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Im Reichsgesetzblatt Teil I Nr. 58 vom 7. Mai 
1937, S. 559 H., sind die ersten drei Durchführungs~ 
verordnungen1

) zum Luftschutzgesetz nebst Aus~ 
führungsbestimmungen verkündet worden. Seit 
dem Erlaß des Luftschutzgesetzes am 26. Juni 
1935 - RGBl. 1935 I S. 827 - sind demnach 
nahezu ~wei Jahre vergangen. Das Fehlen von 
Durchführungsbestimmungen zum Luftschutzge~ 
setz wurde von allen Stellen, die für den Aufbau 
des Luftschutzes verantwortlich sind, chon seit 
langem als Mangel empfunden2

). In der Tat ist 
auch die weitere Ausgestaltung des Luftschutzes 
hierdurch in mancher Hinsicht erschwert wor~ 
den. Trotzdem dürfte es aber für den gesamten 
Luftschutz vorteilhaft sein, daß nunmehr die 
ersten drei Durchführungsverordnungen zum Luft~ 
schutzgesetz in geschlossener Form so vorliegen, 
daß bei ihrer endgültigen Gestaltung die zahlrei~ 
ehen bedeutungsvollen Erfahrungen, die im Laufe 
der letzten beiden Jahre gewonnen werden konn~ 
ten, bereits mitberücksichtigt sind. Die für den 
Luftschutz zu lösenden gesetzlichen Probleme sind 
So vielgestaltig und greifen so tief in alle Zweige 
des Volkes, der Staatsverwaltung und der Wirt~ 
schaft ein, daß schon mit Rücksicht hierauf die 
gründlichste Vorbereitung der gesetzlichen Vor. 
schriften notwendig war. 

Der Erlaß der Verordnungen wird nicht nur von 
dcnjenigen Stellen, die in irgendeiner Form für den 
Aufbau des Luftschutzes verantwortlich sind, son~ 
dern sicherlich all g e m ein beg rüßt werden. Be. 
s.onders die Volksgenossen, die ich bisher freiwil , 
hg und selbstlos in den Dienst der Sache gestellt 
.~aben, werden es als eine gerechte Lösung emp. 
finden, daß nurunehr auf gesetzlicher Grundlage die 
Luftsehutzpflicht durchgeführt wird und auch die. 

1) Wortlaut siehe anschließend auf S. 116 bis 121. D. Schrirtllg. 
D 2) Vgl. auch "Gasschutz und Luflochulz', Januarheft 1937, S. 5. 

. Schrif tltg. 

jcnigen ,cinbezogen wcrdcn, die in mancher Hin< 
s icht bisher noe'h Zurückhaltung geübt haben. 

Die drei Durchführung verordnungen nebst 
liner Ausführungsbestimmung zur Zweiten Durch. 
führungs verordnung enthalten eine Fülle schwie. 
riger. interessanter und weittragender rechtlic~er 
Probleme, die eine Lösung gefunden haben. Es ISt 
nicht meine Absicht, im Rahmen dieses Aufsatzes 
die Verordnungen bis in alle Einzelheiten zu be~ 
sprechen und zu komm entieren. Diese Aufgabe 
möchte ich zu gegebener Zeit meinen Mitarbei. 
tern überlassen. Es liegt mir nur daran, schon 
ietzt und an dieser Stelle die Grundgedanken der 
Verordnungen in großen Zügen darzulegen. 

Die E r s teD ure h f ü h run g S ver 0 r d • 
nun g zerfällt in drei Teile. 

T eil I befaßt sich im wesentlichen mit einer 
Festlegung der Begriffsbestimmungen des Luft. 
schutzes und mit organisatorischen Fragen. Orga. 
nisatorisch gliedert sich der Luftschutz hiernach 
in den Luftschutzwarndienst, den Sicherheits •. 
und Hilfsdienst, den Werkluftschutz, den Selbst. 
schutz und den erweiterten Selbstschutz (§ 1). 
ABe diese Begriffe sind niGht neu, sondern waren 
bereits in der sogenannten "Vorläufigen Ortsan. 
weisung für den Luftschutz der Zivilbevölke. 
rung" niedergelegt. Es war aber notwendig und 
ratsam, sie gesetzlich besonders zu bestimmen, 
da die organisatorische Einteilu nJ;! des Luft. 
schutzes und seine Aufgaben die Grundlage für 
alle weiteren gesetzlichen Maßnahmen bilden. 

Im § 2 wird bestimmt, welche Stellen die ein. 
ze In en Zweige des Luftschutzes durchzuführen 
haben. Soweit hiernach der Reichsminister der 
Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe 
sich nicht der Dienststellen und Einrichtungen 
der Luftwaffe bedient, ist die Durchführung des 
Luftschutzwarndienstes und des Sicherheits. und 
Hilfsdienstes den ordentlichen Polizei. und Poli • 



zeiaufsichtsbehörden übertragen. Dabei haben im 
Rahmen des Sicherheits. und Hilfsdienstes das 
Deutsche Rote Kreuz und die Technische ot. 
hilfe auf dem Gebiete des Luftschutz.Sanitäts. 
dienstes und des Instandsetzungsdienstes Sonder. 
aufgaben erhalten. Der Werkluftschutz wird unter 
Leitung der Reichsgruppe Industrie, der Selbst. 
schutz - insbesondere seine Organisation und 
die Ausbildung der Selbstschutzkräfte - vom 
Reichsluftschutzbund durchgeführt. Der erwei. 
terte Selbstschutz wird von den zu ihm gehörigen 
öffentlichen und privaten Dienststellen und Be. 
trieben unter Leitung der örtlichen Polizeiverwal. 
ter durchgeführt. § 2 regelt im übrigen - soweit er< 
forderlich - die Mitwirkung des Reichsluftschutz. 
bundes bei solchen Angelegenheiten des Selbst. 
schutzes und des erweiterten Selbstschutzes, für 
die lediglith eine beratende Tätigkeit in Betracht 
kommt. 

Es war selbstverständlich, daß weder dem 
Reichsluftschutzbund noch der Reichsgruppe In. 
dustrie das Recht zur Anwendung von Zwangs. 
mitteln gegeben werden konnte, da solche Be. 
fugnisse grundsätzlich nur rein behördlichen Stel. 
len zustehen dürfen. Abs.5 des § 2 bestimmt da. 
her ausdrücklich, daß Zwangsmittel nur von den 
ordentlichen Polizeibehörden angewendet werden 
können. 

Die hiernach im § 2 getroffene gesetzliche Re. 
gelung bringt gleichfalls in ihren Grundzügen 
nichts Neues, sondern legt lediglich einen bisher 
auf dem Wege der Verwaltungsanordnung ge. 
schaffenen Zustand gesetzlich fest . 

Die §§ 3, 4 und 5 regeln die Fragen der Ver. 
gütungen und Entschädigungen im Luftschutz; sie 
klären außerdem den Begriff des .. Luftschutz. 
ortes" und des .. örtlichen '1uftschutzleiters". 

Besonders wichtig ist der § 6, der die Aufgaben 
des örtlichen Luftschutzleiters festlegt . Danach ist 
dem örtlichen Luftschutzleiter innerhalb des Luft. 
schutzortes die Durchführung des Sicherheits. 
und Hilfsdienstes und die Leitung der Durchfüh. 
rung des erweiterten Selbstschutzes übertragen. 
Er hat die Führung im Luftschutzort und ist dem. 
entsprechend für das einheitliche Zusammenwir. 
ken 'des Sicherheits. und Hilfsdienstes, des Werk. 
luftschutzes, des Selbstschutzes und des erweiter. 
ten Selbstschutzes verantwortlich. Es ist jedoch 
zu beachten, daß er bezüglich des Werkluft. 
schutzes und des Selbstschutzes für die Durch. 
führung als solche nicht verantwortlich ist, son. 
dern lediglich für ein ein h e i t I ich es Zu . 
sam m e n wir k e n dieser Teile des Luftschutzes 
mit dem Sicherheits. und Hilfsdienst und dem er. 
weiterten Selbstschutz Sorge zu tragen hat. Für 
die Durchführung des Selbstschutzes und des 
Werkluftschutzes sind nach § 2 der Verordnung 
der Reichsluftschutzbund und die Reichsgruppe 
Industrie verantwortlich. 

Besondere Bedeutung ist ferner auch dem § 7 
der Verordnung beizumessen: 

Der Aufbau der Verordnung gHedert die Luft. 
schutzpflicht gemäß § 2 Abs. 1 des Luftschul·z. 
gesetzes vom 26. 6. 1935 - RGBl. I S. 827 - in 
die Die n s t lei s t tU n g s p f I ich t, die S ach. 
lei s tun g s p fl ich t und das luft sc hut z • 
m ä ß i g e Ver hai t e n. Unter Dienstleistung im 
Sinne des Gesetzes ist das ordnungsmäßige 
Dienen im Luftschutz zu verstehen. Zum Begriff 
der Sachleistung gehört es, daß jemand etwas aus 
seinem Vermögen für die Allgemeinheit hingibt, 
z. B. ein Gebäude oder einen Kraftwagen zur 
Verfügung stellt. Zum luftschutzmäßigen Verhai. 
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ten gehören alle diejenigen Handlungen, Duldun. 
gen oder Unterlassungen, die nicht zur Dienst. 
leistung oder Sachleistung im vorstehenden inne 
gehören, z. B. also der Schutzraumbau, die Ver. 
dunkelung, die Teilnahme oder das Verhalten bei 
Ausbildungsveranstaltungen und Übungen. 

§ 7 der Verordnung überträgt nun die Befugnis, 
die Bevölkerung zu luftschutzmäßigem Verhalten 
zu verpflichten, den ordentlichen Polizeibehörden 
allgemein, solange nicht entsprechende Durch. 
führungsverordnungen zum Luftschutzgesetz er. 
gangen sind. Hierdurch wird erreicht, daß alle er. 
forderlichen Maßnahmen auf dem Gebiete des luft. 
schutzmäßigen Verhaltens durch die ordentlichen 
Polizeibehörden auch dann geregelt werden kÖn. 
nen, wenn entsprechende weitere Durchführungs. 
bestimmungen noch nicht e rgangen sind. Diese Er. 
mächtigung der örtlichen Polizeibehörden ,erstreckt 
sich jedoch nicht auf Anordnungen über die Ver. 
pf1ichtun~ zu Sachleistungen sowie zu Handlungen, 
Duldungen und Unterlassungen auf dem Gebiete 
des Bau wes e n s (§ 24). Auf diesem Gebiete 
sind Sonderbestimmungen vorgesehen. 

Nach § 8 der Verordnung haben die zum Werk. 
luftschutz und zum erweiterten Selbstschutz ge. 
hörenden Dienststellen und Betriebe zur Deckung 
der bei der Durchführung des Werkluftschutzes 
und des erweiterten Selbstschutzes entstehenden 
Verwaltungskosten Beiträge zu leisten. I-lierbei 
handelt es sich jedoch nicht etwa um Kosten, die 
bei der Durchführung der Luftschutzmaßnahmen 
selbst entstehen, sondern lediglich um Beiträge zu 
den reinen Verwaltungskosten, die dem Reichs. 
luftschutzbund und der Werk luftschutzbetreuungs. 
organisation der Reichsgruppe Industrie er. 
wachsen. 

Te i I II der Verordnung bringt die außerordent. 
lich wichtigen Bestimmungen über die Heran. 
ziehung zu persönlichen Dienstleistungen im Luft. 
schutz (Luftschutzdienstpflicht). Gerade das Feh. 
len dieser Bestimmungen ist bisher für den Aus. 
bau des Luftschutzes als besonders hcmmend 
empfunden worden. Wenn auch die Bevölkerung 
sich in weitestem Maße freiwillig dem Luftschutz 
zur Verfügung gestellt hat, so mußte doch durch 
genaue Durchführungsvorschriften zu der bereits 
im Luftschutzgesetz festgelegten Luftschutzdienst. 
pflicht die Grundlage für den vollkommenen Auf. 
bau der weitverzweigten Organisation des zivilen 
Luftschutzes geschaffen werden. Solche Vorschrif. 
ten waren auch nötig, um eine klare Abgrenzung 
des Kreises der für die Luftschutzdienstpflicht zu 
erfassenden Personen, insbesondere auch gegen· 
über den zum Wehrdienst Verp'flichteten, fest . 
zulegen. 

§ 9 bestimmt hiernach, daß die ordentlichen 
Polizeibehörden alle für den Luftschutz notwen. 
digen Kräfte durch polizeiliche Verfügung heran . 
zuziehen haben. Im Werkluftschutz und im er. 
weiterten Selbstschutz erstreckt sich die polizei. 
liehe Heranziehung nur auf die Werkluftschutz. 
und Betriebsluftschutzleiter. Die übrige Gefolg. 
schaft wird durch die Werkluftschutz. oder Be. 
triebsl u ftschu tzlei ter herangezogen. 

§ 10 bestimmt den Kreis der zu erfassenden 
Dienstpflichtigen. Die Vorschriften gehen hierbei 
davon aus, daß grundsätzlich nur solche Volks. 
genossen zur Luftschutzdienstpflicht herangezogen 
werden sollen, die auch im Ernstfalle für diese 
Tätigkeit zur Verfügung stehen. Um aber Vor. 
sor,ge zu treffen, daß für die außerordentlich 
wichtige und umfangreiche Friedensarbeit auf 



dem Gebiete der Orf.lanisation und der Ausbildung 
auch solche Personen herangezogen w·erdcn können, 
die zwar im Ernstfalle eine andere Verwendung 
haben, für die Friedensarbeit des Luftschutzes 
aber besonders gecignet erscheinen, enthält Ab. 
satz 4 des § 10 in diescr Hinsicht eine besondere 
Ausnahmebestimmung. 

Auch Ausliinder und Staatenlose können untcr 
gewissen Voraussetzungen zur Luftschutzdienst. 
pflicht herangezogen wcrden (§ 11). 

Während nach § 3 der Verordnung für die Er. 
füllung der Luftschutzpflicht Vergütungen oder 
Entschädigungen grundsätzlich nicht gewährt wer. 
den, sind in den §§ 12 und 15 der Verordnung 
gewissc Ausnahmen von diesem Grundsatz be. 
stimmt. Nach § 12 wcrden dem Luftschutzdiensb 
pflichtigen für die Teilnahme an Lehrgängen von 
mehrtägiger und Übungen von mehrstündiger 
Dauer Entschädigungen in Aussicht gestellt, wäh. 
rend § 15 ·einen Ausgleich für Sachschäden vor. 
sieht. 

§ 13 regelt die Befugnis zur Anordnung von 
Ausbildungsveranstaltungen und Übungen. Die 
Bestimmungen des Abs. 1 des § 13 sind insbeson. 
dere im Hinblick auf § 16, der die nfallversiche. 
rung regelt, in die Verordnung aufgenommen wor. 
den. An der bereits auf dem Verwaltungswege in 
dieser Hinsicht seit längerer Zeit getroffenen Re. 
gelung wird im übrigen dureh die Verordnung 
nichts geändert. So erstreckt sich z. B. die Be. 
fugnis der Polizeibehörden auf dem Gebiete der 
Anordnung von Werkluftschutz. und Selbstschutz. 
übungen. (§ 13 Abs. 1 c und d) nach wie vor nur 
auf die Anordnung solcher Übungen, die g·emein. 
Sam mit dem Sicherheits. und Hilfsdienst abzuhal. 
ten sind. 

§ 14 behandelt die Frage der Beurlaubungen zu 
Ausbildungsveranstaltungen und Übungen, die 
nicht außerhalb der Arbeitszeit stattfinden kön. 
nen. Die in diesem Paragraphen enthaltenen Be. 
stimmungen sind sowohl für die beteiligten 
Dienststellen als auch für die zur Luftschutz. 
dienstpflicht heranzuziehenden Personen von 
außcrordentlicher Bedeutung. Durch sie werden 
erstmalig klar und eindeutig Rechte und Pflich. 
ten auf diesem Gebiete festgelegt. Dabei sind die 
Vorschriften ihrem Sinnc und Geiste nach so abge. 
faßt worden, daß insbesondere auch Härten für 
die zur Luftschutzdienstpflicht Herangezogenen 
auf wirtschaftlichem Gebi·et soweit als irgend 
~1öglich vermieden werden. Die Bestimmungen 
uber die Beurlaubungen gehen von dem Grund; 
Satz aus, daß die Betriebsführer bei einer Be. 
urlaubung bis zu zwei Tagen die Bezüge weiter. 
ZUzahlen haben, und zwar auch dann, wenn 
mehrere zweitägige Beurlaubungen im Jahr not. 
we:ndig werden. Als Ausgleich haben die Be. 
triebsführer das Recht erhaltcn, den Arbeitsaus. 
fall bis zu einem Tag durch Nacharbeit auszu. 
gleichen. Es kann jedoch erwartet werden, daß 
namentlich die Führer solcher Betriebe, bei denen 
die Durchführung des Luftschutzes im beson. 
~eren Interesse des Betriebes liegt, nur in wirb 
hch zwingenden Fällen hiervon Gebrauch machen . 
Dies trifft vor allem für den Werk luftschutz und 
d~n erweiterten Selbstschutz zu. Die übrigen Be; 
Shmmungen über die Beurlaubungen entsprechen 
den Bestimmungcn über die Einberufung zu Übun. 
gen der ·Wehrmacht. Die Beurlaubung der im öf; 
~hentlichen Dienst oder im Dienst eier Partei und 
1 r~r Gliederungen stehenden Luftschutzdienst: 
pfltchtigen werden der Reichsminister des Innern 
und der Stellvertreter des Führers festlegen. 

Die mit den Frauen der Bcurlaubung im Zu. 
samm~nhang stehen.de Familienunterstützung wird 
in einem besonderen Gesetz geregelt werden. Das 
Gesetz wird der Reichsregierung von dem Reichs; 
minister des Innern zur Verabschiedung vorge; 
schlagen werden. 

Die VorschrHten über die Unfallversicherunu 
(§ 16) bringen materiell nichts Neues. Sie erläu. 
tern lediglich den § 11 des Luftschutzgesetzes 
und klären insbesondere die in diesem Zusam. 
menhang in der Zwischenzeit noch aufgetretenen 
Zweifelsfragen. 

Die §§ 17, 18 und 19 regeln die Fragen polizei. 
licher Strafverfügungen, der Beamtenhaftung und 
der etwaigen Bestellung von Angehörigen des 
Sicherheits. und Hilfsdienstes, des Werkluft. 
schutzes, des Selbstschutzes und des erweiterten 
Selbstschutzes zu Hilfspolizeibeamten. 

Nach § 20 haben Personen, die auf Grund der 
Verordnung zur Erfüllung der Luftschutzdienst. 
pflicht herangezogen worden sind, bei den pol1zci ' 
lichen An. und Abmeldungen ihre Verwendung 
im Luftschutz anzugeben. ähere Bestimmungcn 
hierüber erläßt noch der Reichsminister des In. 
nern im Einvernehmen mit dem Reichsminister 
der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luft. 
waffe. Diese Regelung verfolgt den Zweck, die 
Personalerfassung im Luftschutz zu erleichtern 
und übersichtlicher zu gestalten. 

Aus dem § 21 (Rechtsmittel) ist besonders her. 
vorzuheben, daß bei dem zugelassenen Be. 
schwerdeverfahren die Klage im Verwaltungs; 
streitverfahren ausgeschlossen ist. Neu ist auch, 
daß hiernach die Polizei über Beschwerden von 
Personen zu entscheiden hat, die ihr dienstlich 
nicht unmittelbar unterstehen. Diese Regelung 
war notwendig im Hinblick auf die rechtliche 
Struktur des Reichsluftschutzbundes und der 
Reichsgruppe Industrie. Für das Verfahren sind, 
solange ein Reichspolizeiverwaltungsgesetz nicht 
ergangen ist, die Polizeiverwaltungsgesetze der 
Länder maßgebend. 

T eil III der Verordnung befaßt sich mit dem 
Luftschutz der Wehrmacht, der Deutschen Reichs. 
post, der Reichswasserstraßenverwaltung, der 
Deutschen Reichsbahn und der Gesellschaft 
Reichsautobahnen. Für diese Verwaltungen, bei 
denen durchweg besondere Verhältnisse vorliegen, 
ist bestimmt, daß sie die in Betracht kommenden 
Luftschutzmaßnahmen in ihrem Geschäftsbereich 
nach den Weisungen ihrer obersten Behörden 
und auf Grund der Richtlinien des Reichsmini. 
sters der Luftfahrt und Oberbefehlshabers der 
Luftwaffe selbst durchführen. Soweit hierbei dil: 
Anwendbarkeit der in den Teilen I und II aUge. 
mein getroffenen gesetzlichen Bestimmungen 
sichergestellt werden mußte, ist dies im § 22 der 
Verordnung ausdrücklich geschehen. 

Eine besondere Behandlung hat im § 23 der 
Verordnung der Flugmeldedienst erfahren. Der 
Flugmeldedienst ist in erster Linie ein Bestand. 
teil der Luftwaffe und wird von. den Dienststellen 
der Wehrmacht durchgeführt. Es ist jedoch nun. 
mehr Vorsorge getroffen, daß - soweit die Ein. 
berufung zum Flugmeldedienst nicht von Dienst. 
stellen der Wehrmacht und auf Grund der Vor. 
schriften über die allgemeine Wehrpflicht vorge. 
nommen wird - auch gewisse Bestimmungen der 
Ersten Durchführungsverordnung zum Luftschutz. 
gesetz anwendbar sind. Hierdurch wird insbeson . 
dere ,die Heranziehung weiblicher Kräfte zum 
Flugmeldedienst sichergestellt. 
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Die Z w e i teD ur e h f ü h run g s ver 0 r d , 
nun g zum Luftschutzgesetz bringt wesentliche 
Bestimmungen auf dem Gebiete des baulichen 
Luftschutzes. Sie beschränkt sich allerdings zu' 
nächst darauf, die Durchführung baulicher Maß, 
nahmen, die den Anforderungen des Luftschutzes 
entsprechen, vorläufig nur für Neubauten oder 
Um, und Erweiterungsbauten festzulegen . Die 
V erpflichtung erstreckt sich auf die Errichtung von 

<C'ubauten und von sonstig,en baulichen Anlagc;l 
schlechthin. Bei Um , und Erweiterungsbauten ist 
Voraussetzung, daß das bestehende Gebäude ein e 
erhebliche Wertsteigerung erfährt (§ 1). 

Diese Vorschriften bringen eine nennenswerte 
wirtschaftliche Belastung der Betroffenen nicht 
mit sich, da bei dem heutigen Stande der Wis, 
senschatt und Technik bauliche Luftschutzmaß, 
nahmen bei Neubauten usw. in einer Weise durch, 
geführt werden können, die keine wesentliche 
Verteuerung der Bauten bedingt. Von der F or, 
derung entsprechender Maßnahmen bei Altbau, 
ten ist zunächst abgesehen worden, weil hier die 
Verhältnisse in finanzieller und wirtschaftlicher 
Hinsicht für die Beteiligten wesentlich ungünsti , 
ger liegen. Allerdings ist im § 2 der Zweiten 
Durchführungsverordnung vorgesehen, daß sich 
die Verpflichtung zu baulichen Luftschutzmaß, 
nahmen bei Um, und Erweiterungsbauten auch 
auf die von einem Um, oder Erweiterungsbau 
nicht berührten Teile der bestehenden baulichen 
Anlage erstreckt, wenn die dadurch entstehenden 
Mehrkosten dem Pfliehtigen zugemutet werden 
können. Insoweit erstreckt s10h also die Verord
nung auoh her,cits auf Altbauten. 

Die Ü berwachung der Durchführung dieser Ver, 
ordnung ist den Baupolizeibehörden übertragen 
worden. Die näheren Vorschriften über die 
Durchführung dieser Verordnung sind gleichzei , 
tig vom Reichsarbeitsminister im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister der Luftfahrt und Ober, 
befehlshaber der Luftwaffe als "Erste Ausführungs, 
bestimmungen zum § 1 der Zweiten Durchfüh, 
rungsverordnung zum Luftschutzgesetz (Schutz, 
raumbestimmungen)" vom 4. Mai 1937 erlassen 
worden und im RGBI. I Nr. 58 vom 7. Mai 1937, 
S. 568,. zur Veröffent liohung g~lan gt. Diese Aus, 
führungsbestimmungen regeln die Frage, wo und 
wie Schutzräume zu errichten sind. Sie bringen 
ferner nähere Bestimmungen über die Planung, 
die konstruktive Durchbildung, den Ausbau, die 
Kenntlichmachung und die Benutzbarkeit der 
Schutzraumanlagen. 

Für bestimmte Wohngebiete oder abgelegene 
gebäudc werden im übrigen Ausnahmen von den 
Vorschriften zugelassen. 

Die 0 r i t teD ure h f Li h run g S ver 0 r d , 
nun g zum Luftschutzgesetz schließlich bringt 
einheitliche Bestimmungen über die Entrümpe, 
lung. Auch auf dem Geb iete ,der Entrümpelung 
ist bisher schon unter tätiger Mitarbeit der Poli , 
zcibehörden und der Diens-tstellen des Reichsluft , 
schutzbundes durch die Bevölkerung freiwillig 
Ausgezeichnetes geleistet worden. Bei der außer, 
ordentlichen Bedeutung, die eine weitgehende 
Durchführung der Entrümpelung für den Ernstfa ll 
hat, namentlich zur Herabsetzung der Brandge, 
fahr im Falle von Luftangriffen, war es jedoch 
unerläßlich, auf diesem Gebiete einheitliche 
Rechtsvorschriften für das ganze Reich zu schaffen 
und dadurch eine allgemeine Durchführung der 
Entrümpelung sicherzustellen. Selbstverständ lich 
ist: es nicht notwendig, die Entrümpelung in allen 
Teilen des Reiches u'1d in allen Gebäuden gleich , 
müßig 'durchzuführen , weil Art und Umfang der 
Entrümpelung wesentlich durch die Größe der 
Luftgefährdung beeinflußt werden . Die Verord, 
nung enthält daher genaue Bestimmungen, wo und 
wie zu entrüm pein ist und unter welchen Voraus, 
setzungen Erleichterungen gewährt werden kön , 
nen oder auf die Entrümpelung ganz verz ichtet 
werden kann. Die Überwachung der ' Durchführung 
dieser Verordnung obliegt dem örtlichen Polizei , 
verwalter. 

Während die Erste und Zweite Durchführungs, 
verordnung mit dem auf die Verkündung im 
Reichsgesetzblatt folgenden Tage, also am 8. Mai 
1937, in Kraft getreten s ind , wird die Dritte 
Durchführungsverordnung erst mit dem 1. Sep' 
tember 1937 rechtskräftig. Flierfür waren zwei 
Gründe maßgebend: Einmal soll der Bevölkerung 
Gelegen heit gegeben werden, unter Mitwirkung 
des Reichsluftschutzbundes die Entrümpelung 
weitgehend freiwillig in der Zwischenzeit durch , 
zuführen, zum anderen aber sollte verm ieden 
werden, daß die Entrüm pelung überall schlagart ig 
durchgeführt werden muß. Bei der Entrümpelun g 
wird eine Unmenge von Gegenständen und Ma' 
terialien zutage gefördert werden, deren Verwer ' 
tung von außerordentlicher Bedeutung für die 
Durchführung des Vierjahresplanes sein kann. Es 
werden deshalb auch organ isa torische Maßnahmen 
notwendig, um die Verwertung dieser Gegen . 
stände sicherzustell en. 

Erste Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz 
Vom 4. Mai 1937. 

Auf Grund des § 12 des Luftschutzgesetzes vom 
26. Juni 1935 (RGB!. 1 S. 827) wird im Einvernehmen 
mit den zuständi gen Reichsministern verordnet : 

Teil I. 
§ 1. 

Auf gab end es L u f t sc hut z c s, 
Aufg8lbe des Luftschutzes ist es, das deutsche Volk 

und das Reichsgebiet vor den Folgen von Luftangriffen 
zu schützen, insbesondere Maßnahmen zu treffen , um 

a) Bevölkerung, Dienststellen und Betriebe zu warnen 
(Luftschutzwarndienst), 

b) bei Personen- urnd Sachschäden Hilfe zu leisten 
und bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung, soweit sie durch Luft
angriffe gestört oder gefährdet wird, mitzuwirken 
(Sicherhe,its- und Hilfsdienst), 
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c) industrielle und gewerbliche Betriebe und die in 
diesen tätigen Personen zur Aufrechterhaltunl! 
eines ungestörten Ganges des Betiiebes zu schü t
zen (Werkluftschutz), 

d) öffentliche und private Gebäude, Dienststellen 
und Betriebe sowie die ,in ihnen befind li chen Per
sonen zu schützen (Selbstschutz), 

e) öffentliche und private Dienststellen und Betriebe. 
soweit für sie ,der Selbstschutz nicht ausreicht, ein 
Werk luftschutz aber nicht notwendig ist, sowie 
die in ihnen befindlichen Pe rsonen 7.U schützen 
(erweiterter Selbstschutz) . 

§ 2. 
Dur c h f ü h run g des L u f t s c h 1I t z e s. 

( 1) Der Luftschutzwarndienst und der Sicherheits
und Hilfsdienst werden, soweit sich der Reichsminister 



der Luftfa.hrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe bei 
der Durchführung nicht d er Di ensts tell en und Einrich
tungen der LuftwaFFe bedient, von den o rd entlichen 
Polizei - und P·olize ia uFsichtsbehörden durchgeführt . 
Für Zwecke des Sicherh e its- und Hilfsdienstes und in 
Orten in denen ein Sich er heits- und H ilfsdienst ni cht 
<I uf.ge;tellt wir,d, könn en staatli che und ko mmunale E in 
richtungen der Polizei, des Feuerlösch-, Gesundh eits
und Bauwesens sowie der Straßenreinigun g und der 
Versorgungsbetriebe in A nspruch genommen werden . 
Das gleiche gilt für das Deut.sche Ro te Kreuz und di e 
T echnische No thilfe, die auf dem Gebi et des Luftschutz
sa nitä tsdienstes u.nd des In standsetzun gsdi ens tes mit 
Sonderaufga ben betra,ut sind . 

(2) D er Werkluftschutz wird von den zu ihm ge
hörend en Betrieben unter Leitung der Reich grupp e In 
dustrie durchgeführt. 

(3) Der Sef.bs tschutz obliegt der Bevölkerung; sein e 
Organisation ulJld die A usbildung der Sel·bs tschutzkräfte 
wird vom Reichsluftschutzbund durch geführt. A uf a ll en 
übri gen Gebieten des Selbstschutzes übt ,der Reichs
luFtschutzbund , sowei t nicht in E in zelfä ll en etwas an 
deres 'bestimmt wird, nur berat ende Tätigkeit aus, Bei 
den z.urrn Selbst.schut z gehörend en Dienststellen des 
Reichs, der Nat i-ona lsozia li stischen Deutschen Arbeiter
partei u.nd ihrer G li ederun gen, der Länder, Gemeinden, 
Gemeind everbänd e und sonst igen Körperschaften des 
öffentlichen Rechts (öFFentliche Dienstste ll en) b e
schränkt sich di e Zuständigkeit des Reichsluftschutz
hund es auf di e Bera tun g der Diensts te ll enl ei ter und die 
Ausbildun,g der Selbstschutzkrä ft e. A uch di ese Tätig
keit übt der Reichsluftschutzbund nur auf Antrag der 
betreFFenden Dienststell en aus. 

(4) D er erweiterte Selbstschutz wird von den zu ihm 
gehörenden öffentlich en und priva ten Di enststell en und 
Betrieben unter Leitung der Ortspolizeiverwa lt e r durch 
geFü hr t. Der Reichsluftsc hu tz bund übt auf dem Gebiet 
des erw ei terten Selbstsc h u tzes nur bera ten de Tä ti gkei t 
aus, Bei den zu m erweiterten Selbstschutz gehö rend en 
öffentlichen Diens ts tellen wird der ReichsluFtschutz
bund nur auf Antrag der betreFFen,den Dienststell en 
täti g. 

(5) D ie Reichsgmppe Industri e und de r Reichsluft
schutzbund hand eln nach den Weisungen des R eichs
ministers der Luftfahrt und Obel-beFehlshabers de r Luft
" 'affe. Zwangsm ittel können nur von den o rd en tli chen 
Poli ze ibehörd en an gewendet werden. 

§ 3, 
V e r g ütun ge' n und Entschädigungen. 

Sowei t in den nachstehenden (§~ 12 und 15) und noch 
zu erlassenden Bestimmun gen nichts anderes b es t immt 
wir,d, werden für di e E rfüllun g der Luftschutzpfli cht 
Vergütungen ode r Entschädi gun ge n nicht gewä hrt, 

§ 4. 
Luftschutzort. 

Luftschutzort ist der Ortspolizeibezirk. Ausnahmen 
~ind zu lässig, sie bes timmt der Reichsminis ter der Luft 
lahrt und Oberbefehlshaber der Luftwa FFe im Einve r
nehm en mit dem Reichsminister des Innern, 

§ 5, 
ört li che Luft sc hut z l e iter. 

Örtlicher Luftschutzleiter ist der Ortspol ize iverwal 
ter, in Städten mit staatlicher Polizeiverwa ltun g der 
staatl iche Polizeiverwalter. Ausnahmen bestimmt der 
Reichsmini s ter der Luftfa hrt und Oberbefeh lsh[IJbe r der 
Luftwaffe im Einvernehm en mit de m Reich smini s ter des 
In nern , 

§ 6. 
A uf ga b e n 

d es (j I' t I ich c n L u f t s c hut z l e i t crs. 
(.I) Der örtlich e Luftschutzleite r hat inne rhalb des 

~uFtschutz o rts nac h Maß,gabe der Bestimmungen des 
§ 2 Abs. 1 und 4 dell Sicherheits- und Hilfs di enst durch
zu.führen und die Durchführung des erwe iter ten Se lbst
Schutzes zu leiten , er ha t di e Führung ,im Luftschut z
ort und ist für das einheit li che Zusammenwirken ,des 
Sicherheits- und Hilfsdienstes, des Werkluftschutzes, 
des SeIhstschutzes und des erweiterten Se lbstschutzes 

verantwortlich, In Orten, in denen ein Sicherheits
und Hilfsdienst nicht aufgestellt wird, können di e im 
!i 2 A bs. I Sa tz 2 und 3 genannten E inri chtun gen Für 
Luftschutzzwec ke in Ansp ru ch genommen werden. 

(2) Dem örtlich en Luftschutzleiter ist von den zu 
s tändigen Stellen der Reichsgruppe Industrie und des 
ReichsluFtschutzb undes über a ll e Fragen des W e rkluft
schutzes, des Selbstschut zes und des erweiterten Selbst
schutzes A uskunft zu er te il en, er kann sich bei Ü bun 
ge n innerhalb des LuFtschutzorts von dem Stand des 
Werkluftschutzes, des Selbstschutzes und des erweiter
ten Selbstschutzes überzeugen. 

(3) Der ö rtli che Luftschutzleite r trifft die Entschei 
dung da rüb er, welche öffentli chen und privaten Dienst
stell en und Betriebe zum Werklu.Ftschutz, zum Se lbst
schutz oder zum erw eit erten Selbstsc hutz gehören , Die 
Ortsgruppen führer des Reichsluftschutzbundes sin d im 
Einvernehmen mit dem ö rtli chen Luftschutzleiter zu 
bestellen. 

§ 7. 
LuFtschutzmäßiges Ver h alten 

Durch p olizei li che Verfügung oder Verordnung ka nn , 
~o"an ge nicht entsprechend e Durchführungsverordnun 
t!en wrrn Luftschutz ergangen sind , den nach § 2 des 
Luftschutzgesetzes luftschutzpflichti gen Personen die 
Verpflichtung zu luft chutzmäßigem Verha lten, d. h, zu 
Handlun gen, Duldungen und Unterlassungen auferlegt 
werd en, die zur Durchführung des Luftschutzes, insbe
sondere zur Durchführung von Au.sbi ldungsveranstal 
tun gen, Übungen und techni sc hen Maßnahmen not
wendig sind, 

§ 8. 
Beitragspflicht im Werkluftschutz und 

i m e r w e i t e r t e n Se I b s t s c h ut z. 
( I) Die zum Werkluftschutz und zum erweiter ten 

Selbstschutz gehö renden öffentlichen und privaten 
Di ens tstell en und Betriebe haben zur Deck lln g der 
durch die Durchführun g des Werkluftschutzes und des 
erweiterten Selbstschutzes entstehenden Verwaltungs
kosten Beiträge zu leisten. Der Reichsminister der Luft
fahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe setzt die 
Beiträge im E invern ehm en mit dem Reichsmin ister des 
Innern , dem Reichsmini ster der Fina nzen und dem 
Reich swirtscha ft sm inister fest. 

(2) D er Re ichsmini s ter der Luftfahrt und Ober
befehlsh aber der Luftwaffe kann di e Keichsgrup,pe In 
dustrie und den Reichsluftschutzbund mit der Ein 
ziehun g der nach Abs. 1 zu zahl end en Beiträ ge beauf
tra gen, Rückständi ge Be iträge können im Verwaltun gs
zwangsverfahren dureh ·die Gemein den w ie Gemei nd e
abga ben gegen E rstattung der Kosten beige tri eben wer 
den. 

(3) Die öffentlichen Di ensts te ll en habe n nur diej eni 
gen Kos ten zu ersetz en, die a uf Grund ein es Antrages 
nach § 2 Abs, 4 letzte r Sa tz entstanden sind , 

Teil II. 
§ 9. 

He ranzie hun g z u Di e n st l e i st un ge n 
(L u f t sc hut z di e n s t p f I ic h t) . 

(I) Die ordentlichen Poli zeibehörden haben die für 
den Luftschutzwa rndi enst, den Sicherh ei ts- und Hilfs
dienst, den Werkluftschutz, de'n Selbstschutz und den 
erweiterten Selbstschutz notwend igen Kräfte aus dem 
Kr eis de r nach § 2 des Luftschutzgesetzes luFtschutz
pflichtigen Personen durch poli zei li che Verfügung her
anzuziehen . Zuständig für die Heranziehung sin·d die 
Ortspol i ze ibehörd en. 

(2) Im Werkluftschutz und im erwei terten Selbst
schutz erstreckt sich die poli zei liche Heranziehun g nur 
auf di e W e rkluftschutz- und Betr,iebsluFtschutzleiter, ,d ie 
übri ge Gefolgschaft wird ,durch ,di e Werkluftschutz
oder Betriebsluftschutzleiter hera ngezo,gen. Bei den 
öffentlichen Diensts te ll en is t die Heranziehung a ls Be
triebsluftscbutzleiter im Einvernehmen mit dem Leiter 
der Diens tstelle vorzunehmen. 

(3) Im Werkluftschutz haben die zuständigen Stell en 
der Reichsgrupp e Indus tri e, im Selbstschutz die zustän 
di gen Stellen des Reichsluftsehutzbundes die polizei 
liche H eranziehun g vorzubereiten, 
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(4) Die I-Ieranziehung nach den Absätzen 1 und 2 
verpflichtet zur gewissenhaften E rfüllung aller Dienst
ob liegenheiten, insbesondere zur T e ilnahme an Aus
bildungsver,a nstaltungen und Übungen . 

§ 10. 
Kr eis 

der zu er fa s sen den Die n s t p f I ich t i gen. 
(1) Zur Luftschut~dienstpflicht dürfen nicht heran

gezogen werden: 
1. Personen, die der allgemeinen Wehrpflicht unter

li egen, es sei denn , daß sie durch ·die Wehrersatz
DienststeIlen a ls "unabkömmlich" zugunsten des 
Luftschutzes erk lärt wer.den, 

2. Personen, die zwar der allgemeinen Wehrpflicht 
nicht unterliegen, aber für Zwecke der Krieg
führun g anderweitig benötigt werden, 

3. Personen, die nach § 3 des Luftschutzgesetzes zu 
persönlichen Di ensten im Luftschutz nicht heran
zuziehcn sind. 
a) Die Feststellung, wer auf Grund seines Lebens

a lters oder seines Gesundheitszustandes unge
e ignet ist, i.s t durch ärztliche UntersuchunJ:! zu 
treffen. Das näherc Verfahren hierzu regelt der 
Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehls
h aber der Luftwaffe ·im Einvernehmen mit dem 
Reichsminister des Tnnern. 

b) Die Frage, ob di e H eranziehung zur Luftschutz
dienstpflicht mit den Berufspflichten des Luft
schutzdienstpflichtigen gegenüber der VoLksge
meinschaft, insbesondere mit ·d en Pflichten 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses 
nicht zu vereinbaren ist, entscheidet die Kreis
polizeubehörde. Diese Entschei.dungen sind, so
weit es sich um im Dienst der öffentlich en 
Dienststellen befindliche Personen handelt, im 
Einvernehmen mit dem Leiter der Dienststelle 
zu treffen . Wil'd ein Einvernehmen nicht er
zielt, so entscheidet die Aufsichtsbehörde ,der
jenbgen Dienststelle, der der Luftschutzdienst
pflicht.ige angehört. Gehört der Herangezogene 
ei ner obersten Reichs- oder Landesbehörde an, 
so entscheidet diese endgültig. Im übrigen kön 
nen, soweit es notwendig erscheint, auch die 
zuständigen Berufsvertretungen des Luftschutz
dienstpflichtigen gehört werden. Bei der Natio
nalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und 
ihren Gliederungen wird der Kreis derjenigen 
Personen, die nur im Einvernehmen mit dem 
Leiter der Dienststelle herangezogen wer'den 
können, und der Kreis der Dienststellen, die 
endgültig entscheiden, durch den Reichsmini
ster ·der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der 
Luftwaffe im E invernehmen mit dem Stellver
treter des Führers bestimmt. 

(2) Zum Luftschutzdienst unfähig s ind Personen, di e 
1. mit Zuchthaus bestraft sind, 
2. nicht im Besitz der bür,gerlichen Ehrenrechte sind, 
3. d en Maßregeln der Sicherung und Besserung nach 

§ 42 a des Strafgesetzbuch es unterworfen sind, 
4. durch militärgerichtliches U rte il die Wehrwürdig

keit verloren haben, 
5. wegen staatsfeindlicher Betätigung gerichtlich be-

straft s ind . 
Ausnahmen sind nur von den Bestimmungen zu den 
Nm. 3 und 5 zu lässig; sie bedürfen der Zustimmung 
des Regierungspräsidenten in Preußen, in den anderen 
Ländern der entsprechcnden Behörden. 

(3) Für Juden g ilt folgendes: 
Auf den Gebieten des Werkluftschutzes, des Selbs t

schutzes und des erweiterten Selbstschutzes können 
Juden zur Luftschutzdienstpflicht hel'a'ngezogen werden, 
wenn es zum Schutz ihrer Person oder ihres Eigentums 
notwendig ist. Darüber hinaus ist ihre Heranziehung 
nur auf Grund besondcrer Bestimmungen, die der 
Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der 
Luftwaffe im Einvernehmen mit dem Reichsminister ·des 
lnnern erläßt, zulässig. 

Für den Nachweis d e r A'bs tammun g ,gilt § 10 der 
Verordnung über ·das Erfassungswesen vom 15. Februar 
1937 (RGB\. T S. 205) entsprechend . 
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(4) Die Bestimmungen d es Absatzes 1 zu a und b 
stehen einer Heranziehung d er darin gena nnten P er
sonen zu Auf,gaben auf dem Gebie t der Organisation 
und der Ausbi ld ung im ['rieden nicht entgegen . Bei An 
gehöri gen der Wehrmacht ist die Zustimmung der vor
gese tzten Dienststelle n o tw endig. 

§ 11. 
Ausländer und Staatenlose. 

(1) Personen, die nicht die deutsch e Staatsangehörig
keit besitzen, jedoch im Deutschen Reich Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt haben, können zur Luft
sch u tzdienstpflich t herangezogen werden: 

a) im Luftschutzwa rndienst und im Sicherheits- und 
Hilfsdienst, we.nn sie d eutsch stämmig sind und 
sich freiwilli g melden; 

b) im Werkluftschutz und im erweiterten Selbst
schutz, wenn s ie zur Gefolgschaft gehören ; 

c) im Selbstschutz, wcnn es zum Schutz ihrer Pe rson 
oder ihres Eigentums notwendig ist. 

(2) Tm übrige n findet § 10 sinngemäß Anwcndung. 

§ 12. 

Vergütun ,ge n und Entschädigungcn für 
Lei s tun g per s ö n I ich erD i e n s t e. 

(1) Bei Vorli egen .der nach Abs. 3 zu bestimmenden 
Voraussetzungen werden dem Luftschutzdi enstpflichti 
gen bei Lehrgängen von mehrtäg iger Dauer Tage- und 
Obernachtungsgelder oder freie Unterkunft und Ver
pflegung sowie Reisekosten, bei Ü bungen von mehr
s tündi ger Dauer Fahr- und Zehrgelder sowie Gelder 
für die Abnutzung eigener Kleidungsstücke gewährt. 

(2) Träger dieser Verpflichtung sind im Luftschutz
warndienst, im Sicherhe its- und Hilfsdienst und im 
SeLbstschu tz - mit Ausnahme des Selbstschutzes -der 
öffentlichen und privaten Dienststellen und Betriebe -
das Reich, im Selbstschutz der öffentlichen und priva ten 
Dienststellen und Betr·iebe, im erweiterten Selbstschutz 
un-d im Werkluftschutz die Dienststellen und Betriebe. 

(3) Nähere Bestimmungen erläßt der Reichsmin ister 
der L.uftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe im 
Einvernehmen mit den zuständ igen Reichsministern. 

§ 13. 
Ausbildungsveranstaltungen und 

üb u n gen. 
(I) Zur Anordnung von Ausbi ldungsveranstaltun·gen 

und Ü bungen sind berechtigt: 
a) im Luftschutzwarndienst der Reichsminister d e r 

Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe, dic 
Luftkrei,skommandos, die Luftgaukommandos, die 
Marinestationskommandos, die Marinefestungs
kommandanturen, die Obel'präsidenten und Re
gierungspräs i.denten in Preußen - in den anderen 
Ländern die entsprechenden Behörden - sowie 
die ört li chen Luftsehutzleiter; 

b) im Sicherheits- und Hilfsdienst die zu a genann
ten Dienststellen mit Ausnahme der Marine
stationskomma'l1dos und der Marinefestungskom
mandanturen ; 

c) im Werkluftschutz die zu b genannten Dienst
stell en, die Werkluftschutzvertrauensstellen der 
Reichsgruppe Industrie - von der Ortsvertrauens' 
stelle an aufwärts -, die Betriebsführer und dic 
Werkluftschutzleiter ; 

d) im Selbstschutz die zu b genannten Dienststcllen 
und -di·e Führer des Reichsluftschutzbundes - vom 
Ortsgruppen führer an aufwärts - ; die Anord
nungsbefugnis der Führer des Reichsluftschutz
bundes beschränkt sich auf Ausbi ldungsveranstal
tungen und Ü bungen der nach § 9 herangezogenen 
Selbstschu tzkräfte; 

e) im erweiterten Sdbstschutz die zu b genannten 
Dienststellen, die Dienststell enleiter, d ie Betriebs
führer lind die Betriebsluftschutzleite l' . 

(2) Bei der Anor.dnung von Ausb il dungsvel'anstaltull
gen und ü bungen is t nach Mög l·ichkeit auf d as Wirt
sc haJts leben sowie .auf ,die beruflichen Pflichten und 
persönlichen Verhältnisse der Beteiligt en Rücksicht zU 
nehmen. 



(3) Die Heranziehung zu laufender Ausbildung und 
zu örtlichen Übungen soll auf dem Gebiet des Selbst
schutzes jährlich 72 Stunden, im übrigen jährlich 104 
Stunden nicht übersteigen. kht inbegriffen ist hier
bei die Heranziehung zu Lehrgängen von mehrtägiger 
Dauer und zu größeren Übungsvorhaben, ,die von dem 
Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der 
Luftwaffe und den ihm unterstellten Dienststellen (Luft
kreiskommandos, Luftgaukommandos) angeordnet oder 
genehmigt werden. 

§ 14. 
B c u r lau b u n gen. 

Sowcit Ausbildungsveranstaltungen und übungen 
nicht außerhalb der Arbeitszeit stattfindcn können, sin-d 
die Luftschutzdienstpflichtigen zur Erfüllung ihrer Luft
schutzdicnstpflicht bis zur Höchstdauer von 14 Tagen 
im Jahr zu beurlauben. 

a) Hinsichtlich der im Dienst des Reichs, der Län
der, Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen 
Körperschaften des öffentlichen Kech ts un-d der 
öffentlichen Betriebe stehenden Personen erläßt 
dcr Reichsminister des lnnern im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister der Finanzen und dem 
Kcichsminister der Luftfahrt und Obcrbefehlshaber 
der Luftwaffe die näheren Bestimmungen. Hin
sichtlich der im Dienst der Nationalsozialistischen 
Dcutschen Arbeiterpartei und ihrer Gliederungen 
stehenden Personen erläßt der Stellvertreter des 
Führers die näheren Bestimmungen. 

b) (1) Alle übrigen Angestellten und Arbeiter haben 
ihren Heranziehungsbescheid mit dem Antrag auf 
Urlaub dem Unternehmer (Arbeitgeber) unverzüg
lich vorzulegen. Die Beurlaubung zu Ausbildungs
vcranstaltungen und übungen gibt dem Unterneh
mer nicht das Recht, das Arbeitsverhältnis zu 
kündigen. 
(2) übersteigt der Urlaub zu einer einzelncn Aus
bildungsveranstaltung oder üb un,g nicht die Da.uer 
von zwei Arbeitstagen, so behält der Angestellte 
oder Arbeiter gegenüber dem Unternehmer den 
Anspruch auf Zahlung von Arbeitsentgelt o-der 
sonstigen Bezügen. Der Unternchmer ist jedoch 
berechtigt, die ausgefallenen Arbeitsstunden je
weils bis zur Dauer eines Arbeitstags nacharbeiten 
zu lassen; nähere Bestimmungen hinsichtlich der 

acharbeit kann der Rei'chsarbcitsminister im Ein
vernchmen mit dem Reichsminister der Luftfahrt 
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe erlassen. Bci 
Bcurlaubungen von längerer Daucr als zwei Tagen 
bestcht ein Anspruch auf Zahlung von Arbcitsent
gelt und sonstigen Bezügen nicht. 
(3) Dcr Urlaub zur Teilnahme an Ausbildungsver
anstal tungen oder übungen (übungsuJ'laub) ist 
dem Angestellten oder Arbeitcr außerhalb des ihm 
zustchcnden Erholungsurlaubs zu gewähren; be
trägt der einzelne ü bungsurla ub mehr als zwei 
Tage, so kann der Unternehmer, wenn er dem An
gestelltcn oder Arbeiter das Arbeit entgelt in der 
bisherigen Höhe unter Abzug der Arbeitnehmer
anteile an den Sozialversicherungsbeiträgen fort
zahlt, den ü bungsurlaub auf den Erholungsurlaub 
im gleichen oder nachfolgenden Jahr in Anrech
nung bringen; der Erholungsurlaub darf jedoch 
nur bis zu einem Drittel und nicht um mehr als 
10 Tage gekürzt werden. Mehrcrc zwei Tage über
steigende Beurlaubungen sind zusammcnzurechnen 
und auf den Erholungsurlaub nur im Rahmen der 
vorstehenden Höchstgrenzen anzurechnen. Wird 
ein Angestellter oder Arbeiter im gleichen Jahr 
zu übungen der Wehrmacht beurlaubt, so findet 
auch insoweit eine ZusammenrechI!ung statt. 

§ 15. 

S ach s c h ä den. 
(1) Sachschäden, die den auf Grund dieser Verord

nung ZUr Luftschutzdienstpflicht herangczogenen Per
s<;men aus ihrer Tätigkcit im Luftschutzwarndienst, 
Sicherhcits- und Hilfsdienst, Wcrkluftschutz, Selbst
SC~utz und erweitertcn Selbstschutz ohnc eigenes Ver
s~ ulden entstehcn, werden ersetzt. Ein Anspruch be
Seht nur bci Beschädigungen solchcr achcn, die zur 

Ausübung des Dienstes unentbehrlich sind oder wei
sungsgemäß mitgebracht werden. 

(2) Träger ,dieser Verpflichtung sind im Luftschutz
warndienst, im Sicherheits- und Hilfsdienst und im 
Selbstschutz - mit Ausnahme des Selbstschutzes der 
öffentlichen und privaten Dienststellen und Betriebe -
das Rcich, im Selbstschutz der öffentlichen und privaten 
Dienststellen und Betriebe, im erweiterten Selbstschutz 
und im Werkluftschutz die Dienststellen und Betriebe. 

(3) Der Entschädigungsantrag ist, soweit eine Ersatz
pflicht dcs Reichs in Betracht kommt, an die Ortspoli
zeibehörde, im übrigen an ,die Dienst teIlenleiter und 
Betriebsführer zu richten. Die Ortspolizeibehörde leitet 
den Antrag, gegebenenfalls nach Klärung -des Sachver
halts, unmittelbar dem Luftgaukommando oder Luft
kreiskommando zur Prüfung zu. 

(4) Etwaige Forderungen der Geschädigten an Dritte 
gehen auf ,die nach Abs. 2 zum Ersatz verpflichteten 
Stcllcn über. 

§ 16. 
U n fall ver s ich e run g. 

(I) Bohei tl iche Betriebe im Sinne des § 11 des Luft
schutz.gesctzes sind der Luftschutzwarndienst und der 
Sicherheits- und Hilfs dienst. 

(2) Anerkannte Betriebe zur Luftschutzausbildung und 
Übungen im Sinne des § 11 des Luftschutzgesetzes sind 
diejeni gen Ausbil,dungsveranstaltungen und übungen, 
die nach § 13 Abs. 1 dieser Verordnung angeordnet 
werden. D er Reichsluitschutzbund, die Reichsgruppe 
Industrie, das Deutsche Rote Kreuz und die Technische 

othilfe, soweit sie Luftschutzaufgaben durchzuführen 
haben, gelten als anerkannte Betricbe zur Luftschutz
ausbildung. 

(3) Für ·die Unfallversicherung im Selbstschutz der 
öffentlichen und privaten Dien tstcllcn und Betriebe, 
im Werkluftschutz und im erweitcrten Selbstschutz gilt 
folgendes: 

a) Durch § 537 Abs. 1 N r. 5 ader Reichsversiche
rungsordnung wird die nach anderen Vor chriften 
dcr Reichsversicherungsordnung bestehende Unfall
versicherung nicht berührt. 

b) § 624 a Satz 2 der Reichsversicherungsordnung be
zieht sich auf die Betriebc und Tätigkeiten im 
Selbstschutz der öffentlichen und privaten Dienst
stcllen und Betriebe, im vVerkluftschutz und im 
erweiterten Selbstschutz. Zu diesen rechnen auch 
solche Tätigkeiten im Luftschutz außerhalb der 
Bctriebsstätte, zu denen die unfallversicherte Ge
fol gschaft als solche oder ein Teil von ihr (z. B. 
Werkfeuerwehr) herangezogen wird. 

c) Wird cin Unfallversicherter von seinem Unterneh
mcr zur Teilnahme an· anerkannten Luftschutz
übun gcn oder Betrieben zur Luftschutzausbildung 
abgeordnet, so gilt § 634 der Reichsversicherungs
or,dnung entsprechend. 

(4) Ausführung behörde der Unfallversicherung im 
Luftschutz ist - soweit das Reich als Träger der Ver
sicherung in Frage kommt und auf Grund des § 892 der 
Reichsversicherungsordnung nichts anderes bestimmt ist 
- das Vcr orgungsamt I Berlin. Im übrigen bewendet 
es bei den allgemcinen Vorschriften des § 892 der 
Reichsversicherungsordnung 

(5) oweit vor dem Inkrafttreten des Luftschutz-
gesetzcs anelere Stellen als das Rc ich Träger der Unfall
versichcrung waren, findet cin Ausgleich nicht statt. 

§ 17. 
Pol i z eil ich e S t r a f ver füg u n g. 

Die Polizei behörden können wegen der in ihrem 
Bezirk verübten übertretungen des § 9 des Luftschutz
gesetzes die Strafe durch polizeiliche Strafverfügung 
festsetzen und eine etwa verwirkte Einziehun<l ver
hängen. Tn leichteren Fällen ist von einer polizeilichen 
Strafverfügllng abzusehen. Statt oder neben einer poli
zeilichen Strafverfügung kann eine gebührenfreie Ver
warnllng crteilt werden. Die Bestrafung von übertretun
gen des § 2 des Luftschutzgese tzes und der darauf be
rllhenden Rechtsverordnungen und Verfügungen setzt 
elas Vorlicgen einer polizcil ichen Verordnung oder un
anfcchthar gc\\'ordenen polizeilichen Verfügung voraus. 
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Die §§ 413 bis 418 der Strafprozeßordnung gel ten ent
sprechend. 

§ 18. 
B e amt e n h a f tun g. 

(1) Soweit die auf Grund dieser Verordnung zur Luft
schutz.dienstpflicht herangezogenen Personen als Beamte 
im Sinne des § 839 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten, 
trifft die darin bestimmte Verantwortlichkeit, unbe
schadet des Rückgriffsrechts gegen denjenigen, der den 
Schaden verschuldet hat, das Reich. Das Gesetz über 
die I-faftung des Reichs für seine Beamten vom 22. Mai 
1910 (Reichsgesetzbl.l S.798) findet Anwendung. 

(2) Ansprüche nach Abs. 1 sind bei der Ortspolizei
behörde anzumelden. Diese leitet den Antrag, gegebe
nenfalls nach Klärung des Sachverhalts, dem Luftgau
kommando oder dem Luftkreiskommando auf dem 
Dienstwege zur Prüfung zu. 

§ 19. 
H i I f s pol i z e i b e amt e. 

Angehörige ·des Sicherheits- und Hilfsdienstes, des 
\Verkluftschutzes, ,des Selbstschutzes und des erweiter
ten Selbstschutzes können, soweit ihre Aufgaben es er
fordern, durch die unmittelbar vorgesetzte Polizeiauf
sichtsbehörde zu Hilfspolize~beamten bestellt werden. 
Den Kreis dieser Personen bestimmt der Reichsminister 
der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe im 
Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern. 

§ 20. 
M eId e p f 1 ich t. 

Soweit Personen nach dieser Verordnung zur Er
füllung der Luftschutzdienstpflicht herangezogen sind, 
haben sie bei den polizeilichen An- und Abmeldungen 
ihre Verwendung im Luftschutz anzuzeigen. Die nähe
ren Bestimmungen erläßt der Reichsminister des lnnern 
im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Luftfahrt 
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe. 

§ 21. 
Rechtsmittel. 

(1) Gegen ·die polizeilichen Verfügungen nach den 
§§ 7 und 9, gegen die Heranziehung nach § 9 Abs.2 und 
gegenüber Anordnungen, die zur Erfüllung dienstlicher 
Obliegenheiten nach § 9 Abs.4 ertei lt werden, ist das 
Rechtsmittel der Beschwerde gegeben. 

(2) Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem die polizeiliche Verfügung oder sonstige An
ordnung nach § 9 dem Betroffenen zugestellt, zugegan
gen oder zu seiner Kenntnis gekommen ist, schriftlich 
oder zur Niederschrift bei derjenigen Stelle einzulegen, 
die die Verfügung erlassen hat. Die Klage im Verwal 
tungsstreitverfahren findet nicht statt. Der ordentliche 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Beschwerde, die sich 
gegen die Heranziehung nach § 9 Abs.2 und gegen die 
Anordnungen zur Erfüllung dienstlicher Obliegenheiten 
nach § 9 Abs.4 richtet, ist bei der Ortspolizeibehörde 
einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch dann gewahrt, 
wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei derjenigen 
Stelle eingegangen ist, die über die Beschwerde zu ent
scheiden hat. Im übrigen finden die allgemeinen Vor
schriften über das Beschwerdeverfahren gegen polizei
liche Verfügungen sinngemäß Anwendung. Die Be
schwerde hat keine aufschiebtlnde Wirkung. Für das 
Verfahren über die Beschwerde wer.den Kosten nicht 
erhoben. 

(3) Soweit die Beschwerdc sachliche Fragen des 
Werkluftschutzes oder des Selbstschutzes betrifft, ent
~cheiden die im Abs. 2 genannten Beherden nach An
hörung der zuständil1en Stellen der Reichsgruppe In
dustrie oder ,des Reichsluftschutzbundes. 

Teil III. 

§ 22. 

Lu f t s c hut z in be so n der e n Ver wal t t; n gen. 

(1) Die Wehrmacht, die Deutsche Reichspost, die 
Reichswasserstraßenverwaltung, die Deutsche Reichs
bahn und die Gesellschaft Reichsautobahnen führen die 
für sie in Betracht kommenden Luftschutzmaßnahmen 
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in ihrem Geschäftsbereich nach den \Veisungen ihrer 
obersten Behörden und auf Grund der Richtlinien des 
Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehlshabers 
der Luftwaffe durch. Insbesondere sind sie zu Anord
nungen von Ausbildungsveranstaltungen und Übungen 
berechtigt. Im übrigen finden § 3, § 12 Abs. I, § 14 
Satz I, § 15 Abs. 1 und 4, §§ 19, 20 und hinsichtlich der 
Heranziehung der Gefolgschaftsmitg li eder der § 9 Abs.2 
und 4 sinngemäß Anwendu11g. Das gleiche gilt hinsicht
lich des § 16 mit der Maßgabe, daß sich Abs.3 auf die 
genannten Verwaltungen schlcchthin bezieht. Gegen die 
Heranziehung nach § 9 Abs.2 und gcgen Anordnungen 
zur Erfüllung dienstlicher Obliegenheiten nach § 9 Abs. 4 
ist nur die Beschwerde im Dienstaufsichtswege zulässig. 
§ 2 Abs. 5 Sat~ 2, §§ 7, 17, § 21 Abs. 1 und 2 findcn mit 
der Maßgabe Anwendung, daß, sowcit im Bereich der 
genannten Vcrwaltungen eine Sonderpolizei bcsteht, 
diese im Rahmen der für sie geltenden Vorschriften an 
die Stelle der ordentlichen Polizei tritt und daß im übri
gen die ordentlichen Polizeibehörden nur auf Antrag 
der genannten Verwaltungen tätig werden. 

(2) Die Zusammenarbeit der Organe der im Abs. 1 
genannten Verwaltungen mit den nach § 2 dieser Ver
ordnung mit der Durchführung des Luftschutzes beauf
tragten Stellen regelt der Reichsminister der Luftfahrt 
und Obcrbefehlshaber der Luftwaffe im Einvcrnehmen 
mit ·den beteiligten obersten Reichsbehördcn und der 
Gesellschaft Reichsautobahncn. 

(3) Soweit das Personal der im Abs. 1 genannten 
Verwaltungen zur Durchführung der Luftschutzmaß
nahmen nicht ausreicht, können aus dem Kreis der nach 
§ 2 des Luftschutzgesetzes luftschutzpflichtigen Per onen 
durch die ordentlichen Polizeibehörden Ergänzungs
kräfte herangezogen werden. Insoweit finden die Be
stimmungen der Teile I und 11 dieser Verordnung sinn
gemäß Anwendung. 

(4) Soweit nach den §§ 12 und 15 Vergütun.gen und 
Entschädigungen zu zahlen sind, sind sie von derjenigen 
Verwaltung zu tra·gen, die die Heranziehung veranlaßt 
hat. Die nach § 12 Abs.3 notwendigen näheren Bestim
mungen erlassen die Verwaltungen im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister d<:r Luftfahrt und Oberbefehls
haber 'der Luftwaffe. 

(5) Wenn Angehörige der im Abs. 1 genann ten Ver
waltuJ1Jgen zur Durchführung des allgemeinen Luft
schutzes herangezogen werden, finden die Bestimmungen 
der Teile I und II dieser Verordnung Anwendun g. 

§ 23. 

F lu g m eId e die n s t. 

(1) Hinsichtlich des Flugmeldedienstes, der von den 
Dienststellen der Wehrmacht durchgeführt wird und 
dessen Aufgabe es ist, Luftfahrzeuge festzusteHen, zu 
beobachten und zu melden, finden, soweit die Ein
berufung nicht von Dienststellen der Wehrmacht vor
genommen wird, § 3, § 9 Abs. 1 und 4, § 10, § 11 
Abs. 1 a, § 12 Abs . 1 und 3, § 13 Abs. 2 und 3, § 14, 
§ 15 Abs.l, 3 und 4, § 16 Abs. I, 4 und 5, §§ 17, 18, 20 
dieser Verordnung sinngemäß Anwendung. 

(2) Für die Heranziehung zu Dienstleistungen sind die 
Kreispolizeibehör,den zuständig. § 21 Abs.l und 2 findet 
mit der Maßgabe Anwendung, daß gegen Anordnungen. 
die zur Erfüllung dienstlicher Obliegenheiten nach § 9 
Abs.4 von Angehörigen der Wehrmacht ertcilt wcrden, 
die Beschwerde an das Flugmeldekommando gegeben 
ist. Gegen Entscheidungen des Flugmel·dekommandos 
ist die Beschwerde an das Luftg.aukomma ndo oder die 
Festungskommandantur der Kriegsmarine gegeben; diese 
Stellen entscheiden endgültig. Soweit nach- den ~§ 12 
und 15 Vergütungen und Entschädigungcn zu gewähren 
sind, trägt sie das Reich. 

§ 24. 

B es 0 n der e Be s tim m u n gen. 

über die Verpflichtung zu Sachleistungen sowie zU 
Hand lungen, Duldungen und Un tcrlassungcn auf dem 
Gebiete des Bauwesens ergehen besondere Bestim
mungen. 



Zweite Durchführungsverordnung zum Luitschutzgesetz 
Vom 4. Mai 1937. 

Auf Grund des § 12 des Luftschutzgesetzes vom 
26. Juni 1935 (Reichsgesetzbl. I S.827) wird im Einver
nehmcn mit den zuständigcn Reichsministern verordnet: 

§ 1. 
(1) Wer Neubauten sowie sonstige bauliche Anlagen 

errichtet oder Um- und Erweiterungsbauten, die eine 
erhebliche \Vertsteigerung eines bestehenden Gebäudes 
oder Gebäudeteils darstellen, ausführt, hat bauliche 
Maßnahmen .durchzuführen) die den Anforderungen des 
Luftschutzes entsprechen. 

(2) Die näheren Bestimmungen über den Umfang 
dieser Maßnahmen trifft der Reichsarbeitsminister im 
Einvernehmen mit dem Reichsminister der Luftfahrt 
und Obel'befehlshaber der Luftwaffe. 

§ 2. 
Bei Um- und Erweiterungsbauten erstreckt sich die 

Verpflichtun g des § 1 auch auf die vom Um- oder Er-

weiterungsbau nicht berührten Teile der bestehenden 
baulichen Anla.ge, wenn die dadurch entstehenden Mehr
kosten dem Pfliehtigen zugemutet werden können. 

§ 3. 
(1) Die überwac hung der Durchführung dieser Ver

ordnung obliegt den Baupolizeibehörden. Die Baupoli
zeibehörden können die zur Durchführung dieser Ver
ordnung notwendigen Maßnahmen im Wege polizei 
licher Verfügung ·durehsetzen. Zuständigkeit und Ver
fahren richten sich nach den geltenden Vorschriften. 
Das Verfahren ist gebührenfrei, soweit es durch Maß
nahmen veranlaßt wird, die der Erfüllung der §§ I und 
2 dienen. 

(2) Die Bestimmungen des § 17 und des § 21 Abs. 1 
und 2 der Ersten Durchführungsverordnung zum Luft
schutzgesetz vom 4. Mai 1937 (Reichsgcsetzbl. I S.559) 
finden sinngemäß Anwendung. 

Dritte Durchführungsverordnung zum Luitschutzgesetz 
Vom 4. Mai 1937. 

Auf Grund des § 12 des Luftschutzgesetzes vom 
26. Juni 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 827) wird im Einver
nehmen mit den zuständigen Reichsministern verordnet: 

§ 1. 
In Gebäudeteilen, die bei Luftangriffen im besonderen 

Maße der Brandgefahr ausgesetzt sind, ist verboten: 
1. das Aufbewahren von Gerümpel, 
2. das übermäßige und feuersicherheitswidrige An

sammeln von verbrauchbaren Gegenständen, 
3. das Abstellen anderweitig unterbringbarer oder 

schwerbeweglicher Gebrauchsgegenstände. 

§ 2. 
(1) Die Best·immungen dieser Verordnung gelten nur 

für Gebäude, die innerhaLb eines im Zusammenhang 
gebauten Qrtsteils liegen, und zwar: 

1. für Gebäude, die in geschlossener Bauweise er
richtet sind, ohne Ausnahme, 

2. für Gebäude, die in halboffener Bauweise errichtet 
sind, wenn 
a) die Häusergruppen mehr als zwei Vollgeschosse 

besitzen oder 
b) die Länge der Häusergruppen 75 Meter über

schreitet oder 
c) der Abstand der Häusergruppen untereinander 

kleiner als 5 Meter ist, 
3. für Gebäude, ·die in offener Bauweise errichtet 

sind, wenn die überbaute Fläche insgesamt größer 
als 1000 Quadratmeter ist, 

4. für sonstige Gebäude, wenn es vom Ortspolizei
verwalter aus Gründen des Luftschutzes angeord
net wird. 

(2) Auf Kleinsiedlungen und Volkswohnungen, die 
Bach Art der K leinsied lungen erbaut werden, finden die 

estimmungen dieser Verordnung keine Anwendun.g. 

§ 3. 
. (1) Brandgefährdete Gebäudeteile im Sinne des § 1 

SInd alle zu Abstell- und Lagerzwecken benutzten 
Räume, die 

a) von der obersten Vo lIgeschoßdecke und den Dach 
flächen ganz oder teilweise umsch lossen werden 
COachbodenräume), 

b) in Nebenzwecken dienenden Baulichkeiten ( eben
anlagen: Schuppen, Ställe, Werkstätten, Wasch
häuser, Lauben, chutzdächer usw.) vorhanden 
sin·d, sofern d iese Baulichkeiten weniger als 5 Meter 
von Fenstern der nach § 2 zu entrümpelnden Ge
bäude entfern t liegen. 

(2) Gerümpel im Sinne des § I Nr.l sind alle brenn 
bdaren oder sperrigen Gegenstände, die für den Besitzer 

auernd entbehrlich oder für ihn nach der Verkehrs
anschauung geringwertig sind. 

(3) übermäßiges und feuersicherheitswi.driges An
sammeln im Sinne des § 1 N r. 2 ist eine Anhäufung 
von verbrauchbaren Gegenständen, die den in abseh
barer Zeit (im Höchstfall in einem Jahr) zu erwartenden 
Bedarf übersteigt und die Ausbreitung eines Feuers be
günstigt oder die Brandbekämpfung erschwert. 

(4) Anderweitig unterbringbar im Sinne des § 1 Nr.3 
sind Gebrauchsgegenstände, die ohne erheblichen Nach
teil in weniger brandgefährdeten, von dem Besitzer 
ebenfalls benutzten Gebäudeteilen des Hauses aufbe
wahrt werden können; schwerbeweglich im Sinne des § 1 
Nr. 3 sind solche Gebrauchsgegenstände, die bei Aufruf 
des Luftschutzes nicht rasch von dem Besitzer oder 
seinen ihm ständig zur Verfügung stehenden Arbeits
kräften in weniger brandgefähr.dete Gebäudeteile ge
bracht werden können. 

§ 4. 
Gegenstände, die von dem Verbot des § 1 nicht be

troffen werden, müssen in den ·im § 2 genannten Räu
men so .gelagert werden, daß sie die übersichtlichkeit 
und Zugänglichkeit der Räume nicht beeinträchtigen. 
Leicht entzündliches Material ist so zu verpacken oder 
zu bündeln, daß es schnell entfernt werden kann. 

§ 5. 
(1) Die überwachung der Durchführung dieser Ver

ordnung obliegt dem örtlichen Polizeiverwalter. 
(2) Die Durchführung dieser Verordnung in öffent

lichen Dienststellen regelt der Reichsminister der Luft
fahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe im Einver
nehmen mit den zuständigen Reichsministern. 

§ 6. 
Der Ortspolizeiverwalter kann in Einzelfäl!en Aus

nahmen von den Bestimmungen dieser Verordnung zu
lassen, wenn die Durchführung offensichtlich zu einer 
Härte führen würde, die in einern starken Mißverhältnis 
zu der Gefahr für die Al\,gemeinhcit steht. 

§ 7. 
Der Ortspolizeiverwalter kann die zur Durchführung 

dieser Verordnung notwendigen Maßnahmen im \Vege 
polizeilicher Verfügung durchsetzen. In oweit bleibt die 
Bestimmlmg des § 7 der Ersten Durchführungsverord
n ung zum Luftschutzgesetz vorn 4. Mai 1'937 (Reichs
!!esetzbl. I S. 559) unberührt. Die Bestimmungen des 
~ 17 und des § 21 Abs. 1 und 2 der Ersten Durch
führu'11.gsverordnung zum Luftschutzgesetz finden ent
sprechende Anwendung. 

§ 8. 
Die Verordnung tritt am 1. September 1937 ·in Kraft. 
Berlin . .den 4. Mai 1937. 

Der Reichsminister der Luftfahrt und 
o b erb e feh I s hab erd e r L u f t w a f f e. 

Gör in g. 
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Luftschutz und Wehrwirtschaft 
Major a. D. M end e I Bochum 

Weh r wir t s c h a f t ist die Form des Wirb 
schaftslebens, welche die Gegenwart verlangt. Sie 
ist entstanden aus den Erfahrungen des Weltkrie. 
ges und seinen Folgeerscheinungen und sieht ihre 
Alufgabe darin, das von ihr betreute Land in einen 
Zustand zu bringen, der ihm die im Weltkrieg und 
in der achkriegszeit beobachteten wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten und Nöte erspart. Wehrwirtschaft 
ist keine Kriegsdrohung; sie ist davon überzeugt, 
daß nur im Frieden die Ziele jedes wirtschaft. 
lichen Strebens erreicht werden können, nämlich 
durch Gütererzeugung und durch Güteraustausch 
das Wohl der Allgemeinheit zu heben und zu för. 
dern. Ebensosehr ist sie aber auch davon über. 
zeugt, ,daß nur ein wehrhaftes und wehrwilliges 
Volk sich behaupten kann. Sie betont deshalb ihre 
Zugehöri~keit zu den Kräften, ,die Träger der 
Wehrhaftigkeit eines Volkes sind. 

Wenn die Wehrwirtschaft sich den Gliedern zu. 
zählt, in denen die Wehrkraft verankert ist, dann 
ist sie auch verpflichtet, sich in die praktische Ar. 
beit einzuschalten, ,die dem Aufbau und Ausbau 
der Wehrhaftmachung des Volkes dient. Sie tut 
dies, indem sie dem Wirtschaftsleben eine Gestab 
tung gibt, die über den normalen Friedensablauf 
hinaus durch Or~anisation und Planung die rei. 
bungslose Umschaltung von Friedenswirtschaft auf 
Kriegswirtschaft sicherstellt, und zudem Vor. 
kehrungen trifft, die das Wirtschaftsleben trotz 
äußerer Bedrohungen und Angriffe im Kriege 
möglichst unges tört weiterlaufen lassen. 

Da die Lu f t w a f f e die Auswirkungen kriege. 
rischer Handlungen über die eigentlichen Fronten 
hinaus bis tief .ins Heimatgebiet hineinträgt, da 
aber andererseits die Wehrwirtschaft ja gerade 
Störungen vom Wirtschaftsleben in der Heimat 
ferngehalten wissen will, ist es natürlich, daß sie 
sich mit besonderem Interesse den Vorkehrungen 
zuwendet, die in aktiver und passiver Abwehr der; 
arrigen Einflüssen entgegentreten können und 
müssen. Die Wehrwirtschaft findet damit den 
Weg zu den rein militärischen Abwehrkräften; sie 
findet in noch stärkerem Maße den Anschluß an 
alle die Maßnahmen und Vorbereitungen, durch 
welche die Allgemeinheit gegen Luftgefahren ge. 
schützt werden soll und die unter ,dem Begriff des 
Luftschutzes zusammengefaßt werden. 

Der L u f t s eh u t z wiederum sieht seine Ziel. 
setzung darin, sowohl die Menschen als auch ihr 
Hab und Gut gegen Schädigungen aus der Luft 
während des Krieges zu schützen und in Erkennt. 
nis der Tatsache, daß dieser Schutz einerseits in; 
folge der gewaltigen Angriffskraft neuzeitlicher 
Flugzeuge, andererseits wegen der naturgegebenen 
geographischen, städtebaulichen, siedlungstechnb 
schen Verhältnisse des eigenen Landes nicht voll. 
kommen sein kann, die zu erwartenden Einwir. 
kungen im Rahmen des möglichen abzuschwächen. 
Je besser die Luftschutzorganisation arbeitet, um 
so weniger wird das allgemeine Wirtschaftsleben 
ges tört, um so schneller werden eingetretene 
Schäden beseitigt, um so früher kann also selbst 
nach erfolgreichem Luftangriff der normale Le. 
bensablauf wieder einsetzen. 

Ein Vergleich der niele des Luftschutzes mit 
denen der Wehrwirtschaft zeigt, wie sehr beide 
gleichen Interessen dienen, nämlich der Vorberei . 
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tun~ all es dessen, was ein möglichst ungestörtes 
Weiterlaufen des allgemeinen Wirtschaftslebens 
im Kriegsfall s.jcherstellen soll. Es ist selbstver. 
ständlich, daß fruchtbringende Arbeit sowohl in 
der Vorbereitung als auch im Wüksamwerden nur 
geleistet weriden kann, wenn beide Teile - Wehr. 
wirts~haft und Luftschutz - sich gegenseitig er. 
gänzen. Die Wehrwirtschaft wird bei ihren Pla. 
nungen Gedankengänge des Luftschutzes einzu. 
schalten haben, die dieser vorschreibt, der Luft
schutz steht der Wehrwirtschaft mit Rat und Tat 
zur Seite, wenn sie großräumige Pläne entwickelt. 
Der Luftschutz ist aufgebaut auf dcn praktischcn 
Erfahrungen, die in den ersten Anfängen dcr 
Kriegsfliegerei gesammelt wurden. Er verfügt in. 
folgedessen über einen erheblichen Schatz \'on 
Kenntnissen, dessen Auswertung er bei wehrwirt. 
schaftlichen Vorhaben - mögen sie technischer 
oder organisatorischer Art sein - berücksichtigt 
wissen will und muß. 

Der U rsprung des Strebens nach einem Schutz 
gegen feindliche Luftwaffenwirkung findet sich im 
W el t k r i e g, als erstmalig die Luftwaffe zu krie. 
gerischen Handlungen gegen das Hinterland ein. 
gesetzt wurde. Das, was damals in der Heimat als 
Luftschutz entstand, diente zunächst einmal nur 
der notdürftigen Erhaltung des nackten Lebens 
der Volksangehörigen. Ober diese reine Notwehr 
ist aber der Luftschutz längst hinausgewachsen. 
Bereits im Weltkrieg versuchte man, den Produb 
tionsfortgang durch technische Maßnahmen sicher. 
zustellen und dadurch das Weiterlaufen des 'Wirt. 
schaftsprozesses zu gewährleisten. Damit war der 
Grundstock für Auf. und Ausbau eines modernen 
Luftschutzes gelegt. Er ist nicht nur Verteidiger 
und Erhalter des menschlichen Lebens allein, son; 
dern H elfer und Bundesgenosse im aktiven Kampf 
um die wirtschaftliche Sicherung und Behauptung 
des Landes. Da dieses wehrwirtschaftlich oricn; 
tiert ist, so ist seinen Maßnahmen überall der 
Stempel wehrwirtschaftlicher Gedankengänge auf; 
gedrückt, nicht etwa nur an Stellen, an denen sich 
der Wehrwirtschaftsprozeß ,in besonders prägnan . 
ter Form zusammenballt, an den Erzeugungs. und 
Verarbeitungsstätten wirtschaftlicher Güter, son; 
dem ganz allgemein im Lebensraum des Gesamt. 
volk es, da ja die Wirtschaft an dem Schicksal 
und an der Tätigkeit jedes einzelnen Volksange. 
hörigen interessiert ist. 

Die praktische Arbeit des Luftschutzes setzt ein 
mit der Benachrichtigung ,der Bevölkerung, wenn 
ihr Gefahren aus der Luft bevorstehen. Die Vor; 
aussetzung dafür, daß diese rechtzeitig erfolgt, ist 
die Schaffung einer sicher und schnell arbeitenden 
M eid e. und War n 0 r g a n isa t ion. Inson; 
derheit wird man darauf bedacht sein müssen, 
gerade den Landesteilen und Anlagen, die wehu 
wirtschaftlich besonders bedeutsam sind, Warn; 
meldungen so zeitig zukomm en zu lassen, daß 
sie die letzten Maßnahmen noch zeitentsprechend 
treffen können. Die rechtzeitige Alarmierun g ist 
technisch ohne weiteres lösbar, wenn diese Ob; 
jekte geni.igend weit von den Landesgrenzen ab; 
gesetzt sind. Das ist aber in vielen Ländern zur 
Zeit noch nicht der Fall, so daß andere Wege 
gefunden werden mi.issen. So ist es durchauS 
denkbar und liegt in den Gedankengängen so; 
wohl des Luftschutzes als auch der Wehrwirt; 



schaft , wenn an ein e Ums i e dei u n g wehr. 
wirtschaftlich wichtiger Betriebe aus besonders 
luftgefährdeten Zonen in andere Landesgebiete 
gedacht wird. Eine solche Lösung verlangt viel 
Zeit und noch mehr Geld. es sind Belange der 
Raumplanung und Raumordnung, es sind bevölke. 
rungspolitische Momente zu berücksichtigen. Daß 
sie aber mit Energie in die Tat umgesetzt werden 
können, zeigen die praktischen Beispiele aus Eng. 
land, Frankreich und der Sowjetunion. Wo sich 
etwa infolge Bindung an Rohstoffvorkommen oder 
Energiequellen eine msiedelung verbietet , d<! 
bleibt freilich nur die Möglichkeit eines örtlichen 
Schutzes, dessen t echnische Augen und Ohren be. 
sonders fein ausgebildet sein müssen, um die 
feindliche Bedrohung rechtzeitig zu erk ennen. 

Die Warnung der gesam ten Bevölkerung ist eine 
allgemein menschlich bedingte Forderung. Dar. 
über hinaus verlangt aber die W ehrwirtschaft 
noch die vordringliche Alarmierung gewisser Be. 
triebsanlagen mit ihren Gefolgschaften, deren Er. 
haltung und Sicherung ihr für Wehrmacht und 
Allgemeinheit besonders wichtig erschein en. D er 
Luftschutz wird diesem Verlangen Rechnung t ra. 
gen, indem er derartige Werke unmittelbar an die 
Stellen anschließt, von denen die Auslösung einer 
allgemeinen Warnung erfolgt. Die Auswahl ist 
schwierig, denn je größer der zu warnende Kreis 
ist, um so schwieriger wird die rechtzeitige War. 
nung. Der Luftschutz muß also bei der Auswahl 
dieser Werke in besonders enger Fühlungnahme 
mit der Wehrwirtschaft vorgehen. Die Wehrwirt. 
schaft wird beim Luftschutz den Anschluß be. 
stimmter A nlagen an die Warn zentralen nach. 
suchen, wobei der Kreis der unmittelbar ange. 
s.chlossenen Werke aus technischen Gründen mög. 
hehst klein zu halten ist. 

Die Wehrwirtschaft wird weiter wünschen, daß 
dem Ausbau der eigentlichen Luftschutzmaßnah. 
men in diesen Werken besondere A ufmerksam. 
keit zugewendet wüd. Beim Entstehen kriegerischer 
Verwicklungen werden jedoch Umschaltungen des 
W irtscha ftslebens notwendig. Ein zelne Betriebe 
werden in der Produktion unter Umständen bis 
Zur Stillegung herabgesetzt werden müssen. A n. 
d?re Betriebe und in ihnen wieder Abteilungen, 
~le für die Erhaltung der Wehrkraft lebenswi ch. 
ttg sind, wachsen zu überragender Bedeutung 
empor. Die Wehrwirtschaft legt diese Betriebe 
schon in Fr iedenszeiten vorausschauend ih ihren 
Planungen fest; sie wird sie dem Luftschutz nam. 
haft machen und b eschleunigte und weitgehende 
Durchführung aller technischen Luftschutzmaß. 
nahmen verlangen. 

D azu k om mt , daß jeder Betrieb ein Herz hat, 
dessen Erliegen den gesamten Arbeitsprozeß auf 
Wochen und Monate zum Stillstand bringen muß. 
J,ede industrielle Anlage verfügt üb er eine 
E.nergieq uelle. Sei es, daß die notwendige Kraft in 
.eIgenen Anlagen erzeugt wird, sei es, daß sie ,dem 
Werke von anderer Seite zugeführt und im Be. 
triebe selbst umgeformt wird. stets wird eine 
I<raftanlage vorhanden sein, von der die energie. 
spendenden Adern in die ein zelnen Produktions. 
stätten hineinführen . Diese so un endlich wichtige 
W erkanlage ist aber gleichzeitig auch die ver. 
wundbarste. In weitaus den meis ten Fällen sind 
die gesamten Energie.Erzeugungs. und .Versor. 
gungsanlagen zusammengefaßt in einer Betriebs. 
~btei1ung, die sich oft genug auch noch durch ihre 
außere Form aus der Gesamtlage als markanter 
Punkt heraushebt und damit zum dankbaren Ziel 

für Luftangriffe wird. 'Wenn nun der Luftschutz. 
und insonderheit der Wer k I u f t s c hut z als der 
an der luftschutztechnischen Betreuung von Indu. 
strieanlagen besonders interessierte Teil des ge. 
samten Luftschutzes, immer wieder verlangt, die 
Werke mögen um Auseinanderziehung ihrer Kraft 
erzeugenden Anlagen besorgt sein, so folgt er da. 
mit nur dem Wunsche der Wehrwirtschaft, die ja 
in einer Auflockerung nicht nur im Rahmen eines 
einzelnen Werkes, sondern für die Gesamtwirb 
schaft überhaupt eine unerläßliche Grundlage für 
ein Weiterlaufen des wirtschaftlichen Lebens im 
Kriegsfalle sieht. 

Wenn der Werkluftschutz weiterhin for,dert, 
daß die vorhandenen Energiequellen der Werke 
durch Schutzmaßnahmen besonders gesichert wer. 
den, daß zum mindesten die Kommandostellen, 
also etwa die Zentralschaltanlagen, mit dem in 
ihnen eingesetzten Personal einen besonderen 
Schutz erhalten und daß die Möglichkeit einer Re. 
serve. und Ersatzkraftversorgung sichergestellt ist. 
dann ist ,das nur die konsequente Auswertung 
wehrwirtsehaftlich~ Belange in der Praxis. Eine 
unter anderen Gesichtspunkten entstandene In. 
dustrie gestattet die Erfüllung dieser Forderungen 
nur im Rahmen des möglichen . Neuplanungen 
werden aber auch ohne übersteigerte Aufwendun. 
gen Anlagen schaffen, die luftschutztechnischen 
und wehrwirtschaftlichen Anforderungen in glei. 
eher Weise gerecht werden. 

Wenn Idie Zuführung von Energien in die Werke 
erwähnt wurde, dann darf bei den Erwägungen 
der Wehrwirtschaft und den praktischen Folge. 
rungen des Luftschutzes nicht vergessen werden, 
die Bedeutung sowohl der nur der Krafterzeugung 
dienenden Anlagen als auch ihrer Oberlandleitun. 
gen in Rechnung zu stellen. Von einem Kr a f t . 
wer k - sei es eine elektrischen Strom erzeugende 
Anlage oder ein Ferngaswerk - hängt die Arbeits. 
möglichkeit unzähliger Betriebe, hängen die Le. 
bensbedingungen ganzer Städte und Landschaften 
ab. Sie sind - entstanden zu Zeiten, in denen wehr. 
wirtschaftliche Interessen noch nicht in den Vor. 
dergrund gestellt wurden - Zentralstationen , die 
zu schützen eine ganz besonders wichtige und 
schwierige Aufgabe des Luftschutzes ist, zumal 
oft genug ihre Lage und ihre Erkennbarkeit aus 
der Luft Angriffe geradezu herausfordern. Ebenso 
wichtig ist der Schutz der von ihnen ausgehenden 
überlandleitungen. Gewiß sind die einzelne Starb 
stromleitung, das Gasrohr, das zudem noch in die 
Erde eingebettet ist, nicht gerade leichte Ziele für 
den Bombenabwurf; immerhin müssen Vorkehrun. 
gen getroffen sein, daß entstandene Schäden durch 
leicht bewegliche Arbeiterkolonnen schnell be. 
hoben werden können , wobei dem Luftschutz 
durch die Möglichkeit des Anknüpfens an den 
schon im Frieden bestehenden Aufsichtsdienst ,die 
Arbeit erleicht ert wird. Weniger für die Industrie. 
desto mehr aber für die Allgemeinheit ist die 
Sicherstellung der geregelten Wasserversorgung 
bei einem verzweigten Wasserzuführungssystem 
notwendig. Bei Fernstrom, Ferngas und Fern. 
wasser werden Ringleitungen und Umschaltmög. 
lichkeiten ka tas trophale Ausfälle mildern können. 

Um das Bild zu runiden, seien noch kurz die 
Möglichkeiten der Ta r nun g und Ver dun k e • 
1 u n g erwähnt. Ältere industrielle Anlagen stehen 
wie Burgen der schaffenden Menschheit in der 
Landschaft, um sie drängen sich die Heimstätten 
der in ihnen werkenden Menschen zu gewaltigen 
Stadtgebilden, f,:!ewiß ein imposantes Bild geballter 
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Arbeitskraft, aber auch ein lohnendes Ziel feind< 
licher Luftangriffe. Die Zukunft drängt zur Auf< 
lockerung, die Gegenwart verlangt, das Bestehende 
im Rahmen des möglichen der Sicht der feind< 
lichen Flieger zu entziehen. Unzählig sind die 
Vorschläge: Anstrich der Gebäude, Baum!bepflan< 
zungen, bauliche Umformung der Umrisse. Sie 
werden bei Altanlagen nicht überall höchsten Er~ 
folg erzielen können. Um so wichtiger ist es, daß 
bei Neubauten schon von vornherein auf dic Bc< 
achtung luftschutztechnisGher Maßnahmen bezüg< 
lich der Tarnung Rücksicht genommen wird, die 
in geeigneter Standortauswahl, Anpassung an das 
Gelände, Farbgebung usw. bestehen können. Die 
Frage des Schutzes gegen Sicht bei Dunkelheit ist 
ebenso bedeutsam wie die der Tarnung. Das Wirb 
schaftsleben muß sich mit den daraus entstehen< 
den Schwierigkeiten abfinden und kann es auch, 
wenn namentlich bei Neuanlagen darauf Bedacht 
genommen wird, daß sie den For,derungen des 
Luftschutzes entsprechend gebaut sind. Es ist tab 
sächlich schon heute erreichbar, selbst große be~ 
baute Gebiete so abzudunkeln, daß ihr Erkennen 
aus größeren Höhen unmöglicli. wird, und auch die 
noch offen bleibenden Fragen der Abdunkelung 
gewisser Produktionsprozesse, wie etwa bei der 
Eisen<, Stahl< und Leichtmetallerzeugung, sind 
schon heute wenigstens behelfsmäßig lösbar. 

Was wären aber alle diese lebenswichtigen An< 
lagen, wenn nicht des Schutzes derer gedacht 
würde, die ihnen erst das Leben geben. Der 
M e n s c h beherrscht die Maschine, seine Leistung 
ist das wertvollste Gut, das die Wehrwirtschaft 
für ihre Planungen einsetzen kann, ohne den Men< 
schen ist ein Wirtschaftsleben undenkbar. Der 
Luftschutz hat es deshalb als seine vornehmste 
Pflicht anzusehen, diesen kostbaren Helfern an 
der Erhaltung des Wirtschaftslebens, und zwar 
jedem einzelnen, Schutz< und Deckungsmöglich< 
keiten zu geben. Jeder Volksgenosse hat Anrecht 
darauf, daß der Luftschutz sein Leben nach Mög< 
lichkeit schützt. Das verlangt vom Luftschutz die 
Lösung der gewaltigen Aufgabe eines umfassen< 
den Sc hut z rau m bau es. Es genügt jedoch 
nicht, technisch einwandfreie Schutzraumanlagen 
zu schaffen, mindestens ebenso wichtig ist ihre 
zweckmäßige Verteilung über das gesamte be< 
siedelte Gebiet. Die Schutzräume müssen so lie< 
gen, daß sie schnell erreichbar sind, denn ein 
Fliegerangriff spielt sich in Sekundenschnelle ab. 
Fliegeralarm und Bombcnabwurf folgen innerhalb 
weniger Minuten. Je nach der Dichte der Be< 
bauung müssen also die Schutzräume so verteilt 
sein, daß es jedem einzelnen möglich ist, den 
ihm bestimmten Schutzraum rechtzeitig zu errei< 
cl:!.en. Da es unmöglich ist, Schutzräume grund< 
sätzlich gegen jeden Einfluß feindlicher Bomben< 
abwürfe zu sichern, muß auch hier eine Zusam~ 
mcnballung vermieden werden. Zahlreiche kleine 
Schutzräume, über das ganze Gebiet einer Werk< 
anlage verteilt, sind günstiger als wenige große 
und zusammengeballte Anlagen. Dieser Grund< 
satz führt schließlich auch dazu, daß möglichst 
jedes einzelne Haus seincn Schutzraum hat. 

Die Wehrwirtschaft verlangt gebieterisch das 
Weiterlaufen des Produktionsprozesses trotz aller 
~efahrenmomente. Das setzt einmal voraus, daß 
lD .den Werken Schutzräume bestehen, das setzt 
weIter voraus, daß die Gefolgschaften auch wäh< 
rend eines Luftangriffes im Werk gehalten wer< 
den. Dieses Zusammenhalten der Gefolgschaften 
ist nicht mit brutalen Machtmitteln allein erreich< 
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bar, sondern verlangt cinc ganz gewaltige sce< 
lisehe Erziehungsarbeit. Es ist menschlich nur zu 
verständlich, daß der Werktätige in Augen ~ 
blicken der Gefahr zunächst nach Haus zu \Vcib 
und Kind drängt, um dicse mit ihncn zu teilcn. 
Diesem Wunsche nachzugeben, würde eine Un ~ 
terbrechung des Erzcugungsganges auf Stunden 
und vielleicht auf Tagc bedeuten, wäre also vom 
Standpunkt dcr Wehrwirtschaft eine Unmög< 
lichkeit. Dcshalb muß jeder Gefolgsmann zu der 
Erkenntnis erzogen werden, daß er auch in Stun~ 
den der Gefahr in sein Wcrk gehört, daß er 
dort ebenso Soldat an der großen Kampffront 
seines Volkcs ist wic der Kämpfer auf dem 
Schlachtfeld, daß das Verlassen des Arbeits~ 
platzes und des Werkes ebenso Fahnenflucht ist 
wie das Versagen an dcr Kampffront. 

Wenn hier gerade das Beispiel des Fabrikar ~ 
beiters herausgegriffen ist, so nur deshalb, weil es 
besonders einprägsam iso Es ist selbstverständlich. 
daß je der Volksgenosse auch see I i s c h auf 
das vorbereitet sein muß, was er bei feindlichen 
Angriffen zu erwarten hat. Damit erwächst dem 
Luftschutz ein großes Feld geistiger Tätigkeit, 
indem er durch Aufklärung und Propaganda ob< 
jektiv und ohne Verzerrung über das Wesen des 
Luftkrieges und seine Folgen unterrichtet. Er 
beugt 'durch Erziehung besser als durch die An~ 
lage mustergültiger Schutzräume Panikstimmun~ 
gen vor. 

Der Schutz allein genügt nicht. Er wird, wie so 
vieles im menschlichen Leben, meist unvollkom< 
men bleiben. Es gilt deshalb, entstandcne Schä~ 
den schnell zu beseitigen, damit das Wirtschafts; 
leben weiterlaufen kann. Zu diesem Zweck bildet 
der Luftschutz H i I f s kr ä f te heran: Instand< 
setzungstrupps, Sanitätsmänner, Feuerwehrleute. 
Ihre Ausbildung ist eine der vielen Aufgaben des 
Luftschutzes; sie verlangt unendliche Kleinarbeit 
in technischer und seelischer Beziehung, sie ver< 
langt aber auch ein sorgfältiges Durchdenken des 
Verteilungsplanes im Ernstfall. Von der schnel< 
len Einsatzbereitschaft dieser Trupps hängt es 
ab, ob ein Schadensfall noch im. Entstchen ep 
stickt werden kann, so daß dcr Wirtschaftsprozeß 
beschleunigt wieder anläuft. 

Vorstehender Überblick über die Funktionen des 
Luftschutzes und seine Beziehungen zur Wehr< 
wirtschaft soll die zwischen beiden bestehenden 
Zusammenhänge aufzeigen. Die Wehrwirtschaft 
bestimmt die große Linie, in der das gesamte 
Wirtschaftsleben zu laufen hat. Einer der Hclfer 
dazu, daß diesc Linie eingehalten wird, ist der 
Luftschutz, der damit in den Rahmen der Maß< 
nahmen hineingestellt wird, welche zum Schutze 
eines Landes gegen etwaige Luftangreifer getroffen 
sind und noch getroffcn werdcn. Beide zusam< 
men bilden erst das Gebäude, in dem sich das 
Wirtschaftsleben im Kriegsfall bergen kann. Der 
totale Krieg erfaßt das Gesamtvolk. Dem alten 
Soldaten mag es nicht ganz leicht fallen, sich da< 
mit abzufinden, daß heute nicht nur der militä< 
rische Sieg auf dem Schlachtfeld Kriege entschei< 
det; er wird verstehen müssen, daß in heutiger 
Zeit das ganze Volk zum Soldaten wird und daß 
die Wirtschaftsorganisatorcn mit ihren Hilfs< 
organen, wie insbesondere den Führern im Werk< 
luftschutz, ebenso Offiziere im Kampf um die 
Selbstbehauptung sind wie die Männer, in deren 
Händen die Entscheidung auf dem Schlachtfelde 
ruht. 



Gedanken zum Flugmeldedienst und Luftschutz-
.... 

Warndienst auf Grund der Ubungen im Jahre 1936 

Es ist nun fast schon Tradition geworden, an 
dieser Stelle rückblickend einmal im Jahr kurz 
die Übungen des F lug m eid e die n s t es und 
des L u f t s c hut z ~ War n die n s t e s vom 
Standpunkt eines Beobachters aus zu betrachten, 
der sich mit den Dingen sonst weniger befaßt. 
Allerdings sei zugegeben, daß dies immer schwerer 
wird, wenn man nicht der Versuchung anheim~ 
fallen will, nur um der Betrachtung willen zu be~ 
trachten. In der Tat ist dem, was in gleicher An~ 
gelegenheit im Vorjahre1

) gesagt wurde, nicht viel 
N eues hinzuzufügen. 

Wenn trotzdem hier erneut berichtet wird, 
so deshalb, weil sich im vergangenen Jahr einige 
Fragen in den Vordergrund gedrängt haben, die 
noch nicht gelöst sind und dem Beobachter in~ 
folge dessen besonders auffallen. Diese Fragen 
sind bedingt durch den vermehrten Einsatz des 
F lug m eid e die n s t e s im Rahmen von Übun~ 
gen der Luftwaffe. Es ist hier nicht der Ort, um 
taktische Fragen der Zusammenarbeit eingehend 
zu erörtern. Aber eines darf doch festgestellt 
werden: wenn der Flugmeldedienst nach jahre~ 
langer Aufbauarbeit nunmehr in den Rahmen -der 
Luftverteidigung eingespannt wird, dann wird es 
Vor allem darauf ankommen, ihn so einzubauen, 
~~ß er seine vielfältigen Aufgaben wirklich er~ 
fl;1Ilen kann . . Es seien daher diese Aufgaben noch 
ell1mal kurz skizziert. Der Flugmeldedienst hat 
die Aufgabe: 

den Luftraum nach Flugzeugen, vornehmlich 
feindlichen, zu beobachten; 

die Beobachtungsergebnisse so schnell wie mög~ 
lich an bestimmte Stellen weiterzugeben; 

den Luftschutz~Warndienst und den Eisenbahn~ 
Flugwarndienst mit Meldungen über die feind~ 
liche Lufttätigkeit zu versehen, damit alle zi~ 
vilen Luftschutzmaßnahmen und solche dcr 
Reichsbahn rechtzeitig getroffen werden kön~ 
nen. 

Die außerdem dem Flugmeldedienst zufallenden 
Obliegenheiten spielen im Rahmen dieser Be~ 
trachtung keine Rolle. Die zu behandelnden Auf~ 
gaben erstrecken sich demnach auf die Unterrich~ 
tung best immter Organe über die feindliche Luft~ 
tätigkeit. 

Dem aufmerksamen unparteiischen Beobachter, 
der Gelegenheit hat, einmal bei einer Übung län ~ 
gere Zeit in einem F lug w ach kom man d 0 zu 
sein, fällt auf, daß die Unterrichtung der mit Flug~ 
meldungen zu versehenden Organisationen zur 
Zeit noch eine recht einseitige Angelegenheit ist. 
Hierdurch wiederum wird die Auswertung im 
Flugwachkommando sichtlich erschwert. Die Un~ 
terrichtung muß vielmehr eine gegenseitige sein. 
Der eigene Flieger wird ohne die Meldungen des 
Flugme1dedienstes nicht auskommen können; 
ebensowenig aber kann der Flugmeldedienst seine 
A~fgabe erfüllen, wenn ihm nicht vom eigenen 
FlIeger Start und Flugweg der Verbände mitgeteilt 
Werden. Ahnlich liegen die Dinge bei der Zusam~ 

menarbeit zwischen Flugmeldedienst und Luft~ 
schutz~Warndienst. Angaben über das Ausmaß 
von Luftangriffen sind für ,die Auswertung im 
Flugwachkommando wichtig. Sie lassen Schlüsse 
auf die weiteren Absichten eines Verbandes zu 
und können sich somit auf den Luftschutz~Warn ~ 
dienst benachbarter Gebiete, und damit letzten 
Endes auf Bevölkerung und Industrie, auswirken. 
In gleichem Maße interessiert den Führer des 
Flugwachkommandos z. B. auch ·der Angriff auf 
einen Bahnhof oder sonstige Anlagen der Reichs~ 
bahn, der ihm durch die Eisenbahn~Flugwarnzen ~ 
trale mitgeteilt werden muß. Zusammenfassend 
wird man also sagen können, je enger die Zusam~ 

. menarbeit des Flugmeldedienstes mit all den Steb 
len, die er mit Mddungen zu versorgen hat, ist, 
um so mehr wird diesen seine Tätigkeit nützen. 
Hierbei werden, und das ist ohne weiteres 
verständlich, nach anfänglicher Rücksichtnahme 
auf die Eigenarten der einen oder anderen Organi~ 
sation bei intensiverer Zusammenarbeit auf bei~ 
den Seiten im Interesse der Gesamtheit Opfer ge~ 
bracht werden müssen. 

In dem Bericht über das Jahr 1935 ist der Lu f t~ 
sc hut z ~W a r n die n stüberhaupt nicht behan~ 
delt w,orden. Das Jahr 1936 hat diese Organi ~ 
sation bei Übungen mehr in die Öffentlichkeit ge~ 
rückt. Hier scheint sich im Rahmen der Luftver. 
teidigung ein großes Gebiet zu entwickeln, das 
jeden Volksgenossen und jede Volksgenossin un~ 
mittelbar angeht. 

Der Eindruck, den der Beobachter früher beim 
Betreten einer Lu f t sc hut z .W a r n zen t r ale 
hatte2), daß es sich hier um ein unwichtiges Instru. 
ment oder um ein Anhängsel des Flugmelde. 
dienstes handelte, ist verschwunden. Je mehr der 
Luftschutz.Warndienst praktisch in den Dienst 
des zivilen Luftschutzes gestellt wird, d. h. also 
wirklich mitverantwortlich für die Betreuung der 
Bevölkerung und der Industrie im Luftschutz ist, 
um so mehr gewinnt diese Organisation an Bedeu. 
tung. Es erscheint zweckmäßig, darauf hinzuwei. 
sen, daß ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen 
Flugmeldedienst und Luftschutz.Warndienst be~ 
steht. I-Iieraus darf aber nicht -der Fehlschluß ge ~ 
zogen werden, daß etwa beide Organisationen 
miteinander identisch wären. Allein die verschie. 
denartigen Aufgaben würden eine derartige Auf. 
fassung widerlegen. Nicht zuletzt jedoch findet 
die Unterschiedlichkeit ihren Aus'druck in der T ä. 
tigkeit des Führerpersonals der Flugwaehkomman~ 
dos und Luftsehutz.Warnzentralen. Im F lug . 
wa c h kom man d 0 kommt es darauf an , aus 
der großen Anzahl der ankommenden Meldungen 
mit sicherem Blick die für die Weitergabe wich. 
tigsten zu ermitteln. Der Dienst innerhalb des 
Flugwachkommandos steht gewissermaßen unter 
dem Leitwort "Schnelligkeit", denn nur dann, 
wenn die Flugmeldung dem gemeldeten Flieger 
vorauseilt, wird es möglich sein, noch vor seinem 
Eintreffen die erforderliche Gegenwirkung sicher~ 

1) S. "Gasschutz und Luft sc hut z" , 6. Jg., S. 10 ff., 1936. 

2) a , a. O. 
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zustellen. Anders ist es in der L u f t s eh u t z • 
War n zen t r ale. Hier muß auf Grund der ein. 
gehenden Flugmeldung und unter Umständen auch 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Be. 
deutung des zu betreuenden Gebietes sehr wohl 
abgewogen w.erden, ob gewarnt oder alarmiert 
werden soll. Die Anordnungen des Führers der 
Luftschutz.Warnzentrale können somit Befehlen 
gleichgesetzt werden, die möglicherweise Eingriffe 
in das Leben des Volkes auslösen. Diese Erkennt. 
nis wird sich bei allen Luftschutzbeflissenen, und 
nicht zuletzt vor allem bei den Führern ·der Luft~ 
schutz.Warnzentralen selbst, durchsetzen müssen. 
Zur Erreichung dieses Zieles seien auf Grund der 
bisher gemachten Erfahrungen zwei Anregungen 
gegeben: 

1. Besonders wichtig erscheint es, Mittel und 
\\lege zu finden, die es ermöglichen, dem Führer 
einer Luftschutz. Warnzentrale die hohe Ver a n t. 
w 0 r tun g seines Postens eindringlioh klarzu~ 
machen. Ebenso, wie sich der Führer eines Flug< 
wachkommandos am Schluß einer übung an Hand 
der Aufzeichnungen der angeschlossenen aktiven 
Abwehr oder an Hand einer Zusammenstellung 
der Luftschutz.Warnzentralen über erfolgte War. 
nungen und Alarmierungen ein Urteil darüber biI. 
den kann, ob er im einzelnen Fall richtig gehandelt 
hat, muß auch für den Führer einer Luftschutz. 
Warnzentrale diese Möglichkeit geschaffen werden. 
Ob man sich dabei auf besondere Arten von Stö~ 
rungsplänen festlegt oder statistische Nachweise 
zusammenstellt, bleibt zu prüfen. Vielleicht ist auch 
die Vereinigung von Störungsplänen mit statisti. 
sehen Nachweisen eine geeignete Methode. Diese 
Frage ist so wichtig, daß alle im Luftschutz.Warn. 
dienst und insbesondere auch im Werkluftschutz 
tätigen Personen an ihrer LÖSl\.lng mitarbeiten 
sollten. Im Interesse der Sache wäre nur zu wün~ 
sehen, wenn ruuf Grund dieser Ausführungen aus 
Fachkreisen Anregungen und Vorschläge gemacht 
würden. 

2. Die Allgemeinheit befaßt sich noch viel zu 
wenig mit dem Warnverfahren an sich und seiner 
Bedeutung. Immer wieder kann festgestellt wer. 
den, daß selbst die sich mit diesen Dingen be< 
fassenden Kreise den Kodex des Luftschutz~Warn< 
dienstes nicht beherrschen. Derartige Unkennt. 
nis wirkt sich nachteilig auf die Durchführung 
aller auf Grund von Warnmeldun~en durchzu. 
führenden zivilen Luftschutzmaßnahmen und läh. 
mend auf die Arbeit in der Luftschutz~Warnzen. 
trale selbst aus. Es soll hier nicht über das Warn< 
verfahren gesprochen werden, sondern es sei ledig< 
lieh der Blick auf die E n t war nun g gelenkt. 
Sie scheint der schwierigere Teil des Warnverfah. 
rens zu sein. Es liegt in der 1 atur ,der Sache, daß 
es besonders überzeugender Argumente bedarf, um 
einen einmal gegebenen Befehl (Fliegeralarm), der 
die Durchführung der verschiedensten Maßnah. 
men veranlaßte, durch einen neuen Befehl aufzu< 
heben, oder mit anderen Worten: die Beendigung 
des Alarmzustandes und die Entwarnung sind 
nicht nur von rein taktischen überlegungen auf 
Grund der vorliegenden Flugmeldungen, sondern 
auch von wirtschaftlichen und psychologischen 
Momenten abhängig. 

Hiervon scheint der ta k t i s ehe Gesichts. 
punkt am einfachsten zu berücksichtigen. Wenn 
die Luftlage es gestattet, kann vom taktischen 
Standpunkt aus der Fliegeralarm aufgehoben wer. 
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den. Genaue Bestimmungen hierüber sind in kon~ 
kreten Vorschriften festgelegt. 

Wir t s eh a f t I ich muß die Aufrechterhab 
tung der Produktion oberster Grundsatz sein. Dar~ 
auf sind alle Maßnahmen des Werkluftschutzes 
abgestellt. Für die Warnung und Alarmierung ist 
das verhältnismäßig einfach, dagegen für die Auf< 
hebung des Alarmes sehr viel schwerer. Der 
Grund hierfür liegt in erster Linie darin, daß der 
Zeitpunkt der Aufhebung des Alarmes gegenüber 
der Auslösung des Alarmes außerordentlich 
schwer zu bestimmen ist. Hinzu kommt, ·daß auch 
das Wieder~in~Gang~Bringen eines Werkes schwie~ 
riger als das Abstellen sein dürfte. Und schließ. 
lieh ist der Faktor der Ungewißheit, ob nach 
einem Angriff nicht in kurzer Zeit ein erneuter 
Angriff stattfindet, für die Aufhebung des Alar. 
mes ein hemmendes Moment. Es liegt daher der 
G~danke nahe, die Aufhebung des Alarmes, die 
auf Grund der bestehenden Vorschrift, jedenfalls, 
soweit es sich um die Industrie handelt, ebenso wie 
der Fliegeralarm schlagartig angeordnet wird, ähn. 
lieh wie die Vorwarnung s t u f e n w eis e durch. 
zuführen3

). Zum mindesten wäre zu überlegen, ob 
nicht dem Führer der Luftschutz~Warnzentrale ein 
solches Verfahren erlaubt sein dürfte. Maßgebend 
für die Beurteilung des Luftschutz~Warnzentralen' 
Führers hätten dann die betri eblichen Eigenarten 
der Fabrikation und besonders die Wichtigkeit der 
Industrie in seinem Bezirk zu sein . 

Die ps y c hol 0 gis ehe Komponente ist viel~ 
leicht die stärkste im Kreis dieser überlegungen. 
Es w.urde bereits gesagt, daß die Aufhebung eines 
einmal gegebenen Befehls besonders beweiskräfti< 
ger Argumente bedarf. Diese werden bei der Auf~ 
hebung des Alarmes oft fehlen. Gefühlsmäßig 
neigt der Luftschutz .Warnzentralen. Führer in. 
folgedessen dazu, den einmal angeordneten Zu. 
stand des Fliegeralarms länger als unbedingt not. 
wendig bestehen zu lassen. Er will Bevölkerung 
und In'dustrie schonen; er weiß, daß ein zu früh. 
zeitig aufgehobener Alarm unter Umständen bei 
plötzlich wiederkehrendem Angriff zur Panik füh. 
ren kann; er weiß auch, daß der Facharbeiter in 
einem Industriewerk, in folge der Aufhebung des 
Fliegeralarms zu früh wieder an seinen Arbeits. 
nlatz zurückgekehrt und dann von einem plötz. 
lichen Angriff überrascht, nicht mehr die Ruhe für 
seine Präzisionsarbeit aufbringt. Diese Überlegun. 
gen lassen sich schwer in Vorschriften und Richt. 
linien festlegen. Sie müssen bei dem weiteren Auf. 
bau des Luftsehutz.Warndienstes jedoch sorgfältig 
beachtet werden. Schließlich werden sich dann 
auf Grund zahlreicher Versuche und Übungen ge. 
wisse Anhaltspunkte ergeben, die für die Berück. 
sichtigung des psychologischen Momentes bei Auf. 
hebung des Fliegeralarms von Wert sein können. 
Tmmcr wird hierbei die Erfahrung eine große 
Rolle spielen. . 

Die hier behandelten Probleme, insbesondere 
diejenigen des Luftschutz.Warndienstes, sind im 
wahrsten Sinne des Wortes Fragen. Die Antworten 
auf sie sind noch nicht gegeben. Wenn vor~ 
stehende Ausführungen die Aufmerksamkeit auf 
diese schwierige Materie gelenkt haben und damit 
auch gleichzeitig zu Mitarbeit und Vorschlägen an~ 
regen, wäre ihr Zweck erfüllt und der Sache ein 
Dienst erwiesen. 

3) Vgl. hi e r7.ll auch di e Ausführun ge n vo , H. Pa e t s c h in "Gas' 
sc hut z und Luftschutz", 4. J g .. S . 285 f. . 1934. D. Schriflltg. 



Der Luftschutzsanitätsdienst 
Oberregierungsrat Dr. med. Ve s per man n, Reichsluftfahrtministerium, Berlin 

Im Rahmen der Aufgaben des zivilen Luft. 
schutzes ist es notwendig, einen L u f t s c hut z • 
san i t ä t s die n steinzurichten, denn die ord. 
nungsmäßige Durchführung aller notwendigen 
~anitären und hygienischen Maßnahmen wird bei 
der Verhütung von weit um sich gre ifenden, sich 
auf die Widerstandsfähigkeit der Zivilbevölke. 
rung auswirkenden Folgen eines Luftangriffes mit 
ausschlaggebend sein. Die Bevölkerung eines luft; 
bedrohten Landes wird darüber hinaus durch das 
Bewußtsein, daß im Rahmen der Landesverteidi. 
gung aIIe Vorkehrungen zur Verhütung und Lin. 
derung der durch die Einwirkung feindlicher 
Flieger eintretenden Schäden auf gesundheib 
lichem Gebiete für die Einzelperson wie für die 
AIIgemeinheit getroffen sind, weitgehend beruhigt 
und in ihrer moralischen Widerstandskraft ge. 
festigt werden. 

Dieser Luftschutzsanitätsdienst ist selbstver. 
ständlich nicht nur im Sicherheits. und Hilfs. 
dienst durchzuführen, sondern auch im \,yerkluft. 
schutz. Ebenso ist dafür zu sorgen, daß im Selbst. 
schutz die nötigen Personen zur "Ersten Hilfe. 
leistung" zur Verfügung stehen. 

Auf ga b e des Luftschutzsanitätsdienstes ist 
es, den bei Luftangriffen verletzten und kampf. 
stofferkrankten Zivilpersonen "erste Hilfe" zu 
leisten und sie baldigst sachgemäßer ärztlicher 
Behanrdlung und Pflege zuzuführen. Ferner ist 
durch den Luftschutzsanitätsdienst auf Grund 
bereits im Frieden vorzubereitender Vorkehrun. 
~en die Durchführung der für die AIIgemeinheit 
Im KriegsfaII besonders notwcndigen hygienischen 
und sanitären Maßnahmen untcr Berücksichti. 
gung dcr durch Luftangriffe auf diesem Gebiete 
eintretenden Störungen sichcrzusteIIcn. Der Luft. 
schutzsanitätsdienst hat weiter mit den zuständi. 
gen SteIIen der Gesundheitsführung vorbeugende 
Maßnahmen dahingehend zu treffen , daß auch 
nach A ufruf des Luftschutzes eine ordnungs. 
mäßige ärztliche Versorgung und pflegerische Be. 
treuung .der Bevölkerung gesichert ist. 

Die Zahlenangaben über die im W eltkrieg 
durch Fliegerangriffe hervorgerufenen Verluste 
lassen sich mit dem zu erwartenden Verlust in 
einem Zukunftskrieg nicht verg leichen. Durch 
den Au bau der Luftwaffe in den hochgerüsteten 
Staaten ist mit Sicherheit damit zu rechnen, daß 
die Verluste an getöteten und verletzten Per. 
Sonen chr viel höher als im Weltkriege sein wer. 
den. Aus diesem Grunde müssen die Vorkehrun. 
gen auf dem Gebiete des Luftschutzsanitätsdien. 
stes neben aIIen sonstigen Luftschutzmaßnahmen 
Zur Verhütung von Schädigungen der Perso. 
nen (Flugmeldedienst und Luftschutzwarndienst, 
Schutzraumbau usw.) weitestgehend im Frieden 
vorbereitet sein. 

Durch die Einwirkung der von den Flugzeugen 
abgeworfenen Bomben kann eine unmittelbare und 
eine mittelbare S c h ä d i gun g von Personen her. 
vorgerufen werden. Eine u n mit tel bar e Wir. 
kung werden vornehmlich die Splitter der Bri . 
sanzbomben verursachen. Durch die Sprengwir. 
kung der Bomben wird mit einer starken Zerstö. 
rung an Gebäuden zu rechnen sein. Hierbei kön< 
\len durch Gebäudetrümmer mit tel bar schwere 

äußere und innere Verletzungen von Personen 
entstehen. Brandverletzungen werden neben un. 
mittelbarer Einwirkung, die durch den Einsatz 
von Brandbomben auftreten kann, auch bei den 
mit dem Löschen beschäftigten Kräften der Luft. 
schutz einheiten hervorgerufen werden. Sollten bei 
Fliegerangriffen auch ehemi ehe Kampfstoffe an. 
gewandt werden , so ist mit Kampfstofferkrankun. 
gen zu rechnen. Auf die durch Verwundungen 
oder durch die verschiedenen Kam pfstoffe verur< 
sachten Krankheitsbilder und die Verfahren zur 
Behandlung der Verletzten und Erkrankten soll in 
dieser Arbeit nicht eingegangen werden. 

Der Luftschutzsanitätsdiens t ist als Teil des im 
Luftschutzort aufzustellenden Si c her h e i t s • 
u n.cl H i I f s die n s t e s dem örtlichen Lufb 
schutzJciter untersteIlt. D er örtliche Luftschutz< 
leiter bestellt einen "L ei t end e n Lu f t • 
sc hut zar z t". Vom Leitenden Luftschutzarzt 
sind bereits im Frieden die notwendigen organi. 
satorisehen Maßnahmen auf dem Gebiete des 
Luftschutz anitätsdienstes im Einvernehmen mit 
dem örtlichen Luftschutzleiter bis ins einzelne vor. 
zubereiten; nach Aufruf des Luftschutzes führt 
der Leitende Luftschutzarzt den Luftschutzsani. 
tät dienst. Bei den Vorbereitungen und bei der 
Durchführung des Luftschutzsanitätsdienstes sind 
vom Leitenden Luftschutzarzt umfangreiche Ver. 
waltungsarbeiten zu erledigen , die eine genaue 
Kenntnis der Bestimmungen auf dem Gebiete der 
Medizinalgesetzgebung und .verwaltung erfor. 
dern . Aus diesem Grunde ist bestimmt worden, 
daß zum Leitenden Luftschutzarzt vornehmlich 
der Leiter des zustäncügen Gesundheitsamtes er. 
nannt wird, da dieser neben den obengestellten 
Forderungen durch seine friedensmäßige Tätig< 
keit mit der Bevölkerung und den örtlichen sani. 
tären Einrichtungen vertraut ist. In den FäIIen, in 
denen die vorbereitenden Maßnahmen über die 
Grenzen des Luftschutzortes hin ausgehen, wendet 
sich der örtliche Luftsehutzleiter an die höheren 
Verwaltungsbehörden, von denen alle Angelegen. 
heiten auf dem Gebiete der Medizinalverwaltung 
und Medizinalpolizei, soweit sie den zivilen Luft. 
schutz und im besonderen den Luftschutzsanitäts. 
dienst betreffen, unter maßgeblicher Beteiligung 
des 'achbearbeiters für das Gesundheitswesen 
betreut werden. 

Dem Leitenden Luftschutzarzt werden je nach 
der Größe des Luftschutzortes weitere Lu f t . 
s c hut z ä r z t e zugeteilt, die unter seiner Lei. 
tung in den Luftschutzab ehnitten selbständig tätig 
sind. Schließlich gehören zum Personal des Luft. 
schutzsanitätsdienstes im icherheits. und Hilfs. 
dienst männliche und weibliche H i I f s k räf t e. 
Die Er fa s s u n g dieses Personals geschieht durch 
den örtlichen Luftschutzleiter gemeinsam mit den 
Wehrersatzdienststellen und dem Deutschen Roten 
Kreuz. In erster Linie sind Personen, die schon 
im Frieden berufsmäßig im Heilwesen tätig sind, 
heranzuziehen. Soweit diese nicht ausreichen, kön . 
nen auch geeignete andere Personen herangezogen 
werden . 

Die Aus bi I dun g ,des Personals erfolgt im 
Luftschutzort unter Aufsicht des Leitenden Luft. 
schutzarzt es. Bei der Ausbildung ist im weiten 
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Rahmen die örtliche Organisation des Deutschen 
Roten Kreuzes zu beteiligen. Für die Ausbildung 
der im Luftschutzdienst tätigen Ärzte finden Son~ 
derlehrgänge an der dem Reichsluftfahrtministe~ 
rium unterstellten "Reichsanstalt für Luftschutz" 
und der Gassanitätsschule des Deutschen Roten 
Kreuzes statt. Weiterhin ist 'durch bezirks~ oder 
ortsweise einzurichtende Sonderlehrgänge die Aus~ 
bildung der Ärzte im Luftschutzsanitätsdienst zu 
vertiefen. 

Der Luftschutzsanitätsdienst, der ebenso wie 
der übrige Sicherheits~ und Hilfsdienst unter Be~ 
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse aufzu~ 
bauen ist, gliedert sich in den ortsfesten und den 
beweglichen L uftschu tzsani tä tsdi enst. 

Zum 0 r t s fes t e n Lu f t s eh u t z san i t ä ts~ 
die n s t gehören: Rettungsstellen, Krankenanstal~ 
ten, die nicht geräumt werden, Hilfskrankenhäu< 
ser, zentraler Bettennachweis, Sanitätsmittelnie~ 
derlagen. 

Die R e t tun g s s tell e n, d!e splitter~, gas~ 
und trümmersicher anzulegen sind, werden nach 
besonderen Vorschriften, an bestimmten Stellen 
im Luftschutzort verteilt, eingerichtet. In der Ret~ 
tungsstelle sollen verletzte und kampfstoffer~ 
krankte Personen erste ärztliche . Hilfe erhalten. 
Aus diesem Grunde muß in jeder Rettungsstelle 
die zur Entgiftung der Personen notwendige Be~ 
handlung durchgeführt werden können. Die Ret~ 
tungsstellen sind grundsätzlich nur als Durch~ 
gangsstationen zu betrachten. Leichtverletzte Per~ 
sonen werden von der Rettungsstelle zur ambu~ 
lanten ärztlichen Behandlung entlassen . Perso~ 
nen, die der Krankenhausbehal1'dlung bedürfen, 
werden von den Rettungsstellen durch Vermitt~ 
lung des zen t r ale n B e t t e n n ach w eis e s, 
der die Aufgabe hat, für eine gleichmäßige Vertei~ 
lung der krankenhausbedürftigen Personen auf die 
Krankenanstalten zu sorgen, den Krankenanstab 
ten . zugeführt. Ober die Grundsätze für den Be< 
trieb in den Rettungsstellen, für die Einrichtung 
und Ausrüstung der Rettungsstellen und den 
Personalbedarf wird später ausführlich berichtet 
werden. 

Besondere Schwierigkeiten macht die gleich< 
mäßige Verteilung der in den Luftschutzorten zur 
Verfügung stehenden Betten in den K r a n k e n ~ 
ans tal t e n. Diese Frage muß im engsten Ein< 
vernehmen mit den zuständigen Wehrmacht< und 
Wehrersatzdienststellen und den Dienststellen der 
inneren Verwaltung bereits im Frieden genau ge< 
regelt werden. ur durch enge Zusammenarbeit 
der Behörden der inneren Verwaltung und der 
Wehrmacht ist die Durchführung des L'uftschutz< 
sanitätS'dienstes, die Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung der Zivilbevölkerung und die Be< 
handlung der erkrankten und verletzten Soldaten 
im Heimatgebiet möglich. Nur bei einer guten 
Zusammenarbeit dieser Stellen wird auch die Ver< 
hütung oder J"!ötigenfalls energische Bekämpfung 
von Seuchen, die im Kriegsfall besonders leicht 
auftreten können, durchzuführen sein. In allen 
Krankenanstalten sind Luftschutzmaßnahmen zum 
Schutze ,der Kranken und des Personals durch die 
mit der Durchführung dieser Aufgaben betrauten 
Stellen zu treffen. Bereits bei der Planung von 
Neu< und Umbauten von Krankenanstalten müs< 
sen von vornherein die Gesichtspunkte des Luft< 
schutzes berücksichtigt werden, drumit die im 
Ernstfall durchzuführenden Luftschutzmaßnahmen 
sicher und ohne große finanzielle Belastung aus< 
geführt werden können. 
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Da die bestehenden Krankenanstalten im Kriege 
aus hygienischen und luftschutztechnischen Grün< 
den nur in wenigen Fällen eine stärkere Belegung 
als im Frieden erfahren können, wird es in vielen 
Luftschutzorten notwendig sein, H i I f s k r an< 
k e n h ~i u s e r einzurichten. Diese Hilfskranken; 
häuser müssen auch die Insassen derjenigen 
Krankenhäuser aufnehmen, die bei Aufruf des 
Luftschutzes wegen ihrer besonders starken Luft< 
gefährdung zu räumen sind. Die Hilfskrankenhäu~ 
scr werden grundsätzlich in nicht luftgefährdeten 
Gebieten eingerichtet. Bei der Einrichtung der 
Hilfskrankenhäuser ist ein besonderes Augenmerk 
auf die hygienischen Verhältnisse - Wasserver< 
sorgung, Abwässerbeseitigung usw. - zu richten. 
Es eignen sich daher besonders Erholungsheime, 
Sanatorien, Hotels und Schulen zur Einrichtung 
der Hilfskrankenhäuser. Das für den Betrieb eines 
Krankenhauses notwendige Material muß in den 
Hilfskrankenhäusern vorhanden sein. 

Der Bedarf an San i t ä t s ger ä t , besonders 
an Verband< und Arzneimitteln zur Wundbehand< 
lung und zur Behandlung von Kampfstofferkran< 
kungen, muß bereits im Frieden in den Luftschutz< 
orten sichergestellt werden. Die Beschaffung und 
Erfassung des vorhandenen Sanitätsgerätes ist 
durch besondere Bestimmungen geregelt. Die Aus< 
gabe im Luftschutzort erfolgt durch die San i < 
t ä t s mit tel nie der lag e n, die zweckmäßig 
unter Leitung eines dem Leitenden Luftschutzarzt 
unterstellten Apothekers stehen. 

Auch nach Aufruf des Luftschutzes sind die 
Anordnungen auf dem Gebiete der Ge s und< 
h e i t s pol i z e i weiterhin nach den gesetzlichen 
Bestimmungen durchzuführen. Die in der "Dienst< 
ordnung für die Gesundheitsämter" gegebenen 
Vorschriften sind sowohl bei allen vorzuberei< 
tenden Maßnahmen für den Luftschutzsanitäts< 
dienst als auch nach Aufruf des Luftschutzes auf 
sanitärem und hygienischem Gebiete zu beachten. 
Die Zusammenarbeit zwischen dem Leitenden 
Luftschutzarzt und dem zuständigen Leiter der 
Medizinalverwaltung wird später noch erörtert 
werden. 

Durch die Einrichtungen des b ewe g I ich e n 
L u f t s c hut z san i t ä t s die n s t e s werden 
die durch Luftangriffe verletzten oder kampfstoff< 
erkrankten Personen von den Schadenstellen zu 
den Rettungsstellen befördert. Hierfür kommen 
infolge des bestehenden Personalmangels und der 
V crknappung an für den Transport von Verletz< 
ten geeigneten Fahrzeugen selbstverständlich nur 
solche Verletzten in Betracht, die infolge der 
Schwere ihrer Schädigung unbedingt befördert 
werden müssen. Weiterhin sorgen die Einheiten 
des beweglichen Luftschutzsal'litätsdienstes für 
den Abtransport der krankenhausbehandlungs< 
bedürftigen Personen von den Rettungsstellen in 
die Krankenhäuser. Der bewegliche Luftschutz< 
sanitätsdienst gliedert sich in: Luftschutzsanitäts< 
trupps, Luftschutzsanitätsabteilungen, Luftschutz< 
krankcntransportabteilungen. 

Das Personal der Lu f t s eh u t z san i t ä t s -
t r u p p s und der Lu f t s eh u t z san i t ä t s ab 
t eil u n gen soll neben dem Abtransport der 
Personen den Verletzten und Erkrankten an der 
SchadensteIle "erste Hilfe" leisten. Aus diesem 
Grunde müssen sämtliche Angehörigen der Luft
schutzsanitätstrupps, <die aus je 1 Führer und 
8 Sanitätsmännern bestehen, gut ausgebildet sein. 

(Fortsetzung auf Seite J 30.) 



Ferdinand Flury - 60 Jahre 
Am 2l. Mai 1937 ~}ollendet Prof. Dr. phi!. et med. 

Fe r d i n a n d F l u r y, Direktor des Pharmakologi
schen In stituts der Universität l'(liirzburg, sein 60. Le
bens iahr. 

1\1' enn ein Flury-Schüler aufgefordert ist, das W 1'.<1'11 
und Wirken seine< Lehrers zu würdigen, wird es fiiT 
denjenigen, der Flury kennt, kaum verwunderlich er
scheinen, daß auf den Schreiber das Sprichwort zutr"!ft: 
"Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über." Wir 
wollen uns bier aber eine bewußte Iv! äßigung auferlegen 
und persönliche Ge fühle zurück-
drängen, um objektiv ein Bild zu 
entwerfen von einem Manne, der 
sich um die Wissenrehaft wie um 
die Allgemeinheit des Volkes und 
Staates unermeßliche Verdienste 
erworben hat, die weit über die 
Grenzen unsere s V ater/ande s 
hinaus anerkannt sind. 

F. Flury ist aus dem Apotheker
stande h'!rvorgegangen, hat sich 
1911 in Würzburg unter E. St. 
Faust als Pharm:;t.kologe habilitiert 
und J 92! das Ordinariat für 
Pharmakologie an der Universität 
Würz burg übernommen. In der 
ersten Zeit seiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit zeigte er besonderes I n
teresse für die Erforschung der 
Tiergifte (von seinen zahlreichen 
Arbeiten seien nur erwähnt: "Uber 
das Hautsekret der Frösche", "Uber 
die chemische Natur des Skorpion
giftes", "U ber die Bedeutung der Ameisensäure als 
natürlich vorkommendes Gift", "Uber die chemische 
Natur des Bienengiftes", "Zur Chemie und Toxikologie 
der Askariden", "Beiträge zur Chemie und Toxikologie 
der Trichinen"). 

Der W I' 1 t k r i e g führte ihn einem Aufgabenkreise 
zu, auf den er nunmehr den Schwerpunkt seiner Tätig
keit verlegte und in dem er bald eine führende Stellung 
einnehmen sollte. Zusammen mit Heubner, Gildemeister, 
Laqueur, .Magnus, Rona, Wieland u. a. wurde er 
1915 an die Kaiser-Wilhelm-Institute nach Berlin
Dahlem berufen, um dort die toxi,~ologischen, patholo
gischen und therapeutischen Grundlagen der Kampf
stoflerkrankungen zu erforschen. Von der Jamaligen 
klassisch-vorbildlichen Arbeit und Zusammenarbeit gibt 
der "K a m p s t 0 f f ban d" der "Zeitschrift für die ge
Samte experimentelle Medizin" (Berlin 1921) ein ein
drucksvolles Bild. Die grundlegenden Erkenntnisse, die 
in den Kriegsjahren dieser mit so mancher Schwierigkeit 
verbundenen Tätigkeit gewonnen wurden, bilden noch 
heute die Basis für jede wissenschaftliche Forschung auf 
diesem Gebiete. 

Auch In den Nach k r i (' g s j a h ren haben die 
wissenschaftlichen Probleme Imd Fragestellungen, die 
sich auf toxikologischem und medizinischem Boden der 
Giftgaskunde ergaben, Flury gefesselt, und trotz aller 
Beschränkungen hat er die experimentelle Forschung wei
tergetrieben und gefördert. So hat er neben dem durch 
Klarheit ,md Fülle des Wissens ausgezeichneten Stan
dardwerk "Schädliche Gase", das 193! in Zusam
menarbeit mit Zernik entstand, I~nd zahllosen Einzel
verö! fentlichungen über Teilgebiete aus der Patholo.gie 

und Therapie der Giftgaserkran
kungen sowie alts dem Gasschutz 
sich ~'or allem durch den methodi· 
sehen Ausbau dieser ganzen Wis
senschaft ein bleibendes Verdienst 
erworben. Es gibt kaum eine Frage, 
die nicht von ihm oder se:ner 
Schule aufgegriffen, diskutiert und 
experimentell gelöst wurde, soweit 
ihr ärztliche Mitarbeit zukommt. 
Durch Beiträge in Handbüchern 
und anderweitige Veröffentlichun
gen - so auch in der Zeitschrift 
"Gasschutz und Luftschutz", der 
er als ständiger Mitarbeiter seit 
ihrem Bestehen angehört - sowie 
du"h glänzende Vorträge, die von 
hoher Warte aus und auf weite 
Sicht die Dinge beleuchten, ist er 
der heutigen Arztegeneration F üh
rer geworden. In einem Ausmaße, 
wie es wenigen gegeben ist, ver
steht Flury auch schwierige wis

senschaftliche Probleme dem Hörer nahezubringen, wo
bei er die übrigen Einzelgebiete der Pharmakologie 
keineswegs vernachlässigt, sondern v ielmehr auch hier 
Hervorragendes und Grundlegendes geschaffen hat. Die 
Vielseitigkeit seines Wirkens ist bewundernswert. 

.Manche Ehrung ist Flury zuteil geworden. Daß die 
Alma mater Wirzeburgensis ihn anläßlich der Feier 
ihres 350jährigen Bestehens als Rektor Magnificus 
zum Führer und Repräsentanten bestellte, mag ein 
Zeichen seiner Wertschätzung sein. Dabei ist Flury 
stets lebensnah und lebensfroh geblieben, Person und 
wissenschaftliches Wirken sind der Wirklichkeit und 
dem praktischen Leben niemals entfremdet gewesen. 
Dutzende von Anekdoten, ihm selbst wohl häufig un
bekannt, haben sich um seine Persönlichkeit gesponnen; 
sie sind nur Ausdruck der Verehrung und des Dankes, 
die ihm als Wissenschaftler, Lehrer und Mensch bezeugt 
werden. Wir wünschen mit unseren Lesern dem Jubilar 
von ganzem Herzen weitere Dezennien in Gesundheit 
:md Arbeitskraft zum Wohle des Vaterlandes Imd der 
Menschheit. 

o t toM u n t s c h. 
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Der Führer eines Luftschutzsanitätstrupps bedarf 
einer besonderen Ausbildung. Grundsätzlich soll 
in jedem Luftschutzrevier 1 Sanitätstrupp aufge. 
stellt weroen. Auf die Ausbildung und Ausrüstung 
des beweglichen Luftschutzsanitätsdienstes soll 
hier nicht näher eingegangen werden!). 

Die L u f t s c hut z • San i t ä t s abt eil u n • 
gen, die sich aus 3 Luftschutzsanitätstrupps zu. 
sammensetzen, stehen dem Leitenden Luftschutz. 
arzt zum Einsatz an Großschadenstellen zur Ver. 
fügung. Die Luftschutzsanitätsabteilung wird von 
einem Arzt geführt. Auch sie muß ebenso wie der 
Luftschutzsanitätstrupp mit Fahrzeugen, am besten 
Kraftfahrzeugen, ausgerüstet sein, damit die Ver. 
letzten möglichst schnell von der SchadensteIle 
in die Rettungsstelle befördert werden können. 

In den meisten Luftschutzorten wird es unter 
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse not. 
wendig sein, besondere L u f t s c hut z k r an. 
k e n t r anS p 0 r tab t eil u n gen einzurichten. 
Diese Luftschutzkrankentransportabteilungen wer. 
den bei Aufruf des Luftschutzes bei der etw:a not< 
wendig werdenden Räumung von Krankenanstal. 
ten einzusetzen sein, fernerhin werden sie zur 
Unterstüt~ung der Luftschutzsanitätsabteilungen 
beim Abtransport der krankenhausbedürftigen 
Personen von den Rettungsstellen in die Kran. 
kenhäuser und Hilfskrankenhäuser verwendet 
werden müssen. Da die Hilfskrankenhäuser und in 
sehr vielen Fällen die Krankenhäuser außerhalb 
des tadtbereichs liegen, sind auch die Luftschutz. 
krankentransportabteilungen nach Möglichkeit mit 
Krankenkraftfahrzeugen auszurüsten. Bei dem 
großen Bedarf an derartigen Fahrzeugen für die 
Zwecke der Wehrmacht und des zivilen Luft. 
schutzes im Kriegsfall wird dies in den meisten 
Orten jedoch kaum möglich ein, so daß behelfs. 
mäßig andere Fahrzeuge, die schnell und mit ge. 
ringen Mitteln für den Krankentransport herge. 
richtet werden können, in den Luftschutzkranken. 
transportabteilungen verwendet werden müssen. 
Besonders geeignet hierzu sind Omnibusse und 
auch Möbelwagen, die von Traktoren gezogen 
werden. Die Verwendung von Straßenbahnwagen 
zum Abtransport der Verletzten empfiehlt sich 
nur an solchen Stellen, an denen die Straßenbahn 
in unmittelbarer ähe der Rettungsstelle und des 
Krankenhauses liegt. Der Umbau von Straßen. 
bahnfahrzeugen , die dem Personenverkehr dienen, 
ist sehr kostspielig. Geeignet für die Zwecke des 
Verwundetentransportes sind Bauloren der Stra. 
ßenbahn, die mit verhältnismäßig geringen Mitteln 

1) V~1. auch G ru b er. Der Luftschulzsanilälslrupp. In "Gasschulz 
und LuHschulz", FebruarhcH 1~37, S. 29 Ir. D. Schriltllg. 

zum Krankentransport umgebaut werden können. 
In verschiedenen Orten muß auch der Abtrans. 
port auf dem Wasserwege in Erwägung gezogen 
werden. Um einen möglichst glatten und sehnei. 
len Abtransport zu gewährleisten, sind alle Be. 
förderungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung 
der im Luftschutzort gegebenen Verhältnisse aus~ 
zunutzen. 

Eben 0 wie für den Sicherheits. und Hilfsdienst 
muß auch im Werkluftschutz zur Bergung und 
er ten Behandlung der durch Luftangriffe verletz. 
ten und erkrankten Werksangehörigen ein Wer h 
lu f t s eh u t z san i t ä t s die n steingerichtet 
werden. Die vom Reichsluftfahrtministerium ge. 
nehmigten Vorschriften der "Reichsgruppe Indu. 
strie", die den Werkluftschutz in den Werken 
durchführt, sind beim Ausbau des Werkluft. 
schutzsanitätsdienstes zu beachten. Im Werkluft. 
schutzsanitätsdienst sind noch stärker als im 
Sicherheits. und Hilfsdienst die örtlichen und be. 
trieblichen Verhältnisse, die in den einzelnen 
Werken sehr verschieden sind, zu berücksichtigen. 
In größeren und großen Betrieben werden beson . 
dere Rettungsstellen, die den Vorschriften über 
Anlage einer Rettungsstelle im Sicherheits. und 
Hilfsdienst entsprechen müssen, einzurichten sein . 
In kleinen und mittleren Betrieben wird es genü. 
gen, einen oder mehrere Sanitätsschutzräume, in 
denen der Belegschaft die erste Hilfe nach Luft. 
angriffen zuteil wird, auszubauen. Die Ausbildung 
der Werk angehörigen im Luftschutzsanitätsdienst 
findet auf Grund besonderer Vereinbarungen 
zwischen der Reichsgruppe Industrie und dem 
Deutschen Roten Kreuz durch die örtlichen Stel. 
len des Deutschen Roten Kreuzes statt. Der Lei. 
tende Luftschutzarzt des zuständigen Luftschutz< 
ortes ist verpflichtet, sich dauernd über den Stand 
des Werkluftschutzsanitätsdienstes zu unterrich< 
ten und auf dem laufenden zu halten. 

Die Ausbildung der Lai e n hel f e r i n n e n 
des el b s t s eh u t z es im anitätsdienst soll 
ebenfalls durch die örtlichen Organisationen des 
Deutschen Roten Kreuzes stattfinden, während 
die Ausbi1<dung im Luftschutz durch den Reichs< 
luftschutzbund geschieht. Zwischen dem Deut. 
sehen Roten Kreuz und dem Reichsluftschutzbund 
sind entsprechende Abmachungen getroffen wor. 
den. Auch im er w e i t e r t e n el b s t s eh u t z 
werden vornehmlich Laienhelferinnen einzusetzen 
sein; in größeren Betrieben, die zum "erweiterten 
Selbstschutz" gehören, wird man unter Benutzung 
der schon im Frieden bestehenden Sanitätsein. 
richtungen die dem Betriebe zur Verfügung ste< 
hendcn anihiter mit heranziehen. 

Deutsche Gesellschafl für Wehrpolifik und Wehrwissenschaflen 

Unter der Bezeichnung "Z w ei g s tell e Lei p z i g 
der Deutschen Gesellschaft für Wehr
pol i t i k und Weh r w iss e n sc h a f t e n" wurde 
der "Deutsche Klub von ordwestsachsen" unter Vor
sitz von Oberregierungsrat Dr. Gel b h aar der Ge
sellschaft angeschlossen. 

In der Sitzung der A rb e i t s g e m ein sc h a f t 
"Weh r t e c h n i k" am 8. April beilftndelte deren Vor
sitzender, Oberstleutnant a. D. Jus t r 0 w, "U m -
strittene technische Probleme der heu
ti gen Kr i e g f ü h run g". Er ging zunächst auf di e 
durch die hanzösische Maginot-Linie brennend gewor
dene frage der überwindung neuzeitlicher Befesti
gungsanlagen ein, wobei er insbesondere die Au.fgaben 

130 

der Artillerie kennzeichnete, und erörterte abschli eßend 
auf Grund der Weltkriegserfahrungen die SichersteI
lung bzw. Beschaffung der für Geschütze und Munition 
unerläßlich nöti gen Werkstoffe. 

Die Ar bei t s g e me ins c h a f t "L u f t s c hut 7," 

trat am 26. April unter Leitung von General der Ar
tillerie a. D. G r i m 111 e zu ihrer letzten Sitzung des 
laufenden Arbeitsjahres zusammen. Zunächst berich
tete Generaloberstabsarzt a. D. Dr. Ho rn e man n 
über die .. A rb e i t des Rot e n K re uze s für 
den Lu f t s c hut z". Der Vortragende g,ing von den 
bereits im Weltkriege einsetzenden Bestrebungen des 
Internationalen Roten Kreuzes aus, die auf ein allge
meines Verbot des Gaskriege hinzielten und in der 



Nachkriegszeit durch die Internationalen }{otkreuzkon
ferenzen bzw. durch die vom Roten Kreuz einberufe
nen Internationalen Gasschutzkonferenzen wieder auf
genommen wurden. Sodann folgte ein Überblick über 
Aufgaben und Tätigkeit des Deutschen Roten Kreuzes 
im zivilen Luftschutz, vor a llem über die Art der 
Zusammenarbeit mit dem }{eichsluftschutzbund hin
sichtlich der Ausbildung der Laienhelferinnen des 
Selbstschutzes. Anschließend sprach der stellver
tretende Reichsführer der TN., H!\'m pe, über die 
.. A r bei t der T e c h n i s c h e n Not h i I f e für 
cl e n L u f t s c hut z". Nach einem kurzen Rückblick 
auf die Entstehungsgeschichte dieser heute nicht mehr 
fortzudcnkcnden Organisation und einem Beweis der 
Notwendigkeit ihres künftigen Bestehens an Hand der 
Vielseitigkeit und Vielgestaltigkeit ihrer zahlreichen 
Aufgaben schi ld erte er in eindrucksvoller Weise eines 
der Haupt.arbeitsgebiete der TN.: ihre Mitarbeit im 
Luftschutz. Die Zweiteilung dieser Aufgabe, nämlich 
selbständige Durchführung des Tnstandsetzungsdienstes 
im Rahmen des behördlichen Sicherheits- und Hilfs
dienstes und Abgabe technisch vorgebildeten Personals 
aus ihren Reihen an die übrigen Zweige des Sicherheits
und Hilfsdienstes, wurde deutlich gekennzeichn et. Auch 
in die Betätigung ·der TN. im Werkluftschutz durch 
Ausbildung von Werkfachtrupps usw. wurde Einb li ck 
gegebcn. Die Zuhörer erhielten omit ein anschau
liches und eindrucksvolles Bild von dcn Leistungen 
dieser auch im Auslande vi cl beachtcten und häufig, 
aber erfolglos nachgeahmten ,.technischen Hilfspolizei". 

Einer Anregung des Leiters der A rbeitsgemeinsch:1ft 
HG ass c hut z" folgend, besichtigte eine Anzahl ge
ladener Mitglieder der Gesellschaft unter Führung ihres 
Präsidenten. Generalleutnants von Co c h e n hau sen, 
am 7. Mai die Gas m a s k e n fa b r i k der Degea A.·G. 
(Auergesellschaft) in Oranienburg. Direktor Prof. Dr.
[ng. Qua s e bar t, der die Gäste im vVerk begrüßte, 
gab zunächst einen Überblick über die erst mit dem 
Weltkriege beginnende Geschichte des modernen Gas
schutzes und die Erfolge der deutschen Gasschutz
industrie in der ganzen Welt. Darauf ergriff Präsident 
von Co c h e n hau sen das \ Vort und gab seiner 
Freude und seinem Dank Ausdruck, daß diese Besich
tigung, die er im Interesse der Gesellschaft auf das 
wärmste begrüße, zustande gekommen sei; er hoffe und 
Wünsche, daß die hier erhaltenen Eindrücke für alle 
Mitglicdcr der Gesellschaft anregend und fruchtbrin
gend sein mögen. Im Anschluß hieran legte der Leitcr 
der Arbeitsgemeinschaft "Gasschutz", Dr. Ha n s I i an, 
die Gedankengänge dar, die für diese Besichtigung 
maßgebend gewesen sind. Er führte aus: Aus dem viel
gestaltigen Gebilde der chemischen Kriegführung sei 
hier zur Besichtigung die Herstellung eines einzi gen 
Schutzgcrätes, das heute überall bckannt, zeitgemäß, 
ja volkstümlich ist, ausgewählt. Die Gas m a s k e hat 
jetzt ihren Siegeszug in der \Velt angetreten und in er
staunlich kurzer Zeit eine erhebliche Strecke zurücK
gelcgt. Kein Heer sei heute ohne Maske, und neben die 
Iieeresmaske tritt nunmehr die Volksmaske. Im weite
ren Verfolg seiner Ausführungen ging der Vortragende 
auf die grundsätz lich e Bedeutung der chemischen Waffe 
in künftigen Kriegen ein und unterstrich erneut seine 
Ansicht, daß das chemische Kampfmittel ein e der 
Hauptwaffen des Zukunftskrieges sein werde. Die f.!e
samte Gestaltung künftiger Kriegführung zu klären, sei 
aber die vornehmste Aufgabe der Dcutschcn Gesel l
schaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaften ; ihren 
Mitgliedern und Arbeitsgemeinschaften, die dem Sonder
geb iet der chemischen Kriegführung ferner ständen. 
Anhaltspunkte und Anregun gen in dieser Richtung zu 
geben, sei der I-Jauptzweck dieser Veranstaltung. 

Die diesjährige Hau p t ver sam m lu n g der Ge
~ellsc h aft findet am 24. und 25 . Mai in Berlin statt. 
Der Vormittag des ersten Tages bringt eine Anzah l 
Vorträge im Saal 12 des Reichstagsgebäudes (Beginn 
9 Uhr, Eingang Portal V). Am Nachmittag findet im 
Bundesratssaal die Hauptversammlung um 14,30 Uhr 
~tatt, daran schli eßen sich 15,30 Uhr die Berichte der 
Leiter der ArbeitsgemeiJlschaften. Die Tagung wird am 
25. Mai mit einer g.anztä.gigen Fahrt nach Jüterbog und 
Teilnahme an einem Artillerieschießen abgeschl·ossen. 

Personalien 

Kapitän Dr.-Ing. Ern s t L e h man n, Direktor der 
Deutschen Zeppelin-Reederei, ist am 7. Mai an den 
Verletzungen, die er in helden mäßiger Pflichterfüllung 
während des tragischen Untergangs des Luftschiffes 
"Hindenburg" am 6. Mai in Lakehurst erlitten hat, 
verstorben. Mit ihm ist ein Mann verschieden, der die 
Entw icklung des Luftschiffwesens in Deutschland mit 
seinem Können, seinem Wissen und seiner Tatkraft 
in vo rbildli cher Weise vorwärtsgetrieben hat. Im Krieg 
und im Frieden stand Kapitän Lehmann als Führer ver
schiedener Luftschiffe immer wieder im Brennpunkte der 
Ereignisse. So kommandierte er bei Kriegsaushruch die 
"Sachsen", späterhin die "Z 12", "LZ 90", "LZ 98" und 
"LZ 120". In der Nachkriegszeit hat er den ersten 
Zeppelin, der nach Amerika ging, als stellvertretender 
Kommandant geführt, und von 1928 an war er auf allen 
Fahrten des "Graf Zeppelin" dessen verantwortlicher 
Kommandant. Als bald nach der Machtergreifung des 
Nationalsozialismus durch die Initiative des Reichs
ministers der Luftfahrt Göring die "Deutsche Zeppelin
Reederei" gegründet wurde, trat Kapitän Lehmann als 
Direktor an die Spitze dieser Gesellschaft. Das jetzt 
verunglückte Luftschiff "Hindenburg" (LZ 129) hat er 
auf vielen Fahrten geführt, so auch auf der ersten Fahrt 
nach Amerika 1936. Seine Erlebnisse als Luftschiff
führer hat Kapitän Lehmann in anschaulicher Weise in 
dem 1936 erschienenen Buche "Auf Luftpatrouille und 
Weltfahrt"') niedergelegt. Auch den Fragen des mili
tärischen und zivilen Luftschutzes hat er verschiedent
lich größtes Interesse entgegengebracht; so nahm er 
auch in dieser Zeitschrift zu dem Aufsatz des russischen 
Generals Noskoff "Der Zeppelinangriff auf das fUS

sisch~ Hauptquartier in Siedlce am 3. August 1915"2) 
persönlich Stellung"). Nicht nur Deutschland, sondern 
die ganze Welt steht erschüttert an der Bahre dieses 
vorbildlichen Luftschiffkapitäns, der 25 Jahre lang im 
Dienste des Luftschiffgedankens gewirkt und dessen 
tatenreiches Leben mit dem Heldentod eines Luft
schiffers seinen Abschluß gefunden hat. 

Ministerialrat L ö f k e n, Leiter der Baugruppe beim 
Chef des zivilen Luftschutzwesens im Reichsluftfahrt
ministerium, und Prof. Dr.-Ing. Sie dIe r, Vorsitzender 
des Reichsbauausschusses für Luftschutz, sind dem 
Kreise der ständigen Mitarbeiter von "Gasschutz und 
Luftschutz" beigetreten. 

Der beamtete außerordentliche Professor Dr. H. 
Z. eiß, bisheriger stellvertretender Direktor des Hygie
I11schen Instituts der Universität Berlin, wurde zum 
Ordinarius sowie endgültig zum Direktor dieses Insti 
tuts ernannt. 

Verschiedenes 

Vortrag des italienischen Fliegergenerals Aimone-Cat 
in der Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschung. 

Die Lilienthal-Gesellschaft für Luftfahrtforschunf,! ver
ansta ltete am 15. April im Preußenhaus zu Berlin einen 
Vortragsabend, auf dem dank freundiichem Entgegen
kommen des italienischen Luftfahrtministeriums der 
Oberb efeh lshaber der italienischen Luftwaffe im abessi
nischen Kriege, Flieger-Divisions-General Mario Ai
mon e - C a t, über den An te i I der i tal i e n i -
schcn Luftwaffe bei Vorbereitung und 
Durchführung des abessinischen Feld
zug es sprach. 

Die außerordentlich aufschlußreichen, durch zahl
reiche Lichtbilder erläuterten Ausführungen des Vor
tragenden zeigten zunächst die Schwierigkeiten auf, die 
der Luftwaffe bei Beginn des unvermeidlich gewordenen 
Krieges entgegenstanden, da sie sich gerade im Z u-

1) Aespredlllng in "Gasschutz und Luft sch utz ", 6. Jg., S. 280, 1936. 
2) V~1. "Guschut z und Luftschutz", 5. Jg., S. 197, 1935 . 
") Vgl. "Gassc hut z und Lu ftschut z", 5. Jg., S. 241, 1935. 
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stande der völligen Erneuerung des gesamten fliegenden 
Materials befand. Schon die überwindung dieses 
Hemmnisses muß als Meisterleistung gewertet werden. 
. Weiterhin gab General Aimone-Cat Einblick in die 
für den Feldzug erforderlichen 0 r g a n isa tor i . 
sc h e n und pr akt i s ehe n Vor a rb e i t e n. So 
mußten zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Luft
streitkräfte fünf große Luftflottenstützpunkte angelegt 
und auf das sorgfältigste ausgerüstet werden; auch die 
Unterbringung des Personals mußte den klimatischen 
Verhältnissen entsprechend in besonderem Maße be
achtet, die notwendigen Kühlanlagen und Trinkwasser
Destilliereinriehtungen mußten geschaffen werden. \Vei 
terl-lin wurden sieben weit vorgeschobene Hilfsstütz
punkte eingerichtet, die beim Vorrücken der Fronten 
zumindest ,die für die taktische Nahaufklärung not
wendigen Staffeln aufnehmen sollten, späterhin jedoch 
auch von den Kampfformationen benutzt wurden. 

Die sachgemäße Lag e run g der M uni t ion s -
be s t ä nd e bereitete ebenfalls Schwierigkeiten. Der 
hohe Prozentsatz von Blindgängern bei den ersten 
Bombenangriffen auf das Hauptquartier des Negus war 
eine Fol'ge der Witterungseinflüsse, denen die auf den 
Flugplätzen zunächst offen gelagerte Munition ausge
setzt war, bei der es sich übrigens um neueste und 
beste Fertigung italienischer Munitionswerkstätten han 
delte. Sofort nach Behebung der sch lechten Unterbrin
gungsverhältnisse ging der Blindgängeranteil automa
tisch auf normale Werte zurück. 

Am siegreichen Ausgang zahlreicher Schlachten und 
damit des ganzen Feldzuges hat die Luftwaffe erheb
lichen Anteil. In die Kämpfe griff sie nicht nur mit 
S p ren g born ben und M G. - F e u e r ein, vielmehr 
gelang es ihr mehrfach, wie General Aimone-Cat an 
eindrucksvollen Lichtbildern zeigte, durch ,geschickten 
Abwurf von B ra n dm uni t ion Sperren hinter den 
Gegner zu legen und ihm die Rückzugswege abzu
schneiden. 

Eine wesentliche Grundlage für den erfolgreichen 
Einsatz der Luftwaffe war der rechtzeitig erfolgte Aus
bau eines guten N ach r ich t e n n e tz es, das sich 
sowohl des Funk- als auch des Kabelweges bediente 
und gleichzeitig auch dem Wetterdienst, der Flu g
sicherung und der Funkortung zur Verfügung stand. 

Der Vortrag, der fernerhin auch guf die Leistungen 
der Luftwaffe für Na c h s c hub und Ver p f l eg u n g 

England. 
Anläßlich der Anfang März erfolgten Beratung des 

Haus.haltsvoranschlages für das Jahr 1937/38, der gegen
über dem Vorjahr!l, eine Erhöhung um rund 300 Millio
nen Reichsmark aufweist, wurde u. a. auch bekannt
gegeben, daß im Laufe dieses Jahres im ganzen vereinig
ten Königreich 300000 Lu f t s c hut z hel f e r einge
setzt werden sollen. Als Verteilungsschema soll gelten: 
in Wohngegenden je ein Helfer auf 500 Einwohner, 
in Industriegebieten je ein Helfer pro Quadra tmeile. 
Gemäß diesem Plan entfallen auf London etwa 75000, 
auf Schottland etwa 80000 Luftschutzhelfer. 

Da diese .. Luftschutzhelfer" über 30 Jahre alt sein 
und bei der Territorialarmee nicht mehr als Reservi
sten geführt wer,den sollen, auch nicht der Polizei oder 
Feuerwehr angehören dürfen, kommen für diesen Po
sten praktisch nur solche Männer in Frage, die nicht 
oder nicht voll militärtauglich sind. -

Der traditionelle .. E m ,p ire Air Da y" der Royal 
Air Force findet in diesem Jahre am 29. Mai statt: für 
das Publikum werden 55 FluRplätze der britischen Luft
waffe geöffnet sein. Für die Lu f t w a f f e n s c hau 
in He nd 0 n1

) ist der 26. Juni in Aussicht genommen. 

1J Vgl. .. Gasschutz und Luftschutz", 6. Jg., S. 291, 1936. 

132 

der T r u p p e n einging, zeigte, wie viele Faktoren 
zur Erzielung und Sicherung des Erfolges berücksich
tigt werden müssen, er führte aber auch die Größe des 
bei reibungslosem Zusammenarbeiten aller beteiligten 
Kräfte erreichbaren Zieles eindringlich und deutlich 
vor Augen. 

Für die lehrreichen, seitens der zahlreichen Zuhörer 
aus allen an der Luftfahrt und am Luftschutz inter
essierten Kreisen mit stürmischem Beifall aufgenomme
nen Ausführungen sprach der Staatssekretär der Luft
fahrt, General der Flieger Mi Ich, dem italienischen 
Gast den besonderen Dank aller an der Veranstaltung 
Beteiligten aus, denen die Erfolge der ita lienischen 
Luftwaffe in Abessinien zwar nicht mehr unbekannt 
gewesen seien, die sie aber nunmehr erst in ihrem 
vollen Ausmaße zu erkennen und zu würdigen ver
mögen. 

Sitzung des Reichsba ua usschusses für Luftschutz 
am 22. April 1937. 

Der Reichsbauausschuß für Luftschutz trat am 
22. April im Architektenhause zu Berlin zu seiner 
ersten Sitzung unter dem neuen Vorsitzenden, Prof. 
Dr.-Ing. Sie die r, zusammen. 

Nach Begrüßungsworten des Direktors Sc h c nc k 
von der Deutschen Gesellschaft für Bauwesen, der der 
Reichsbauausschuß angegliedert ist, hielt Prof. Sie d -
I e r seinen Antrittsvortrag über .. 0 r g a n isa tor i -
sehe und praktische Maßnahmen auf dem 
Gebiete des baulichen Luftschutzes", 
den er mit einem Bericht über die bisherige Tätigkeit 
des Reichsbauausschusses verband. Anschließend sprach 
Regierungsbaurat W i n t e r vom Rei.ehsluftfahrtmini
sterium über .. N e u er e Er k e n nt nl s s e auf dem 
Gebiete des baulichen Luftschutzes". 
Beide Vorträge wurden durch zahlreiche L·ichtbilder 
erläutert und ergänzt. 

Zum Schluß der Si tzung ergriff der Chef des zivi len 
Luftschutzwesens im Reichsluftfahrtministerium, Mini
sterialrat Dr.-Ing. K n i p f er, das Wort zu einer kurzen 
Ansprache, in der er dem Reichsbauausschuß für Luft
schutz und seinem bisherigen Vorsitzenden, Geheim
rat Dr.-Ing. Siegmund Müller, für das bisher Geleistete 
den Dank des Reichsluftfahrtministeriums aussprach 
und dessen Unte rstützung und Mitarbe it auch für die 
Zukunft zusagte. 

Frankreich. 
Im Rahmen der Neu 0 r g a n isa t ion der ge

sam t e n Lu f t mac h t findet guch der z i vi i e 
Lu f t s c hut z Berücksichtigung. Zur Zeit ist der Luft
schutz noch dem Innenministerium unterstellt, jedoch 
ist der Luftfahrtminister bereits Sonderbeauftrag ter der 
Regierung für die Vereinheitlichung aller Luftschutz
belange; ferner sind dem Generalinspekteur der Luft
verteidigung des Heimatgebietes und Chef des Genera l
stabes der Luftarmee Verbindungsbeamte aus dem 
Innen- und dem Postministerium zugeteilt. Diese Re
gelung ·ist eine übergangsmaßnahme zu der für 1938 
in Aussicht genommenen endgültigen U n t e r s tel -
lung des gesamten zivilen Luftschutzes 
u n t erd e n Lu f t f a h r t m i n ist er, bei dem be
reits im laufenden Etatsjahr 1937 die Stelle eines In
spekteurs des passiven Luftschutzes geschaffen worden 
ist. -

A ls wirksames Mittel zur Abwehr fe indli cher F lu g
zeuge schlägt ei n französischer Flieger, F i 11 ion, sog. 
Lu f tm i n e n vor, Sp renglad un gen von etwa 50 kg, 
die beim Na hen feindlicher F lugzeuge mittels kleiner 
Ballone in die Luft steigen und durch Zeitzünder oder 
besser noch durch drahtlose Fernzündung zur Explosion 
gebracht werden soll en. Fillion glaubt, daß außer der 



unmittelbaren Sprengwirkung, die sich bereits auf einen 
großen Umkreis erstreckt, auch die mittelbare Wirkung 
(Entstehung künstlicher Luftlöcher, moralischer Ein
druck auf den feindlichen Flieger) sich als sehr wcrtvoll 
erweisen werde. 

Italien. 
Die U. N. P. A., deren Mitgliedsabzcichen aus unten

stehender Abbildung ersichtlich ist, hat einen We t t
be wer b zur Erlangung von Vorschlägcn für den 
Schutz der Lager fester und flüssiger 
B ren n s t 0 f f e ausgeschrieben unter dem Hinweis, 
daß dieses Problem für das an Kohle und Mincralölcn 
armc Italien von besonderer Bedeutung sei. 

An dem Wettbewerb können sich auch Ausländer 
beteiligen, jedoch müssen die Arbeiten in italienisc~lCr 
Sprache abgefaßt sein. Sie müssen mit d.er Mas~hme 
geschrieben und in sechsfacher AusfertIgung emge
reicht werden, auch ist eine kurze Zusammcnfassung 
von höchstens drei Seiten beizufügen, die vor allem 
die Schluß.folgerungen enthalten soll. Bereits ander
weitig prämiierte oder vorveröffentlichte Arbeiten 
scheiden aus. 

Die Wettbewerbsarbeiten, die in üblicher Weise mit 
Kennworten zu zeichnen sind, müssen bis zum 31. 7. 
1937, 19 Uhr, beim Präsidium der U. N. P. A., Rom, Via 
Ludovisi 35, eindehen. Es sind drei Preise von 4000, 3000 
und 2000 Lire :usgesetzt; die preisgekrönten Al:bei~en 
werden litera risch es Eigentum der U. N. P. A., dIe sIch 
jedoch die Veröffentlichung vorbehä lt. 

Japan. 
Der japanische Kriegsminister legte dem Landta.g 

Ende März einen Plan für den Aus bau der c h e m 1-

sc h e n Wa f fein der japanischen Armce vor. Einzel
heiten dieser mit den Rüstungen Sowjetrußlands und 
den Vereinigten Staaten begründeten Maßnahme sind 
bisher nicht bekannt. -

Von den für 1937 gep lanten Lu f t s c hut z ü b u n -
gen sollen die wichtigsten im Juli und August in der 
Mandschurei stattfinden. Übungsgegenstände sind Ver
dunkelung, Brandschutz, Entgiftung. achrichtendiens~ 
und erste Hilfe. Für die Übung in M u k den Ende Juli 
sind 500000 Yen ausgeworfen worden, davon 100000 
für Aufklärung und Unters tützung dcr Bevölkerung 
und 400000 für die Beschaffung von Flugabwehrge
schlitzen und -maschinengewehren sowie von Schein
werfern. 

österreich. 
An der Wiener Universität wird im laufenden Se

mester eine bereits im Wintersemester begonnene V 0 r
t rag s r e i he über Fragen des Lu f t kr i e g e sund 
des Lu f t s c hut z e s fortgesetzt, an der Hörer aller 
Fakultäten teilnehmen. Das Kommando der Luftstreit
kräfte beteiligt sich an dieser Veranstaltung durch prak
tische Vorführungen. 

Portugal. 
Am 6. April wurde in Lissabon in Anwesenheit der 

Militär- und Zivilbehörden eine L u f t s c hut z - und 
Gas s c hut z aus s tell u n g eröffnet. Während der 
achttägigen Ausstellungsdauer fanden Aufklärungsvor
träge und -vorführun gen für die Bevölkerung statt. 

Schweiz. 
In seiner Sitzung am 2. März bcwilligte der Bundes

rat 5 Millionen Franken als Zu s c h u ß zu ö f f e n t-
1 ich e n Lu f t s c hut z bau te n (Sammelschutzräu
men u. dgl.), die von Kantonen oci.er .GelT!einden au~
geführt werden. Der Zuschuß betragt Im ElI1zelfall bIS 
zu 30 % der Gestehungskosten. 

Ende März stimmte der Bundesrat dem Wortlaut 
einer Verordnung über die Be k ä m p fun g der 
B r a nd CI e f a h r im Lu f t s c hut z durch Entrümpe
lung der" Dachböden und Aufstellung von Hausfeuer
wchren zu . 

Der er s te Teil der Verordnung zählt dicjenigen 
Dinge auf, deren Lagerung auf Dachböden verboten ist, 
und regelt die behördlichen Kontrollmaßnahmen. DIe 
Entrümpelung muß bis zum 1. Juli 1937 durchgeführt 
sein. 

Der z w e i t e Teil bestimmt, daß in allen ständig be
wohn ten Gebäuden Hausfeuerwehren einzurichten sind, 
zu denen Mä.nner und Frauen herangezogen werden, so
wcit sie nicht militärdienstpflichtig oder bcreits ander
weitig im Luftschutz eingeteilt sind oder im Mobil
maehungsfalle andere besondere Verpflicht~ngen ha~.en. 
Die Ausbildung der Hausfeuerwehren obliegt dcn ort
lich zuständigen Organisationen (Feuerwehren und 
Luftsehutzverbänden). Aufstellung und Ausbildung der 
Hausfeuerwehren müssen am 1. 3. 1938 beendet sein. -

Anläßlich einer am 24. März durchgeführten Te i I
ver cl unk e.l u n g s ü b u n g in der Altstadt von Z ü -
r ich wurde auch eine Erprobung des Beobachtungs
und des Meldedienstes vorgenommen. Auf vier Tür
men aufgestellte Beobachter hatten die durch benga
lische Feuer dargestellten Einschläge zu beobachten, 
mittels besonderer R ich t ger ä t e die Einschlagstellen 
:AU bestimmen und durch den von Pfadfindern ausgeüb
ten "Verbindungsdienst" an das Luftschutzkommando zu 
melden, das die eingehenden Meldungen dann in be
kannter Weise auswertete. Die übung ergab, ,daß ge
schulte Beobachter .auch in einer völlig verdunkelten 
Stadt die SchadensteIlen einwandfrei und genau fest
stellen können. -

Mit dem 1. April lief die Frist für die Vor b e r e i -
tung der Verdunkelung1) nunmehr endgültig 
ab. Im Monat April finden bereits in zahlreichen Dör
fern und größeren Gemeinden, aber auch in vielen Häu
sern Kontrollübungen statt. Im weiteren Verfolg sollen 
demnächst Verdunkelungsübungen durchgeführt wer
den, die sich über größere Gebiete erstrecken und zu
gleich einer Erprobung der Zusammenarbe·it zwischen 
der Bevölkerung und den behördlichen Luftschutz
organisa tionen dienen werden. 

Sowjetrußland. 
Anfang dieses Jahres veröffentlichten französische 

und eng lische Blätter, vor alIem der "Daily Herald", 
zahlreiche Einzelheiten über einen von den Russen ge
bauten, offenbar nach dem Vorbilde der französischen 
Maginot-Linie entstandenen Fes tun g s g ü r tel, der 
sich vom Ladogasee im orden in einer gewissen 
Entfernung von der russischen Westgrenze über eine 
Strecke von etwa 1600 km bis zum Schwarzen Meer 
erstreckt. Der Bau der einzelnen Werke wie auch die 
Linienführung der gesamten Anlage wurden so ge
wählt, daß Sinn und Zweck zunächst nicht erkennbar 
waren, auch sind sämtliche Werke so gut getarnt, daß 
sie vom Flugzeu.g aus nicht zu finden sind. Beim Bau 
wurden die neuesten Errungenschaften der Kriegstech
nik berücksichtigt. Die stählernen Eingangstüren wer
den bei plötzlichen Luftangriffen elektrisch vollkom
men gasdicht verschlossen. so daß ein Eindrin-gen von 
chemischen Kampfstoffen in die unterirdi~ehen Festun
gen unmöglich ist. -

Anläßlich des 19. Jahrestages der Roten Armee fan
den am 23. Februar d. J. in der gesamten Sowjet
union große mi I i t ä r i s c h e Sc hau vor f ü h run -
gen statt. An den im Rahmen d·ieser Werbeaktion 
gezeigten Märschen mit aufgesetzten Gasschutzgeräten 
mußten auch die Frauen der russischen Offiziere teil
nehmen. -

Mitte März wurden in eh a bar 0 w s k (Fernost) 
Luftschutzübungen dU1'chgefiihrt, die mehrere Tage, je-

I) V~ 1. .. Gasschutz und Luftschutz", 6. J~ .. S . 334, 1936, uncl Fc
bruarhcft 1937, S. 51. 
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weils vom Morgen bis zum Abend, andauerten. Vom 
Einsetzen des Fliegeralarms bis zum Ende der betr. Ta
gesübung mußten Beamte, Ärzte, Arbeiter, Lehrer und 
Schüler unter Gasschutzgerät arbeiten; von denjenigen 
Einwohnern, die ebenfalls Gasmasken besitzen, wurde 
das gleiche verlangt. Während der Abend- und Nacht
stunden war die Stadt Chabarowsk einsch li eßlich der 
näheren und der weiteren Umgebung verdunkelt. 

Tschechoslowakei. 
Der Prager Magistrat stimmte einem von Sachver

ständigen ausgearbeiteten und eingereichten Plan zur 

Bauwesen 
Die "Modernen Bauformen" (Heft I, 1937) berichten 

über den Einbau eines S c hut z rau m e s i m KeIl e r 
ein e s S tut t gar t e rHo tel s. Arch. E. S c h ü ß . 
I e r verstand es, sämtliche Bauteile so einzug li edern, 
daß der Schutzraum als Bierkeller für 120 Personen ver
wendet werden kann. Die kräftige Holzabstützung der 
gewölbten Decke gibt dem Gastraum etwas Behag
liches. Trotzdem der Schutzraumzweck deutlich zu er. 
kennen ist, strömt der Raum eine anheime lnde Stim
mung aus. Die Holzstützen stehen in breiten Beton
klötzen. Dadurch entstehen kleine Nischen, in denen die 
Tische stehen. Die Wände tragen flott hingeworfene 
Bilder eines Garmischer Kunstmalers. Wie die gas
sicheren Türen und Fensterblenden, Notausstieg usw. 
in den Rahmen einer Gaststätte eingepaßt werden, hat 
Arch. S c h ü ß I e r vorbildlich gezeigt. - . 

Die Einrichtung 'und freU1lldliche Inrnenausgestaltung 
eines Schutzraumes - deren psychische Wirkung nicht 
unterschätzt werden darf - wird heute noch v ie l zu 
wenig berücksichtigt. Der kleine Schutzraum in Stutt
gart sollte vor allem denjenigen Schutzraumbauern ZJU 

denken geben, die ihre Bauten noch immer mit über
flüssigen Aufschriften, wie "Ruhe bewahren" oder 
"Keine Panik", versehen zu müssen glauben. Scho. 

Medizin 
"Die Reichsbahn", Heft 7 (1937), brin.gt in der Bei

lage "Der Sani tätsdi enst bei der Deutschen Reichs
bahn" aus der Feder von Dr. W eid n e r einen Auf
satz über "D a sAu f gab eng e ob i e t der Ba h n -
ä r z t e im Lu f t sc hut z san i t ä t s die n s t". Verf. 
geht von dem Gedanken der besonderen Gefährdung 
des gesamten Bahnnetzes durch Fliegerangriffe im 
Kriegsfalle aus, woraus sich ohne weiteres die Aufgaben 
des Bahnarztes ergeben. Die Aneignung von Kennt
nissen über Kampfstofferkrankungen spiele in der Vor
bereitung des Bahnarztes auf seine Tätigkeit eine wich
tige Rolle. Darüber hinaus fa ll en jedoch dem Bahnarzt 
schon friedensmäßig viele Aufgaben im Luftschutzsani
tätsdienst zu, z. B. Tauglichkeitsuntersuchungen über 
Arbeitseignung unter der Gasmaske, Auswahl der Gas
spürer, Sicherung von Lebensmitteltransporten gegen 
Kampfstoffeinwirkung, Anlage von Entgiftun·gsmöglich
ke.iten. Auch die amtliche Gu tachtertätigkeit bei Be
urteilung von Ansprüchen erfordere gründliche Kennt· 
nis der Giftgaswirkung. Mu. 

In der "Deutschen Medizinischen Wochenschrift" 
1937, Nr. 12, S. 464, berichten PI ü g g e und B ü t t
n e r (Medizinische und Nervenklinik Gießen) über 
"Kreis laufuntersuchungen unter Schutz
m a s k e na t m u n g". Verf. haben mittels der elektro
kardiogmJphischen Messung genauen Einbli ck in die 
Einwirkung auf Reizleitung, Reizbildung und Sauerstoff-
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Err idltung eines ".v1 u s t e r I u f t s c hut z hau ses" zu. 
Das Haus soll so gebaut werden, daß es in seinen Tei
len sämtliche Funktionen des zivilen Luftschutzes an-
schau lich v·or Augen führt. - _ 

Eine für Anfang Mai vorgesehene Lu f t s c hut z -
üb u n g in Pr a g so ll erheb lich größere A usmaße an
nehmen a ls die im November vorigen Jahres durch
geführte Übung!) . Tag und Stunde des Übungsbeginns 
werden diesmal nicht vo rh er bekanntgegeben, vielmehr 
beginnt die auch sonst ernstfallmäßig durchgeführte 
Übung mit dem Ertönen der Ala rmsirenen. 

J) Vgl. " Gassc hu! z und LuHschu!z", Januarhcft 1937, S. 23. 

versorgung des Herzmuskels beim Tragen verschieden
ster Gasmasken typen im Ruhezustand und unter Ar
beitsbedingungen verschafft, wobei auch die Versuchs
personen nach A lter und Gesundheitszustand gewech
selt wurden. Es ergab sich, daß im allgemeinen die 
verschiedenen nachgewiesenen größeren und kleineren 
Veränderungen durch eine geregelte und bewußt mög
lic he Atmungsführung weitgehend aus·geglichen werden 
können. Mu. 

In der "Klinischen Wochenschrift" 1937, Nr. 12, ver
öffentlicht E. Sc h u I z e (Pharmakologisches Institut 
Köln) einen Aufsatz über "K 0 h I e n -0 x y d als Ge
web s gi f t". Verf. zeigt an dem leicht zu beurteilen
den Material der infantilen MeerschweinchenschHd
drüse, daß reine Anoxämie nicht in der Lage ist, die 
bei entsprechender CO-Vergiftung bekannte Aktivie
rung des Zustandsbi ldes der Schilddrüse hervorzurufen. 
Es wird daraus gesch lossen, daß CO nicht nur durch 
Anoxämie, sondern auch als Gewebsgift wirkt. Mu. 

In der "Sammlung von Vergiftungsfällen", Bd. 7, 1936, 
berichtet E. G i I I e r t über eine Ars e n was s e r
stoffver .giftung, die ein Chemiker im Laborato
rium erlitt. Erst n.ach neunstündiger Latenzzeit trat in 
Form von Erbrechen und Übelkeit das erste sich tbare 
Anzeichen der Vergiftung auf. Nach weiteren Stunden 
kam es zu Pulsbeschleunigung, Entleewng von dunklem 
Harn, Gelbfärh-ung, die Anlaß zur Überführung in ei ne 
Klinik boten. Dort zeigten sich schwere Nierenstörun
gen (E iweiß, rote Blutkörperchen im Harn). Unter ent
sprechender Behandlung (Trroubenzucker-Kochsalzein
lauf, Bettruhe, Wärme, M ilchdiät) erholte sich Patient 
langsam, wobei im weiteren Verlauf charakteristische 
Veränderungen im Blutbild festgestellt wurden . G illert 
bespricht kurz früher beschriebene Vergiftungsfälle und 
lehnt - sicherlich mit Recht - bei einer in En twick
lung befindlichen Hämolyse einen Aderlaß als Thera-
peutikum ab. Mu. 

In der "Ärztlichen Sachverständigen-Zeitung" 1937, 
Nr. I, begründet O. Sc h u I zeinen Gutachterfall einer 
"L u n gen e n tz ü n dun g na c h Chlor gas ein -
wir k u n g". Bei der Prüfung eines Desinfektions
mittels im Versuchsraum einer Klinik verspürte der 
ausführende Arzt bereits während des Versuches, bei 
dem das Desinfekti.onsmittel versprüht wurde, Chl or
Ileruch, Brennen auf der Augen- und Nasenschleim
haut und Hustenreiz. Im Laufe der nächsten Tage ent
wickelte sich bei ihm eine akute Lungenentzündung. 
Die Ta tsache, daß Chlorgaseinatmung in bestimmter 
Konzentration zu einer Schwellung des Epithels in den 
A lveolen führ t, die hierdurch ihre bakterizide Fähig
keit einbüßen, sowie der Umstand ·der feinsten Ver
teil ung des Giftstoffes in der Atmosphäre durch die 
Versprühung zusammen mit der Feststellung, daß das 
Desinfektionsmittel Ch lorgas entwickelte, berechtigten 
gutachtli ch zur Anna hme ein es Zusammenhanges zwi
schen der Infektionskrankheit und der angeschuldigten 
Tätigkeit . Mu. 



Europa brennt. Moskau am Werk. Von Robert 
S t ur m. 184 S. mit zahlreichen Abb. Gau-Verlag 
Bayrische Ostmark, Ba y r e u t h 1936. Preis in Ganz
leinen 3,80 RM. 

Mit vorstehendem Buch gibt Verf., gestützt auf um
fangreiche Literatur, ein klares Bild der derzeitigen Lage 
in Europa, die infolge der zersetzenden Arbeit des Bol
schewismus außerordentlich zugespitzt ist. Er zeigt aber 
auch die kommunistische Wühlarbeit in den außereuro
päischen Ländern und führt klar vor ugen, wohin 
diese taaten treiben werden , wenn sie derartigen Ein
flüssen nicht scharf entgegenarbeiten. So findet man 
auf S. 53 bis 70 eine Zusammenstellung der kommu
nistischen Umtriebe in überseeischen und europäischen 
Ländcrn während der Monate Januar bis April 19.36, 
die vö llig sachlich aufgebaut und doch eine eindrucks
volle Offenbarung für jeden ist, der überhaupt hören 
will. Auf S. 104 ff. erhält man eine gute bersieht über 
die Entwicklung der Roten Armee sowie über die mili
täri schen Vorbereitungen Sowjetrußlands in der T sche
choslowakei. Tm übrigen sp rech en die vom Verf. ge
brachten Auszüge aus den Reden der kom munistischen 
Machthaber Bände. Rückblickend kann dem Schluß
wort des Verf. nur zugestimmt werden, wenn er 
schreibt: "Gegen diese Weltverschwörung wird sich auf 
die Dauer kein Land, auf sich allein geste llt, erfolgreich 
wehren können. Nur wenn sich die taaten Europas zu 
gemeinsamer Abwehr gegen diesen Weltfeind Z\lsam
!nenschließen, wird es gelingen, ihn endgültig und für 
Immer aus Europa zu bannen." Das Buch sollte in den 
weitesten Kreisen des deutschen Volkes Verbreitung 
finden. Hn. 

Tsushima. Dcr Roman eines Seekrieges. Von Frank 
T h i e ß. 520 S. mit 7 Kartenskizzen. Verlag Paul 
Zsolnay, Bel' li n - Wien-Leipzig 1936. Preis Ganzlei
nen 7,80 RM . 

Der 27. M·ai 1905 war für die ganze Welt ein Tag 
äußerster Erregung. Eine der bedeutendsten Entschei 
dungen des Russi sch-Japanischen Krieges war gefallen . 
Die Abendstunden dieses Tages brachten die ersten 
Meldungen von einer gewaltigen Seeschlacht, die nörd
lich von der Tsushima-Inselgruppe in der Koreastraße 
tobte. Das Unglaubliche war geschehen, dem russischen 
Admiral Rojes twenski war es gelungen, nach einer 
abenteuerlichen, drama tischen Fahrt von 20000 Meilen 
rund um die Welt Japans Gewässer zu erreichen. Hier 
stieß der Russe auf den auf ihn lauernden Togo. Das, 
Wa die Russen voraussahen, wovon auch die Unter
gebenen ihres "eisernen Admirals" überzeugt waren, 
Wurde Ereignis: Rojestwenskis Flotte wurde vernichtet. 
Der Name "Tsushima" eröffnete einen der bedeutend
sten bschnitte in der Geschichte des neuen Japans. 
Der Ferne Osten rückte in den Vordergrund der Welt
ge chichte. Japan wurde zur Weltmacht. Eine Flut von 
Verleumdung, von Spott und Hohn ergoß sich über die 
rU,ssische Armada und ihren unglücklichen Führer. Auch 
?ie schweren Wunden des gefangengenommenen Ro
Jestwenski retteten ihn nicht vor der eh mach der Ent
hebung von seinem Amt "wegen Pflichtversäumnis". 

Vieles ist schon über die Tsushima-Schlacht geschrie
~en worden, aber keinem der V erfasser war es eigent
hch gelungen, die seelischen T~efen der Rojestwenski 
Tragödie und die seiner Untergebenen zu erforschen. 

Chreiber di eser Zeilen, der das erste große Ringen 
ZWischen Rußland und Japan in den Jahren 1904 und 
1905 als Hauptmann im russischen Generalstab mitge
macht hatte, griff daher mit besonderem Interesse nach 
Frank T h i e ß' Werk. Schon die ersten Seiten des 
nellen Tsushima-Buches packen durch die erschöpfen Je 

achkenntnis, durch wahrheitsgetreue childel'ungen 
der Ereignisse, durch die trefflichen Charakteristiken 
der Persönlichkeiten, die in jener großen Auseinander
setzung zw~schen Westen und Osten eine Rolle spiel-

ten . Ganz be onders kraß und plastisch schildert der 
Verfasse r die russischen Verhältnisse, die eigentlich die 
Ursache des unsinnigen Unternehmens waren . Frank 
Thieß' Buch ist in dieser Hinsicht nicht nur ein Werk, 
das die Tsushima -Tragödie zum ersten Male für die 
große öffentlichkeit begreiflich und zugänglich macht, 
sondern das auch für ein Verständnis der w~teren 
Schicksale Rußlands von ausschlaggebender Bedeu
tun g ist. 

"P 0 li ti k e run d Sol d at e n" ist der erste Teil 
des Buches genannt. Die Hauptfigur dieser Schilderung 
ist der Statthalter im Fernen Osten, Admiral Ale x e 
je w, der letzten Endes die ostasiatische Politik Ruß
lands in seine Hände genommen hatte, der aber nicht 
den notwendigen Mut besa ß, sie so durchzuführen, wie 
das den Umständen entsprach, und ,der schließlich vor 
den einflußreichen H ofkreisen in St. Petersburg kapi 
tulierte. Seemann nur dem T,itel nach , hemm t er die 
kriegsmäßige Vorbereitung des Port-Arthur-Geschwa
ders und wird zum Hauptschuldigen des ersten großen 
Unglücks der russischen Flotte. Der überraschende 
nächtliche berfall der japanischen Torpedoboote wird 
zu einem chweren materiellen und moralischen Schlag 
für das Geschwader. In vollkommener Beherrschung 
und ausgezeichneter Kenntnis der Eigenschaften der 
höheren Führer auf beiden Seiten (Kuropatkin, Maka
row, Witthöft, Uchtomski, Togo, Nogi, Kuroki u. a.) 
ist in diesem Kapitel der entscheidende Kampf um 
Port Arthur und um die Ver.nichtung der auf dieser 
Festung basierenden Flotte geschildert. 

Anfang Mai 1904 sieht die Lage der Festung und 
des ersten pazifischen Geschwaders sehr ernst aus. Die 
Petersburger Machthaber beschließen die Entsendung 
ei nes Entsatzgeschwaders aus St. Petersburg. Man sieht 
sich um, wer die übermenschliche Aufgabe der Zu
rechtstellung einer neuen Seestreitkraft, ihre Führung 
um die Welt und in den Kampf mit dem erprobten 
Gegner übernehmen könnte. Schließlich wird der rich
tige Mann gefunden . Es ist der 55jährige Konter
admiral Sinowij Petrowitsch R 0 j e s t wen ski, ei!'! 
Mann von außergewöhnlicher Energie, von besonderer 
Charakterstärke, ein Soldat im wahrsten Sinne des 
Wortes. 

Der zweite Teil des Buches, benannt "D e r Rom a n 
ein e s G es c h wad e r s", schildert mit außerordent
licher Farbigkeit den Kampf des einsam stehenden ehr
lichen Soldaten mit den dunklen Mächten der büro
kratischen Welt, mit den bösen Gewohnheiten und 
Lastern der regierenden Kreise und der Beamtenschaft. 
Und doch gelingt es Rojestwenski, der kein "unmög
lich" kennt, das neue Geschwader aufzustellen. Am 
14. Oktober 1904 verläßt das Geschwader die heimat
lichen Gewässer von Libau a us und begibt sich auf di e 
ins Ungewisse führende Fahrt. Der Weg geht durch 
den Ärmelkanal, um das Kap der Guten Hoffnung, an 
Madagaskar vorbei, quer durch den Indischen Ozean 
in die Gewässer des Fernen Ostens. Meisterhaft schil
dert Verf. die in der Geschichte der Seekriege einzig
artig dastehende Leistung des russischen Geschwaders 
und ganz besonders die unbeschreibliche Qual des Auf
enthalts in Madagaskar. Die Seiten dieses Ka,pitels in 
Frank Thieß' Werk sowie die erschütternde Beschrei
bung der drama tischen Fahrt durch die "V 0 r h ö II e" 
von Tsushima (der Weg von Madagaskar bis zu den 
Tsushima-Inseln) im dritten Teil gehören vielleicht zu 
den eindrucksvollsten des Buches. ie erwecken viele 
Gedanken und öffnen neue Gesichtspunkte für die Be
urteilung der Eigenschaften des Volkes, da un geachtet 
ungeheurer geschichtlicher Rückschläge doch ein Riesen
reich zu scha ffen vermochte. 

Mit der Darstellung der "S chi ach t" oder viel
mehr der grausamen Abschlachtung der russischen 
Schiffe und ihrer Besatzungen im vierten und letzten 
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Teil wird das Werk abgeschlossen. Frank Thieß 
gibt hier ei ne meisterhafte und zugleich unpartei 
ische Schilderung der taktischen Manöver und der Lei 
stungen beider Parteien. Es gelingt ihm, se ine höchst 
spannende Erzä hlun g so zu ges talten, daß auch der 
Laie ste ts im Bilde üb er die Geschehni ssc ist. Wie 
ke in anderer bisher hat es Verf. ve rstanden, die Grund
ursachen der Tsushima-Katastrophe klarzul egen : Bei den 
Japanern war jeder Matrose ein kleiner Togo, bei den 
Russen dagegen stand Rojestwenski e insa m, unv ers tan
den von seinen Un tergebenen. Nur das grenzenl ose 
Pflichtgefüh l ließ Offiziere und Mannschaften in vollem 
Bewußtsein ihres unabwendbaren U nterganges in den 
T od fahren . 

Das ga nze Buch ist von dem Geist der Gerechti gke it 
für beide Parteien erfüllt. Es besitzt neben sein en be
reits erwähnten Vorzügen auc h einen hohen erziehe
rischen Wert. Es ist ein selten gut gelungenes \ Verk, 
ein mit dem Blut des Herzens gesc hriebenes Epos, eine 
~roßartige und eindrucksvoll wirkende dichterische Lei -
stung. General A. A . Nos k 0 f f. 

Wenn England zu Felde zieht. Von Lid de li H a r t. 
130 S. Ludwig Voggenreiter Ve rl ag, P o t s dam 1937. 
Preis kart. 2,70 RM., Ganz!. 3,50 RM. 

Die Voggenreitersehe "G raue Bücherei" hat eine 
wertvo ll e Erweiterung durch die deutsche A usgabe der 
neuen Broschüre Lid deli II a rt s , " When Britain 
go es to war", erfahren. Im ersten Abschnitt se in er Ab
handlung zeigt der A utor die Beweggründe auf, di e 
durch Jahrhunderte hindurch Großbritannien veran laßt 
haben , sich immer wieder in kri ege rische Verwick
lungen einzul assen. Ohne sich auf irgend ein politi sc hes 
Systen;J festzulegen, haben die führenden Staa tsmänn e r 
Englands sich jedoch stets nur von dem einen Gesichts
pu nk t leiten lassen, der Mehrung des Reiches dadurch 
zu dienen , daß sie den Gegner in seinem Lebensnerv 
trafen, der nach Englands A uffassung in jedem Fa ll e 
die Wir t s c h a f t is t. V erf. beweist, daß England den 
Krieg a ls Mittel der Wirtschaft gebraucht und daß di ese 
mit U nterstützun g der starken Faust das Weltreich 
G roßbritanni en in erster Linie hat gründen he lfen. 

Ank nüpfend an diesen geschi chtlichen Uberblick be
handelt Verf. den Kr i e g der Z u k u n f t und schält 
neue Gedankengänge unter Berücksichtigung der Ein 
wirkungen, die die Luftwaffe, die Panzerwaffe und di e 
Motorisierun g schl echthin auf stra tegisc he En tschlie
ßungen auslösen werden, hera us. D er Autor ist ein 
Verfechter der beweglichen Kriegführung, die unter 
A usn utzu ng der Schnelligkeit den Sieg errin gen wil!. 
Er pred igt die Zurückha ltung von starken Kräften zur 
Durchführung eines überraschenden Angr iffsstoßes, um 
bei gegense iti ger Verstrickung di e frisch en Kräfte dor t 
einzusetzen, wo noch eine entscheidende Operation 
durchführbar ist. Hierbei ist er sich voll bewußt, daß 
moderne motorisierte und mechanisierte Heere außer
ordcntli ch ver letz lich si nd und daß di e kostspielige 
A u sta ttung mit all em moderns ten technisc hen Kriegs
ge rät womöglich eine zahlenmäßige Beschränkun g J er 
aufzustell en den Streitkrä fte mit sich bringen wird. Im 
üb ri gen warnt er vor der Gefahr einer No rmung der
arti ger weitgehend technisierter Verbande und möch te 
mit dieser Ma hnun g von vornherein der Verknöcheru!1g 
vorbeugen. Seiner Auffassun g nach soll en Motorisie
rung und Meehanisierung dazu ausgenutzt werden, eine 
ir refü hrende Unregelmäßigkei t im Stil der Kriegführung 
zur A nwendun g zu bringen. Verf. macht sich hier 
. chli effensche Grundsä tze zu eigen, der lehrte, daß 
nicht ein e Methode, e in Mittel, e in e A ushilfe, son
dern v i e i e zur A nwendun g kommen müssen. 

Zum Schluß faßt der Verf. seine Lehre in 8 Sätze 
zusammen, von denen er glaubt, daß sie sowohl auf 
dem Gebiete der Strategie a ls auch auf dem der Taktik 
Geltung haben . Es mag dahingestellt bleiben, ob es 
mögli ch ist, neue Geda nken über Strategie und Taktik 
in so weni gen Leitsätzen ersc höpfend zu behandeln, 
auch werden berufene Militärs sicherli ch zu ihrem In 
ha lt manche Ergä nzung wünschen oder kritisch da7.u 
Stellun g nehmen. Die Zusammenfassung einer neuarti
gen Kriegführungsmethode in so wenige Punkte mit 
dem H auptr.i e l, a ll es Komplizierte aus der Verwendung 
technischer H ilfsmittel abzustreifen und den einfachsten 
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Dingen Raum zu geben, ist und bleibt jedenfalls ein 
beachtlicher Versuch. P. 

The american army in France 1917/19. Von Genera l
major James G. H a r bor d. Mit einem Vorwort von 
Marschal l P e t a i n. 632 S. mit bb. und Karten. Ver
lag Littl e-B rown & Comp., B 0 s ton 1936. Preis 5 $. 

In vorliegender Neuerscheinung legt der Genera l
s tabschef im Stabe des amerikani schen Oberkomman
dierenden im Weltkriege, Genera ls Pershing, Rechen 
schaft üb er se ine Tätigkeit a ls Chef des Stabes, Bri
gadeko mm and eur und Divisionskom mand eur in den 
Kriegsjahren 1917/ 18 ab. In diesen verschi edenen hoh en 
Kommandoste il en ha t Verf. naturgemäß sehr v iel <!f

lebt und ist dah er besonders berufen, übe r Kriegser
fahrungen in der a merikani schen A rmee zu beri chten. 
Seine childerun gen sind außerordentlich anscha uli ch. 
zeigen ei ne gesunde Urtei lskraft und werden auch dem 
Gegner gerecht. So heißt es an einer Ste ll e: "Die deut
sche A rm ee war die größte }\'\ilitärmasehine unserer 
Zeit und würdig des große n deutschen Volkes. Di e 
feldgrauen Männer waren ebenso tapfer und standha ft 
wie di e Kämpfer in l-Iorizontblau und Khaki . Mehr 
kann für beide Seiten nicht gesagt werd en." 

Ober d ie c h e mis c h e Wa ff e sind die Angaben 
spä rli ch. Auf S. 223 heißt es: " Der Chef des ameri 
kanischen Gasd ienstes lenkte di e Aufmerksamkeit des 
Oberbefehlshabers auf die Möglichkeit, Gasbomben 
vom Flugzeug a us abzuwerfen . Gene ral Pershing stellte 
sich hinsichtlich dieses Vorschlages auf den Stand
punkt, daß keinesfalls eine Verletzung der Gese tze der 
zivili sierten Kri egführun g von se iten der amerikani schen 
A rm ee erfolgen dürfte. A uch war er der Ansicht, daß 
der Feind selbst eine scha rfe G renze gege n di e Ver
wendung von Gas gegen die Z ivilbevö lkerun g gezogen 
hätte. Er sa h jedoch den Tag voraus, an dem der 
Gegner di ese Begren zun g fall en lassen würde. \Venn 
somit auch unseren Fliegern eine derar ti f:le Angriffs
fo rm ni cht gestattet wurde, so wa ren wir jedenfalls 
nicht un vorbe reitet, Wiederverge ltung zu üb en, fall s sic 
von anderer Seite kam." Verf. schließt di esen Ab
schnitt mit fo lgenden Worten: ,,1 8 Jahre nach Kri egs
ende wird eine derarti ge Kri eg führung, und zwa r ganz 
besonders von den F li ege rn . ö ffentli ch diskuti ert ohne 
Berücksichtigung der Tatsache. daß sich auf den inter
nat iona len A brüstungsverh andlun gen in den Jahren 
1921/22 a ll e ver tre tenen a ti onen einstimmig gegen den 
Gebrauch von G iftgas in künfti gen Kriegen erkl ä rt 
haben ." Hn. 

Die Luftfahrtnavigation. Ein Handbuch für den 
Dienstunte rricht. V on Kapitän Theo E. S ü n n ich -
se n. 166 S. mit 77 Abb. Ver la g E. S. Mitt ler & Sohn. 
Be r I i n 1936. Prei s kart . 2,50 RM. 

Die von Flugkapitän Sönnichsen, Sachbea rbeit er beim 
Kommando der Fliegerschulen Berlin, bearbeitete Neu
erschei nun <1 ist für den Dienstunterricht bes tImmt und 
erfüllt ihre~ Zweck in hohem Maße. Sachgemäß unter
teilt und klar geschri eben, führt das H an dbuch in alk 
Fragen der avigation von Flugzeugen ein. . 

Grundlage jeder aviga tion ·is t die Kartenkund e, dI e 
hier eingehend erörtert wird . Anschli eßend werden dIe 
wesentlichsten Merkmale der Oberfläch e D eutschlands 
und vor a llem der deutschen Seeküste aufgezä hlt, deren 
Kenntnis für di e sichere Führung eines Flugr.euges un 
erläßlieh ist. Das wichtigste Instrument des Flugze~l g
führ ers, der Kompaß, wird ausführlich behandelt. Nach 
Erläuterung der Grundaufgaben für Kursfestlegung und 
sonstige Rechnun gen werden Anweisungen für das V er
ha lten während des Fluges gegeben, wobei auf dlc 
Notwendi gkeit der Kenntni s des ges tirnten Himme l ~ 
hin gewiesen wird . icht unwi chti g is t auch ein Ab
schnitt über Wetterkunde. Weiter werden die übrigen 
Bordgeräte erläutert, di e dem Flugzeugführer di e Er
kennung des jeweiligen Flugzustandes ermöglichen. Der 
Schlußabsc hnitt ist der Funkna vi ga ti on gewidmet, dI e 
selbst in sc hwi er ige r Wetterlage ei ne sichere Führung 
des Luftfahrzeuges ges tat tet . 

Das Handbuch wird ein zuv erlässiger Führer durch 
den Nav igationsunterr icht an F li egerschu len sein und 
zu einer sicheren Beherrschung der Luftfahrtnavigation 
beitr.agen, di e unverhä ltni smäßig mehr Schwi erigkeiten 
bi ete t a ls die Nav igation an Bord von Schiffen. Bm. 



Gefechtsführung und Kampftechnik. Von Ma jü r 
G re in e r und Obers t leutn an t D e ge n e r. 124 S. mit 
19 Kartenbildem. Verla.g E. S. Mittler & Sohn , Be r -
li n 1937. Preis geb. 3,60 RM. 

Jn Form von A ufgab en wollen Verff. zum Selbs ts tu 
dium der Gefechtsführun g und Kampftechnik anregen. 
Di e e inzeln en A ufgaben behandeln in log ischem A uf
bau die nach den einschlägigen Vorschriften am häu 
fi gs ten wi ed erkehrend en Formen ta ktischer Betätigun g. 
Im Anschluß an acht Schulun gsa ufga ben werden drei 
Entschlußaufg.aben besp roc hen, um den Lern end en in 
der Beurtei lun g d er Lage, in der Entsehlußfa ssun g und 
Im Ausführen des Entsc hlu sses durch Befehle und t<lk
tische Maßnahmen zu üb en. Neuartig in e in er der
artigen Zusam menstellung ist der dritte Teil, der 
ka mpft ec hnische A ufgaben behandelt. Hier werden 
Fragen erörtert, di e mit der A ussta ttun g d es Heeres 
mit Ka mpfwagenverbänden engstens zusammenhängen 
und das noch dauernd im Flu ß befindli che Gebie t des 
zweckmäßigen Einsatzes solcher Verbände an H and 
VOn prakti schen Beispi elen ei ner weiteren Lösun g ent
gegenführen wo ll en. 

Di e gesamten Ausführungen s ind kla r geha lten, so da ß 
allen jünge ren Offizieren, Reserveoffizi eren und Offi
ziersanwärtern das Studium di eses Buches wärmstens 
empfohlen werden ka nn . P. 

Wehrphysik. Ein H andbuch für Lehre r. He rausge
geben von Obers tudi end irektor Dr. Erich G ü n t h e r. 
189 S. mit 212 Abb., einer Wolkentafel und 2 W e tte r
kart en . Verl ag Mo ritz Dies terweg, Fr a n k f u r t a. M. 
J936. Preis geb. 5,80 RM. 

E ine Zah l von Schull euten und H oc hschull ehrern ha t 
s ich d er A ufg.abe unte rzogen, Sond erkapitel de r Wehr
Wissenschaften in Aufgabenform für den Phy~ikunter
rieht zusammenzustell en . Berücksichtigt si nd dabei ins
besondere schi eßtech.nische, nachrichten technische, flu g
technisch e und wehrkundliche A ufga ben . Studienrat 
Dr. B 0 c k s c h gibt zu dem Kapitel "Sehen , messe n, 
richten" eine Menge von Beispie len, wie mit e infach
sten Geräten unterschi edli che G rößen ( Entfernun gen , 
Höhen , Zeiten, Geschwindigkeiten, Winkel) ge messe n 
\verden könn en, und zählt di e optischen Ge räte auf, 
ub er die di e W ehrm acht zur Zeit ve rfü gt. Oberstudien
direktor Dr. G ü n t h er brin gt 24 A ufgaben üb er Scha ll 
und Schallmessung . Er beschreibt ei nfach e und hoc h
entwickelte Horchgerä te zur Riehtun gs- und Entfer
nungsbestimmung und behan delt a kustische Probleme 
in der Luft und bei beweg ter Schallquel le. Die Lehre 
VOm Schuß wird von Dr. S ta n g e ab gehandelt. Ober 
die Nachri chtenmitte l beri chte t Pri v.- Doz. Dr. Te i c h
In a n n, die Fluglehre (Studienrat 01'. B e l' l ag e) be
r,ücksichti gt Windkana l messun gen und da s militä ri sc he 
l~ lu gwese'Jl. Interessant sind a uch die Ausführungen 
von Studienrat Dr. Vo i g t s üb er 'vVetterkunde. D er 
Pioniermechanik ist ein Absatz von Dr. Me y e r ge
Widmet; im Mittelpunkt steht hi er der Brüekenba,u. In 
einem Schlußkapitel "V erschi ed enes" behand elt Priv. 
Dozent Dr. Te ich man n den Gasschutz, di e Ver
wendun g der Photozell e und di e Infrarotphotog raphi e 
(NebeLphotographie). 

Zl1sa mmenfassend kann gesagt werden, daß di e Neu
ersc he inun g dem Lehrer A uf.ga ben aus a llen Gebieten 
der Physik zur Verfügung ste llt, die, a us der Pra x is 
geg riffen , dem Schüler wehrwissenschaft liche ,Probl eme 
nIlhebringen, ohn e den Lehrp lan zu belas ten . D as Werk 
durfte in Lehrerkreisen weiteste Verbre itun g find en . 

Bm. 

Wehrgeologie in ihrer Bedeutung für die Landesver
t,eidigung. Von a . o. Prof. Was m und. 105 S. Verlag 
J: . S. Mittler & So hn, B e r I i n 1937. Preis kar t. 2,50 
Reichsmark. 

Die Neuerscheinu ng gibt ei.nen hervorragenden Quer
s~hnitt durch die Wehrgeologie a ls Wehrwissenschaft. 
SIe zeigt zunächst, wi e der Geologe im Weltkri ege hel
f~n konnte, und betont, daß di e Erfahrungen, die in 
dIesem Ringen gesammelt wurden, noch d er A uswe r
tun,g harren. Grundsätzli ch war d er Geologe in d en 
~Ienstvorschr iften bereits an verschiedenen Stellen als 

erater empfohlen, ohne .daß s ich a llerdings seine SteI 
lun g in den Rahmen des Heeres einfügte. G rund dafür 

war wohl di e ve raltete militär ische Auffassu ng. d,d~ 
der Offizier s ich um die Technik d er hri eg führung 
nicht zu kümmern bra uchte. Verf. zeigt auf, wie un 
ri chti g di eser Standpunkt war, indem er die Vortci le 
anführt, die der Truppenführer im a ll ge me in en :lUS 

dieser Wissenschaft ziehen kann . Insbesond ere spie
len hi e r Fragen der Unterkunft und der 'Wa hl de r 
Lagerpl ätze, vor a ll em aber d es Befes ti gungswesen~ von 
der Feldbefestigung üb er den Schützengraben bis zum 
Fest l'.n gsbau eine hervor rage nd e Rolle. Auc h unter be
sond eren Verhältnissen , so im Gebi rge, an d en hüsten 
und beim Auftreten von Wasserh indernissen, vermag 
d er Geo loge ri chtun gweisend e Fin gerzeige zu ge ben. 
Wichti g ist fe rn er die Heranzi ehun g des Geologen be i 
der A uswa hl von Flu gpl ätze n, bei der A ufs tellun g VOll 
Geschützen, bei der Tarnun~, bei dem Entscheid üb er 
den Einsatz VOll "-ampfwage~l un d bei d e r A nl age VOll 
Spe rren. Auf di e Bedeutung d er We h rgeolog ie beim 
I ~ in sa t z von chem ischen "-ampfstoffen und kü nstlich en 
Nebeln wird nur wenig eingegangen; der a uf S. 67 
ge brachte Hinw eis auf d en Gaskri eg ist in dieser Form 
nicht gerad e glücklich und auch nicht ausreichend . 
Schli eß lich wird geze igt. wie sich d ie W ehrgeo log ie in 
die a ll ge meine militärische Organisa ti on einba uen li eße. 
und ein A usbildungs- und Forschungspl an für d ie m ili 
täri sche Geolog ie entw orfen . Rückblick en d faßt Verf. 
sein e Erkenntni sse in 12 Leitsätze zusammen. 

Das Werk ve rd ient wegen se in er klaren Glieduung 
und wertvollen Hinweise ni cht nur bei den techn ischen 
Waffen besondere Beachtung, sond ern jeder Truppen
führer sollte s ich mit ihm besc hä fti gen. Auch der Luft
schutz ist an ihm interessier t , da er s ich gewisse Er
gebnisse wehrgeologischer Forsc hun g in a usgeze ichneter 
'vVe ise zunutze machen ka nn. Bm . 

Face au peril aero-chimique. LaS 6 c u r i t 6 c h e z 
vous sa n s masque, sans abr i. (Gegenübe r 
d er Gasge fahr Sicherh e it im I-le im o hn e Maske, ohne 
Sehutzraum.) Von Pau l ß r u y C re und Geo rges V 0 u -
10 i r. 120 S. mit zahlreichen Abb. Ed iti ons M6dic is. 
Par i s 1936. Preis geh . 15 Fr. 

Es wird vie le Menschen in teressieren , zu erfahren, w ie 
ma n s ich ohn e Maske und ohn e Schutzra um gegen che
mi sche Kampfstoffe schützen kann. Bereits aus diesem 
G rund e dürfte obiges vVe rk v ie le Leser gefund en haben. 
zuma l beide Verfasser techni sch vorgeb ildet s ind, der 
ei ne is t San itätsbe ra ter bei de r Abteilun·g für passiven 
Luftschutz, der and ere C he mik er. T ro tzdem ha t das 
Buch kein erl e i A nsp ruch darauf, a ls wissenschaftliches 
\Verk gewerte t zu werden. 

Nach ein em Vorwort, d as von Madame Ma recha le 
J 0 f f r e gesc hrieben ist und sich an di e französischen 
Mütter ri chte t, fo lgt ein e fürchterli che Z ukun fts
geschichte von Jose Ge r m a i n unter dem schönen 
Titel: "Sous les Bomb es" . In di eser wird geschil dert, 
wie e in Z ukunftskrieg e twa a ussehen wü rd e. Nach An
sicht Germains werden di e D e utschen ohn e irgend eine 
Kriegserkl ä run g di e Franzosen plötzlich überfa ll en, die 
deutschen Flu gzeuge werden a ls fra nzös ische Flugzeude 
ge ta rnt sein, und di e a rmen, ahnun gslosen Fra n zos~n 
werden natürlich nichts davon merken. Die Deutschen 
werden G iftgase verwenden, und die friedfertigen Fran
zosen werden dara n zugrund e gehen . N ur der, der 
rechtzeitig gele rnt hat, s ich gegen di e Gase zu schützen, 
und sein Haus so a usgerüs tet hat, daß es nötigenfalls in 
e inen Gasu nters tand verwandelt werden kann , w ird d ie
ser Katas trophe entgehen. Diese furchtb are Gesc hi chte 
ist obendrein mit Bildern ausgestattet, die di e Sache 
noch drasti sc her machen soll en. Man s ieht auf diesen 
Bildern - wie m eis t bei so lchen Geschichten - Kinder 
und Fra uen ha lbtot auf der Straße li egen, die Volks
menge ist von Panik ergriffen, und das a ll es is t mög
li chst theatra li sch aufgeba ut, um die Gemüter der Leser 
noch mehr zu erregen. 

An di ese 29 Se iten lange Schaue rmär schli eßt sich ein 
Kapi te l an, in dem darges tellt wird, welche Gefa hren 
dem fran zös ischen Volke drohen. Darin w ird das fran
zösische Vo lk mit dem Stra uß vergli chen , der, um d ie 
Gefahren ni cht zu sehen, se inen Kopf in den eigenen 
Federn versteckt. Zwei große Hakenkreuze (üb ri gens 
verkehrt ge richtet) veran schaulichen di e deutsche Dro
hun g (la menaee allemande). Einige schl echt übersetzte 
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Stellen aus Hitlers .. Mein Kampf" und das Sowjet
zeichen, Sichel und Hammer, schmücken dieses Kapitel. 

Anschließend wird geschildert, daß eigentlich der 
größte Faktor bei einer Panik .. Ies Bobards" sind. Es 
muß hier erläutert werden, daß .. Bobard" ein Volks
ausdruck für ein Flugzeug ist. Sodann werden verschie
dene Arten von Flugzeugen beschrieben, und zum 
Schluß zeigt ein sinnvo ll es Bild, wie ein deutsches flug
zeug die Strecke Berlin-Paris (einer Strecke von 
1000 km) in etwa fünf Stunden zurücklegen kann. Dieses 
Flugzeug, das übrigens auf einem Bi ld zu sehen ist, soll 
eine Junkers G 31 sein. 

Schließlich kommt auch das Kapitel, in dem das Volk 
belehrt wird, wie es sich gegen Luftangriffe schützen 
kann. Inzwischen ist aber schon die Hälfte dcs Buches 
für andere Zwecke verbraucht worden . so daß auch der 
bescheidenste Leser allmählich stutzt. Es wird dem 
Volke strcng anempfoh len, die Ruhe zu bewahren: .. du 
calme, du calme, du calme, afin de ne p.as ,faire le jeu de 
I'cnnemi" . Dann wird bewiesen, daß trotz der vor
handenen Verträge, Abmachungen usw. es unvern:cid
Iich sei, daß das französische Volk aus der Luft an
gegriffen werde. 

Mit Seite 60 beginnen nun endlich die mit Spannung 
erwarteten Ratschläge, wie man sich 0 h n e M a s k e 
und 0 h n e Sc hut z rau m gegen Gasangriffe schützen 
kann. Dieses wichtigste Kapitel umfaßt im ganzen nur 
sechs Seiten, von denen drei für Abbildungen ver
brauch t werden. Der neugierige Leser erfährt nunmehr, 
daß er sich nötigenfalls mit einem nassen Taschentuch 
oder aber mit Kaffeesatz schützen kann, daß er un
bedingt die unteren Stockwerke verme iden muß, da die 
Gase schwerer als Luft sind, und daß hohe Stockwerke 
auch nicht zu empfehlen sind, da die Brisanzbomben 
gerade dort große Schäden verursachen werden. Zum 
Sch lu ß zeigt sich endlich der goldene Mittelweg, von 
dem es heißt, der beste Zufluchtsort sei das Stockwerk, 
das einem gerade zugänglich ist. Was hinterher kommt, 
sind Lauter bekannte Sachen, die man jeden Tag 
in Zeitungen, Zeitschriften und Broschüren li est. Im
merhin erfährt man, daß .. Palite" einen .. Schokoladen
geruch" hat, was der unterzeichnete Referent bis jetzt 
noch nicht feststellen konnte. Weiter heißt es: Um zu 
erkennen, ob in der Atmosphäre Gase sind, wird emp
fohlen, Tiere und insbesondere Insekten zu beobachten; 
wenn also die Fliegen, Schmetterlinge usw. vo r den 
Augen krepieren, so ist anzunehmen, daß die Luft ver
gast ist. Leider dürfte es dann manchmal schon zu 
spät sein. 

Obwohl der Buchtitel verkündet, wie man sich 0 h n e 
Maske und 0 h n e . Schutz raum gegen Kampfstoffe 
schützen kann, werden dennoch Masken und Schutz
räume, abgesehen von den wenigen Se iten, wo vom nas
sen Taschentuch und vom Kaffeesatz die Rede ist, als 
Schutzmittel ziem li ch ausführlich beschrieben. Man 
findet vorwiegend französische Erzeugn isse besprochen, 
darunter aber auch die Maske M. P. S. · vom .. Etablisse
ment Perron" und die Maske G. E. P. der .. Societe Gaz 
et Protection", bei denen es sich um in Frankreich ein
geführte Typen nach dem Muster der C.-F.-S.-Vollblick
maske handelt. 

Zum Sch luß wird noch etwas über .. I'arme micro
bienne" mitgeteilt, ein Gebiet, auf dem selbstverständ
lich wiederum die Deutschen große Fortschritte ge
macht haben sollen. Natürlich wird hier auch der satt
sam bekannte englische Journalist Wickham S tee d') 
zi tiert. 

Die große überrasch ung ist ein dem Buche beigefügtes 
Gas s p ü r p a pie r (papier detecteur). Dieses Papier, 
mit dem schönen Namen .. Lutece", soll nach Angabe 
der Verfasser in der Lage sein, a ll e Gase sofort anzu
zeigen, ja, nicht nur die Gase, sondern alle Objekte, die 
mit den Gasen in Berührung gekommen sind. Das Pa
pier ist rot gefäl1bt und wird bei Reaktion mit Kampf
stoffen blau. Tatsächlich handelt es sich um ein Stück 
Filtrierpapier, das mit Kongorot getränkt ist und bei 
Berührung mit Säuren naturgemäß in Blau umschlägt. 
Mancher Leser wird nun wahrscheinlich dieses kostbare 
Papier mit Andacht aufbewahren; ihm wünscht Referent 

1) Vgl. J ü r ~ e n 9 . "Die bakteriologische Waffe als Mittel zur 
Völk erverhetzllng und für anderen Unfug" in "Gasschulz und Luft · 
scilUlz" , 5. J g , S . 225 ff., 1934. ' 
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von ganzem Herzen, daß er einen Gasangriff nie mit-
erleben möge. Dr. Nuri Kor ur (Ankara). 

Der Lizenzvertrag, e r I ä u t e r t a n Bei s pie I e n 
aus der Rechtspraxis. Von Patentanwalt Dr. 
Hans He der ich. Neu bearbeitet unter Berücksich
tigung des Patentgesetzes vom 5. Mai 1936. 14., ver
änderte Auflage. 70 S. Chemisch-technischer Verlag 
Dr. Bodenbender, Be r li n - S te g l i tz 1937. Preis 
1,80 RM. 

Das Vorwort vom Herbst 1936 ist vom Verlage 
gezeichnet, da der Verfasser des Buches schon im 
Jahre 1934 verstorben ist. Die völlige Neubearbe itung 
des Buches, die in folge des Umbaus unseres gewerb
lichen Rechtsschutzes durch die Gesetze vom 5. Mai 
1936 erforderlich wurde, hat daher von dem Verfasser 
nicht mehr bewirkt werden können. Aus diesem Grunde 
hätte auf dem Titel des Buches eine KlarsteIlung über 
den Verfasser der Neubearbeitung erfolgen müssen, 
was aber nicht geschehen ist. Der Verlag hat die U m
arbeitung vorgenommen. Er bescheinigt sich im Vor
wort, daß er bemüht gewesen sei, das Buch auf der, 
Stand der heutigen Gesetzgebung und Rechtsprechun g 
zu bringen, wobei das jüngste Schrifttum eingehend Be
rücksichtigung gefunden habe. Die dem Buche ange
fügten Quellenangaben führen a ll erdings von dem be
reits im Herbst 1936 im beachtlichen Umfange vorli e
genden Schrifttum zur Neugesta ltung unseres gewerb
lichen Rechtsschutzes durch das Patentgesetz, das Gc
brauchsmustergesetz und das "Varenzeichengesetz, sämt
lich vom 5. Mai 1936, so gut wie nichts an. 

Das Buch ist als Ratgeber für Techniker und Gewerbe
treibende gedacht und bietet diesen Kreisen in seinem 
übersichtlichen Aufbau eine wertvoll e An leitung. Hier
für wäre es aber wohl geboten gewesen, die Verän
derungen durch die neueren Gesetze klarer und schärfer 
hervorzuheben. 

Bei den Lesern dieser Zeitschrift wird naturgemäß 
die Z w an g s I i zen z besondere Beachtung finden, 
eine Frage, die bei tatsächlich brauchbaren und wert
vo ll en Erfindungen zur Herstellung von Gasschutz
geräten aller Art und bei den hierfür erteilten Patenten 
wohl stets in irgendeiner Weise in den Bereich der Er
örterungen gelangt. Die Regelung der Zwangslizenz im 
Patentgesetz vom 7. April 1891 war zweifels frei völli g 
unzureichend. Deshalb griff schon in der Vorkriegszeit 
der Gesetzgeber ein. Nach dem Weltkriege wurde di e 
Zwangslizenz dann in dem Patentgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. Dezember 1923 derart neu
gesta ltet, daß jene Regelung im wesentlichen in das 
jetzige Patentgesetz übernommen werden konnte. An 
folgende Voraussetzungen ist die Erte ilung einer 
Zwangslizenz gebunden: die Weigerung des Pa tent
inhabers, einem anderen die Benutzung der Erfindung 
trotz Sicherheitsleistun g und angemessener Vergütung 
zu gestatten, die Notwend igkeit der Ertei lung der 
Lizenz zur Wahrung der Belange der Volksgemein
schaft, Fristablauf seit der Bekanntmachung der Er
teilung des Patentes. Während früher alle diese 
Voraussetzungen von dem Reichspatentamt bzw. dem 
Reichsgericht festgestellt wurden, entscheidet heute die 
Reichsregierung darüber, ob die Zwangslizenz zur 
Wahrung der Belange der Volksgemeinschaft geboten 
ist. Die Entscheidung über eine so lche Frage steht nach 
na tionalsozial istischer Rech tsauffassung grundsätzlich 
der Staatsführung zu. Wer also eine Zwangs li zenz an 
strebt, muß sich an denjenigen Reichsminister wenden. 
in dessen Geschäftsbereich die zu betreuenden Bedürf
nisse der Volksgemeinschaft fallen, zu deren Befriedi
gung die Zwangs lizenz erforderlich ist. Tritt der Reichs
minister der Auffassung des Antragste ll ers bei, so ertei lt 
er ihm die im Patentgesetz vorgesehene Erklärung. Diese 
reicht der Antragsteller dem Reichspatentamt ein, das 
dann über die weiteren Voraussetzungen der Zwangs
li zenz zu entscheiden und erforderlichenfalls die näheren 
Bedingungen festzusetzen hat. Der grundsätzli che Unter
schied des Verfahrens der Ertei lung der Zwangsli zenz 
nach dem neuen Patentgesetz gegenüber dem a lten Ge
setze kommt in dem vorliegenden Werk nicht mit der 
erforderlichen Klarheit zum Ausdruck. 

Rechtsanwalt Dr. Carl Fa I c k. 



Patologia e clinica delle malattie da gas di guerra. 
Von Senator Prof. A . Lu s t i g, Florenz, unter Mit
arbeit von Oberstabsarzt Dr. G. Fe r ra 10 r o. 4. Aufl., 
422 S. mit 37 farbigen Tafeln und 35 Abbildu.ngen im 
Text. Herausgegeben mit Unterstützung des Seroum
therapeutischen Instituts Mai Land, Mai I an d 1937. 
Preis 50 Lire. 

Das rasche Ersoheinen der 4. Auflage des bekannten 
Werkes, dessen dritte Auflage erst im Vorjahre ge
wurdigt wurde'), beweist, wie groß das Verlangen nach 
m~dizinischer Kampfstoffliteratur ist und wie ausge
zeichnet der Verf. es verstanden hat, diesem Bedürfnis 
zu entsprechen. Die Neuauflage zeigt die bewährte 
Stoffgliedel'ung der früheren Auflagen, sie ist jedoch 
durch neues und schönes Bildmaterial vermehrt und 
auch im textlichen inhalt bereiohert. 

Im einleitenden Abschnitt über die historische Ent
wicklung der chemischen Waffe ist ein breiterer Raum 
den ,verlustziffern des Weltkrieges infolge K.ampfstoff
emwlrkung zu.gemessen, wobei bevorzugt die Ergeb
nisse der amerikanischen Statistik (Gilchrist) wieder
gegeben werden. in den folgenden Abschnitten über 
Chemie und allgemeine Toxikologie der chemischen 
Kampfdtoffe setzt sich Verf. u. a. mit den verschie
denen Theorien des Wirkungsmechanismus al\Jseinan
eier. Eingehend wird die Theorie des Franzosen Kling 
uber Wirkung des Phosgens2

) erörtert und in Gegen
satz zur Vagusreizannahme der Deutschen Laqueur und 
Magnus gestellt. Die von Schütz und Muntsch neuer
dings gewonnenen Ergebnisse, die die Ansichten von 
Laq.uCl\Jr und Magnus zum Teil berichtigen, zum Teil 
erganzen und festigen, blei:ben noch unberücksichtigt 
(Nauheimer Vorträge 1935). Unter den therapeutischen 
Maßnahmen bei Phosgenvergiftung weist Lu s t i g dem 
Aderlaß die a llgemein anerkannte Bedeutung zu und 
macht sich nicht die Ansichten seines Landsmannes 
Andreoni zu eigen, der auf Grund von Tierversuchen 
den Wert dieses Eingriffes bei Phosgenvergiftung an
zweifelt3

). 

Ausführlicher, als es z. B. in deutschen Schriften üb
lich ist, geht Verf. auf die Toxikologie der Cyanver
hmdungen ein, deren Bedeutung ja im fr.anzösischen 
S~hrifttum immer wieder in den Vordergrund gerückt 
wird, obwohl auf Gl'und der Kriegserfah rungen hierzu 
kein Anlaß vorliegt. Unter den Arsinen (Blaukreuz
kampfstoffen) sind die neueren, anscheinend bisher nur 
Zum Teil veröffentlichten Untersuchungen von Ferra
lor04) berücksichtigt. Ferraloro hat auch in ausgedehn
ten Untersuchl1ngen die ,Blutveränderungen nach Di
chlordiäthylsulfidschädigun,g studiert und bestätigt ins
~eson,dere die von Muntsch gewonnenen Erkenntnisse 
uber Auswirkung im Guttadiaphot5). Hierfür ist ein 
a,usgezeichnetes Farbbild aufgenommen. Bemerkenswert 
smd auch die neuen Abbildungen von Senfgasverletzun
gen, die dem Archiv des Servizio chimico militare 
entstammen. Die übrigen Abschnitte (Explosionsgase, 
Kohlenoxyd, Gasschutz usw.) sind durch neues Schrift
tum ergänzt. 

pas Werk von Lustig bringt nicht nur eine ausge
zeichnete Zusammenstellung der modernen Anschau
ungen über P..athologie und Ther,apie der Kampfstoff
t:rk rankrungen, sondern Verf. setzt sich durch .die kri
tls.che Wertung der Kriegserfahrungen und der Nach
knegsforschung sowie durch die meisterhafte Beherr
schung von Wort und Schrift erneut an die Spitze der 
gasmedizinischen Weltliteratur. Mu. 

~ettungs- und Krankenbeförderungswesen. Von Dr. 
Eflch He s se, Ministerialrat im Reichs- und Preuß. 
Ministerium des Innern, Leiter der Reichsarbeitsgemein
schaft für Rettungswesen, und Dr. F. B ru c k me y er, 
~remen, Landeskolonnenführer des Deutschen Roten 
GrCI\Jzes. Band 7 der Handbücherei für den Öffentlichen 
I ' esundheitsdienst. 248 S. Carl Heymanns Verlag, Be r-
In 1937. Preis geb. 13,- RM. 
D;ie bei den Verfasser sind durch ihre Langjährige or

g~msatorische und praktische Tätigkeit im Rettungs
tenst zu ei ner :wsammenfassenden und übersichtlichen 

.arstellung ·dieses so wichtigen, in seiner Bedeutung 
~nchmal verkannten Gebietes des ärztlichen Dienstes 

erufen. Der planmäßige AufibllJu und die Aufgaben 
des Rett'llngswesens in Deutschland sind hier für jeder-

mann verständlich klargelegt, so daß man den Wert 
dieser Einrichtung für das Gemeinwohl ermessen kHnn. 
Die Darlegungen beschränken sich nicht auf Organi
sation und Personalerfassung, sondern gehen auch auf 
technische Dinge ein (z. B. Transportgerät) . Dem Luft
schutzsanitätsdienst ist ein besonderer Ahschnitt zuge
wiesen. Vielleicht könnte in einer folgenden Auflage 
durch Beigabe von Abbildungen das Verständnis für 
Einzelheiten noch erleichtert werden. Das Buch darf 
als NeuerscheinWlg be.grüßt und jedem Arzt und allen 
im Rettungsdienst tätigen Personen wärmstens emp-
fohlen werden. Mu. 

Schwefelwasserstoff die Ursache der Augenerkran
kungen in der Viskose-Kunstseidenindustrie. Von W. 
Ho r t sc h. Veröffentlichungen aus dem Gebiete des 
Volksgesundheitsdienstes, Bd. XLVII, Heft 8. Verlag 
Richard Sc ho e tz, BerJ.in 1937. Preis brosch. 2,80 
Reichsmark. 

Seitdem Foulkes?) Mitteilungen über die Verwendung 
von Schwefelwasserstoff als Kampfgas bei Blasangriffen 
der Engländer und Franzosen gemacht hat, müssen der
artige Gaserkrankungen besonders interessieren. Im 
vorliegenden Büchlein wird der Nachweis 'geführt, daß 
die Augenerkrankungen der Kunstseidespinner, be·i de
nen nkht nur die Augenbindehaut, sondern auch die 
Hornhaut beteiligt ist, auf Schwefelwasserstoff und 
nicht auf Einwirkung von Schwefeldioxyd, Schwefel
säure oder organische Arsen- und Schwefelverbindun
gen zurückzuführen sind. Die ausführliche Beschreibung 
des klinischen Bildes der Schwefelwasserstoffaugen
schädigung, die kritischen Berichte über Tierversuche, 
die therapeutischen Ratschläge und nicht zuletzt das 
erschöpfende Schrifttumverzeichnis heben die SchrHt 
über den Rahmen eines Berichtes hinaus und stempeln 
sie zu einer umfassenden und willkommenen Mono-
graphie. Moll . 

Griechenland im Auto erlebt. Von Dr. T. W i s kot t. 
165 S. mit 80 Abb. von Dr. Paul Wolf f & Tri t sc h
I e r und einer Kartenskizze. F. Bruckmann, Verlag, 
M ü nc h e n 1936. Preis 5,40 RM. 

Der Reisende, und namentlich der deutsche Reisende, 
der zu den Altären der Schönheit Griechenlands pil
gert und infolge der dort vorhandenen unzulänglichen 
Beförderungsmöglichkeiten hierbei in ständige Klagen 
ausbricht, daß die Zeit viel zu kurz sei, daß das Reise
programm demzufolge begrenzt werden und man daher 
auf Vieles verzichten müsse, wird zunächst einmal den 
Verfasser beneiden, der in so kurzer Zeit und mit ver
hältnismäßig geringen Kosten so viel Schönes auf 
ein e r Griechenlandfahrt zu sehen bekommen hat. Der 
Gedanke, Griechenland im eigenen Auto zu erleben, 
ist - der Autor möge dies verzeihen - keineswegs 
neu. Wir alle, die wir Griechenland kennen und lieben, 
haben diese Möglichkeit immer und immer wieder er
wogen. Auch wir haben große Strecken Griechenlands 
im Auto - wenn auch meist in einem sehr schlechten 

durcheilt, aber doch niemals im ei gen e n Wagen 
- und das ist das große Verdienst des Autors, daß 
er dies als erster gewagt und damit bewiesen hat, daß 
es geht. Der Bericht über diese Fahrt liegt nunmehr 
in der ob igen Neuerscheinung vor, und das Urteil dar
über lautet kurz: Das Buch ist in Wort und Bild wun
dervoll. Der Verf., der zum ersten Male nach Griech~n
land kam, hat sich in vorbildlicher Weise durch ein
gehendes Studium alles einschlägigen Schrifttums auf 
das vorbereitet, was ihn erwartete, und war infolge 
dieser Vorarbeit empfänglich für das Große, das an 
ihn herantrat. Dieses befähigte ihn zu einer Schi lderung 
des Erlebten und Geschauten, die auch den anspruchs
vollen Kenner Griechenlands beglückt. Ein gleich hohes 
Lob verdienen aber auch die Photographen, die Bilder 
von geradezu klassischer Vollendung geschaffen haben. 
Ob es sich um Aufnahmen aus dem Volksleben des 
Balkans oder aber um Reproduktion~n der Antike han-

') v gl. "Gasschutz und Lll(lschutz", 6. Jg., S. 54, 1936. 
2) Vgl. .. G,sschu lz und luft schulz" , 4. Jg., S . 216, 1934, und 6. J g., 

S. 79, 1936. 
5) Vgl. .. Gasschulz und Luftschu lz", 7. Jg., S. 26. 1937. 
4J Ygl. "G, S&chulz und Lu(lschlltz", 6. Jg ., S. 251, 304 u . 335, 1936. 
5) "gI. .. Gasschutz und Lu(tschutz", 5. Jg., S. 134, 1935. 
"J ViiI. .. Gasschulz und Lull.chutz' ·. 5. Jg., S. 165/ 166. 1935 . 
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delt, in jedem Falle ist mit einem Schönheitssinn einer
seits, mit einer Technik andererseits gearbeitet worden, 
wie sie vollkommener nicht" gedacht werden können. 
Möge dieses Buch zunächst in die Hand aller der
jenigen Deutschen fallen, die bereits "die Schönheit 
angeschaut mit Augen", weiter aber möge es auch die
jenigen, die Griechenland noch nicht kennen, verlocken, 
den Spuren des modernen Odysseus im eigenen Auto 
zu folgen. Diese Reise wird sich sicherlich zu einem 
Erlebnis, des Schweißes der Edlen wert, gestalten. 

Hn. 
Das Luftschutz-Abc. Eine kurze Darstellung der Auf

gaben und der Organisation des zivilen Luftschutzes. 
Von Baurat Dr. Wilhelm Kai a ß. 48 S. mit 8 Abb. 
·im Text. Band 997 der Lehrmeister-Bücherei, Verlag 
Hachmeister & Thai, Lei p z i g 1937. Preis -,35 RM. 

Diese Schrift, die in 11 Abschnitten einen Oberblick 
über Aufgaben, Organisation und Ausbildung im zivilen 
Luftschutz gibt, sodann Schutzraumbau, Tarnung, Brand
schutz, Sicherheits- und Hilfsdienst und schließlich den 
Gasschutz und den Gassanitätsdienst behandelt, bringt 
naturgemäß nichts Neues. Das Wesentliche ist viel
mehr, daß hier von einem berufenen Fachmann in aller 
Kürze das gegeben wird, was j e der Deutsche unbe
dingt vom Luftschutz wissen muß; das Buch wendet 
sich also an die breite Masse, die in den Kursen ,des 
Reichsluftschutzbundes im Selbstschutz ausgebildet 
wird. Der niedrige Preis ermöglicht einem jeden die 
Anschaffung, so daß die Neuerscheinung ihre Aufgabe 
als Ausbildungshilfsmittel wohl in jeder Hinsicht er
füllen wird, eine Aufgabe, die auf Grund der soeben 
ergangenen Durchführungsbestimmungen zum Luft
schutzgesetz noch erheblich an Bedeutung ,gewonnen 
hat. Me. 

Periodische Mitteilungen 
Neue französische Militärzeitschriften. 

Seit Januar 1937 erscheint im Verlage Ber,ger-Lcvrau lt 
in Paris eine Monatszeitschrift unter dem Titel "Revue 
Militaire Generale", die - in Obereinstimmung mit 
den Zielen der neuen französischen Wehrmachts
akademie - sich mit allen Fragen der Landesver
teidigung sowie mit sämtlichen Problemen des mo
dernen Krieges zu Wasser, zu Lande und in der Luft 
befassen soll. Es wird jedoch betont, daß die neue Zeit
schrift weder eine amtliche Auffassung vertreten noch 
eine bestimmte Lehre verbreiten soll. Im iibrigen wer
den ihre Spalten allen Offizieren, insbesondere auch dem 
Offiziersnachwuchs, zur freien Meinungsäußerung otfen
stehen. Diese neue Zeitschrift tritt an die Ste ll e eier 
zum gleichen Zeitpunkt eingegangenen "Revue Mili
taire Franc;aise". Da die in der letzteren behandelten 
historischen Themen in der "Revue Militaire Generale" 
nicht mehr Raum finden, nimmt zu diesem Zwecke die 
bereits früher erschienene, späterhin eingegangene "Re
vue d'Histoire" ihre Tätigkeit wieder auf. 

Antigaz, Buletinul Direetiei chimice militare (Buka
rest), Nr. 1/2 (Januar/Februar 1937): Die Aufgaben der 
Pharmazeuten im Gasschutz. - Probleme der Gas
schutzausbildung. - Schutz von Lebensmitteln vor che
mischen Kampfstoffen. - Physiopathologische Experi
mentaluntersuchungen über Dimethylsulfat. - Nr. 3 
(März): Unterirdische Schutzräume. - Schutz der Zi
vilbevölkerung gegen den chemischen Krieg. - Physio
pathologische Untersuchungen über Selenyperit (Oi
chlordiäthylselen id). 

Chimija i Oborons (Moskau), Nr. 3 (März 1937): 
Hf. Kongreß der Ossoawiachim anläßlich ihres zehn
jährigen Bestehens. - Die Frau im Luftschutz und 
Gasschutz. - Erdfilter. - Säuglingsgasmasken. -

Dräger - Hefte, r. 186 (September/Oktober 1936): 
SchlJtzraum-Lüftung. - Gasspürgerät Driiger-Schröter 
(DS-Gerät). - Nr. 187 (November/Dezember): Drä{!er
KG-Gerät 210. - Langgestreckte Schutzräume. - Hüt
ten-Gasschutz an der Saar . ...:.... Alte und neue Probleme 
der Wiederbelebung. Nr. 188 (Januar/Februar 
1937): Lungenautomatisches Sauerstoff-Behandlungsgerät 

L. A. B. 4 und L. A. B. 4 S. - Tragbares Brennschneid
gerät für den Katastrophendienst. - Temperatur- und 
Feuchtigkeitsverhältnisse in Schutzräumen. - -r. 189 
(März/April): Der "Heeresatmer", das Einheitsgerät des 
deutschen zivilen Luftschutzes. - Weiterentwickelte 
Atemmaske für das vViederbelebungsgerät "Pulmotor". 
- Leinölfarbenanstriche und Kohlenoxydbildung. -
Neue Grubenrettungsstell en. - A lte urtd neue Pro-
bleme der Wiederbelebung (Forts.). ' 

Die Gasmaske, Nr. 5/6 (September-Dezember 1936): 
Staubschutzgeräte. - Kohlenoxydgehalt in Kraftfahr
zeugen. - Gasschutz der Feuerwehren. - Pflege lcr 
Sauerstoff-Schutzgeräte. - r. 1/2 (Januar-April 1937): 
Der lJeercsatmer. - Lungenautomatisches Sauerstoff
Behandlungsgerät L. A. B. 4 und L. A. B. 4S. - S-CO
Fi lter. - Zur chronischen Kohlenoxydvergiftung. - Koh
lenoxydprüfer bei Grubenbränden. - \.vcstfälisches 
Grubenrettungswesen. - Rückzugssignal für Sauerstoff
Schutzgeräte. - Gasschutzgeräte im Gaswerk. - Gift
wirkung des Cadmiums. - Bewegliches Gasmasken-Be
reitschaftslager. 

Luchtgevasr (Niederlande), Nr. 1 (Januar 1937): Sani
tätsdienst im Luftschutz. - Warnung und Alarmierung. 
- Richtungshören. - Nr. 2 (Februar): Ausbildung der 
Gasspürer. - Verbindungsdienst. - Flughöhe und 13e
obachtung. - Nr. 3 (März): Chemische Kampfstoffe und 
Lebensmittel. - Wasserleitungen und Luftschutz. -
Messung der Flughöhe, 1. - Nr. 4 (April): Chemischer 
Dienst im Luftschutz. - Der Reserve-Gasoffizier im 
Luftschutz. - Gasspüren. - Schutz vor Brandbom
ben. - Messung der F lughöhe, II. -

Protar (Schweiz), Nr. 3 (Januar 1937): Experimentelle 
Studien über Yperitwirkung. - Konstruktive Forderun
gen im baulichen Luftschutz und .i.m Festung~b~u .. -
Lehren des passiven Luftschutzes fur den OffiZier. -
Nr. 4 (Februar): Veror.dnung betr. Industrieluftschutz .in 
der Schweiz. - Experimentelle Stu<;i1en uber YpentwlI'
kung, Ir. - Lampenabschirmungen. - K?nstruktive. For
derungen im baulichen Luftschutz und Im Festungsbau 
(Schluß) . - Kritische Oberlegungen zum Problem neuer 
Kampfstoffe. - Nr. 5 (März): Werkluftschutz in Gas·, 
Wasscr- und Kraftwerken. - Gaserkennungsdienst. -
Baulicher Brandschutz. - Gasvergiftung trotz Gasmaske. 
- Nr. 6 (Apri l) : Vorbildlich eingerichtete Geräte
räume. - Kenntlichmachung gasvergifteter Stell en. -
Die Aufgabe der Frau im Luftschutz. 

Protection Aerienne, Bulletin officiel de la L. P. A. 
(Belgien), Nt. 25 (November 1936): Aufenth~ltsversuch 
in einem Xylotektschutzraum. - Gasschutzm truktlOn 
(Forts.). - Nr. 26 (Dezember): Fahrgestell für Kranken
tragen. - Nr. 27 (Januar 1937): Gasschutzraum Tour
coing J. G. C. 36. - Nr. 28 (Februar): Ober Luftschutz 
und Kellerschutzräume. - Gasspürmethoden und -gerate. 
- r.29 (März): Verdunkelungsvorrichtungen für Lam
pen. - Ausbildung aktiver Luftschutztrupps unter der 
Gasmaske. - Die Gaswerke in Kriegszeiten, I. -
Nr. 30 (Apri l): Luftschutz-Notbeleuchtung. - Die Gas
werke in Kriegszeiten, IJ. -

Von dem von Günther von Ein e m ig:l Verlage der 
Dürrsehen Buchhandlung in Leipzig herausgegebenen 
Sammelwerk "Wehrhaftes Deutschland"') sind die Lie
ferungen 6 und 7 erschienen, die der Luftwaffe (Heft 6) 
und der Kraftfahrkampftruppe (Heft 7) gewidmet sind. 
Beidc Hefte, die ebenfa lls empfohlen werden können, 
sind wiederum sorgfältig zusammengestellt und durch 
Beigabe von Kunstdruckta.Fcln bereichert worden. V~n 
den zah lreichen Mitarbeitern bei der Lieferungen, dlt: 
alle aufzuführen nicht möglich ist, seien hier nur ge
nannt Hauptmann (E) Or. Kür b s vom Reichsluft
fahrtministerium, Hauptmann a. D. Gandenberger von 
Mo i s y, Dr. Rudolf K ö t te r , der Inspekteur der 
Kraftfahrkampftruppe.n und für T-Teeresl11otorisierung 
Oberst Kern p f, der Chef des Stabes der fnspektion 
der Kraftfahrkampftruppen und für T-Tceresmotorisie
rLmg Oberstleutnant von Sc h e 11. 

t ~ Vgl. "Gasschulz und Luftschutz", 6. Jg., S. 279 und 308, 1936. 

Schluß de' redaktionellen Teil". 

ScI:riltwaltung : Hauptschriftleiter Dr. Rudoll H ans I i a n. Abteilungsleiter: Heinrich Pa e t sc h (Lul tschutz). Dr.·lng. Ernst Bau m (Gasschutz). 
Heinz·GÜnther M eh I (Ausland). sämtlich in Berlin. 
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